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Definition Europarecht

Das Europarecht wird unterschieden in das Europarecht i.e.S. und i.w.S. 

Europarecht i.e.S. = Das Recht der EU, bestehend aus 

- Gemeinschaftsrecht (Recht der EGs) und den

- Normen über die neuen Formen der Zusammenarbeit im Rahmen der EU 
(Maastrichter Unionsvertrag)

Europarecht i.w.S. = Recht aller europ. int. Organisationen und Pakte, 
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Gemeinschaftsrecht

= Recht der Europäischen Gemeinschaften (EAG, EG, bis 2002 EGKS)

Die MS haben den Gemeinschaften Hoheitsrechte übertragen und ihnen dadurch 
erlaubt, an ihrer Stelle Rechtsgewalt auch gegenüber den Einzelnen auszuüben 
(z.B. Erlass der EG-VO zur Fusionskontrolle). Daher begründet das 
Gemeinschaftsrecht eine eigenständige Rechtsordnung, die auch für den 
Einzelnen unmittelbar Rechte und Pflichten begründen kann. Dies gilt sowohl für 

- die Gründungsverträge der Gemeinschaften (primäres Gemeinschaftsrecht) 

- als auch für das Recht, welches die Gemeinschaftsorgane auf der Grundlage der 
Verträge setzen (sekundäres Gemeinschaftsrecht). 

Zusammen mit den pol. Zielsetzungen der EGs bildet der vorhandene Bestand des 
Gemeinschaftsrechts den sog. „acquis communautaire“ (gemeinschaftlicher 
Besitzstand), dessen Übernahme eine Grundvoraussetzung für den Beitritt neues 
MS ist.
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Definition Primärrecht

Das Primärrecht umfasst 

- die Gründungsverträge der Europäischen Gemeinschaften (inkl. Protokolle und 
Anhänge); 

- Beitritts- und Änderungsverträge;

- gewisse vom EuGH entwickelte Allgemeine Rechtsgrundsätze (ARG); 

- Prinzipien zur Sicherung des Gemeinschaftsrechts (insbesondere der Vorrang des 
Gemeinschaftsrechts, Grundsätze zum Vollzug des Gemeinschaftsrechts durch 
nationale Organe etc.).
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Allgemeine Rechtsgrundsätze des Gemeinschaftsrechts (ARG)

Definition
Das Gemeinschaftsrecht ist noch in einigen Aspekten mangelhaft, namentlich im 
Bereich der Grundrechte und der rechtsstaatlichen Prinzipien. Um diese Lücke zu 
schliessen, hat der EuGH die allgemeinen Rechtsgrundsätze des Gemeinschaftsrechts 
(ARG) entwickelt. ARG sind also ungeschriebene elementare Vorstellungen von 
Recht und Gerechtigkeit. Die ARG werden z.T. auch als ungeschriebenes 
Primärrecht bezeichnet. 

Existenz der ARG
- Art. 6 II EUV spricht von den „allgemeinen Grundsätzen des Gemeinschaftsrechts“. 
(Da er zudem noch die EMRK und die Verfassungsüberlieferungen der MS nennt, sind 
in Art. 6 II EUV die wichtigsten Erkenntnisquellen genannt.)
- Art. 220 I EGV nennt die Wahrung des Rechts (und nicht etwa des Vertragswerkes) 
aus Aufgabe des EuGH. 
- Der EuGH selbst stützte seine Praxis auf Art. 288 II EGV, wo auf das Bestehen von 
ARG (im Bereich der Staatshaftung) explizit hingewiesen wird. 

Anerkannte ARG
- Grundrechte auf Gemeinschaftsebene: Weder der EGV noch der EUV enthalten 
Grundrechtskataloge. Grundrechte mussten also erst vom EuGH entwickelt werden.
- Rechtsstaatsprinzipien
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Rechtsstaatsprinzipien

Die ARG beinhalten (neben Grundrechten) auch wichtige 
Rechtsstaatsprinzipien, etwa: 

• Verhältnismässigkeitsprinzip (bei jedem Handeln der Gemeinschaft);
• Willkürverbot (geht über Diskriminierungsverbot hinaus, worauf EMRK 
beschränkt ist);
• Grundsatz der Gesetzmässigkeit der Verwaltung;
• Rückwirkungsverbot; 
• Vertrauensschutz;
• Grundsätze über Widerruf und Rücknahme von Entscheidungen;
• Gebot der Rechtssicherheit.

6

Hierarchie des Gemeinschaftsrechts 

Tertiärrecht

Primärrecht Gründungsverträge (inkl. Protokolle und Anhänge), 
Beitritts- und Änderungsverträge, ARG, Prinzipien zur 
Sicherung des Gemeinschaftsrechts

Sekundärrecht Rechtsakte, die von den Organen der Gemeinschaft auf 
der Grundlage des Primärrechts erlassen wurden. 

Völkerrecht VR-Verträge, Völkergewohnheitsrecht, Allgemeine 
Rechtsgrundsätze des Völkerrechts

Richterrecht 
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Sekundärrecht (auch „sekundäres Gemeinschaftsrecht“) 

Das sekundäre Gemeinschaftsrecht besteht aus Rechtsakten, die von den Organen 
der Gemeinschaft auf der Grundlage des Primärrechts erlassen wurden. Seine 
Vereinbarkeit mit Primärrecht ist Rechtmässigkeitsvoraussetzung, vlg. Art. 230 II EGV. 

Art. 249 EGV bespricht die Handlungsformen der Gemeinschaft. Diese lassen sich 
untereinander gleichfalls in ein  Rangverhältnis einordnen:

VO (II) generell-abstrakt Gesamtverbindlichkeit und allgemeine Wirkung

RL (III) generell-abstrakt verbindlich i.d.R. nur ggü MS, nur zielverbindlich

Entsch (IV) individuell-konkret Gesamtverbindlich für Adressaten 

Empf /St’n (V) individuell-konkret Auch für Adressaten unverbindlich

Verbindliches sekundäres Gemeinschaftsrecht: VO, RL, Entsch.

Unverbindliches sekundäres Gemeinschaftsrecht: Empfehlung, Stellungnahme 

Art. 249 I ist nicht abschliessend. Die Gemeinschaftsorgane erlassen vielfach noch Beschlüsse, Aktionen, 
Programme (z.B. Eramsmus) oder Organisationsakte (z.B. Art. 213 I UAbs. 2 EGV)

Zwischen VO und RL besteht keine grundsätzliche Hierarchie. Ihr Verhältnis wird durch den Grundsatz der 
Spezialität bestimmt: Auch wenn Norm A aufgrund einer Richtlinie erlassen wurde, geht diese spezielle Norm A 
gegenüber der generelleren Verordnungsnorm B vor.

Entscheidungen sind als Anwendungsakte sowohl dem Primärrecht als auch dem restlichen Sekundärrecht 
untergeordnet.
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Definition Europäische Gemeinschaften

Seit dem Vertrag von Maastricht (1992) sind die Europäischen Gemeinschaften (EGs) in 
der „ersten Säule“ zusammenfasst. Es sind dies: 
- die Europäische Gemeinschaft (EG, ursprünglich sog. Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft [EWG]), 
- die Europäische Atomgemeinschaft (EAG, Euratom), 
- und bis zu ihrer Auflösung im Jahr 2002 die Europäische Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl (EGKS, Montanunion)

Die nunmehr zwei Gemeinschaften sind durch gemeinsame Organe (EP, Rat, 
Kommission, Gerichtshof, Rechnungshof) eng miteinander verflochten. 
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Definition Europarecht i.w.S.

Dass es ein Europarecht i.w.S. geben muss, ist bereits aus dem Vertragssystem der EU 
selbst ersichtlich. Dieses nimmt nämlich oft Bezug auf neben der EU stehende 
Organisationen zwischenstaatlicher Zusammenarbeit in Europa. Dazu gehören 
insbesondere: 

- Europarat, Concil of Europe (COE), Gründung 1948/1949

- Westeuropäische Union (WEU), Gründung 1948

- OSZE, Gründung 1995 (Nachfolger der KSZE, gegründet 1973)

- EFTA, Gründung 1960

- EWR, Gegründet 1994

- Organisation für Europäische Wirtschaftliche Zusammenarbeit, Organization for 
Economic Cooperation and Development (OECD), Gründung 1961 aus der OEEC 
(von 1948)
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Europarat 

Der Europarat (COE) ist nicht in das politische System der EU miteinbezogen. Er wurde 
offiziell am 5. Mai 1949 als Reaktion auf den 2. WK gegründet (erste paneuropäische 
Nachkriegsorganisation). Es handelt sich um eine internationale Organisation, die als 
Ideenschmiede für die Europäische Integration bezeichnet werden kann. Die 
Organisation macht sich eine engere Verbindung zwischen den europäischen Staaten 
sowie den Schutz der Demokratie und Menschenrechte zur Aufgabe 
(Wertegemeinschaft für mehr Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und 
Menschenrechtsschutz). So schuf der Europarat beispielsweise die EMRK (1950), zu 
der sich die EU in Art. 6 II EUV bekennt, und die EG führt jede zweckdienliche 
Zusammenarbeit mit dem Europarat herbei, EGV 303. 

Hauptorgane: Ministerkomitee (Entscheidungsorgan, Einstimmigkeitsprinzip, jeder MS 
hat eine Stimme) und beratende Versammlung (Parlament mit bloss beratender Stimme, 
die nationalen Parlamente entsenden Vertreter). EGMR war ursprünglich auch Organ. 

≠ Organ der EU

COEEMRK Zusammenarbeit EGArt. 6 II EUV Art. 303 EGVEU
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Westeuropäische Union, WEU, Gründung 1948 

Die EWU füllt die vom Europarat offen gelassene Lücke der Verteidigung. Auch wenn 
sie mit dem Ende des Ost-West-Konflikts erheblich an Bedeutung verloren hat, stellt sie 
weiterhin eine Plattform für die Diskussion sicherheitspolitischer Fragen dar. Ihre 
Friedenssicherungsfunktion soll auf die EU übergehen (Art. 11 EUV). 

Hinweis aus EL: Die im WEU-Vertrag niedergelegte Beistandsverpflichtung (Art. 5) geht 
deutlich über die der NATO hinaus. Sie umfasst alle in der Macht der MS stehende 
militärische und sonstige Hilfe und Unterstützung. Verdeckte Karteikarte !
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OSZE, Gründung 1995 (Nachfolger der KSZE, gegründet 1973) 

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa wurde durch die 
Schlussakte von Helsinki 1975 geschaffen. Sie beeinflusste die Charta von Paris (1990) 
massgeblich. Anknüpfungspunkt ist Art. 11 Abs. 1, 3. Spiegelstrich EUV. Heute geht es 
um Konfliktprävention. Die OSZE proklamiert viele, aber nicht rechtsverbindliche 
Normen (sog. soft law, politische Absichtserklärungen). 

Historischer Hintergrund aus EL: Die KSZE war eine Managementagentur zur Lösung 
des Ost-West-Konfliktes. In ihr arbeiteten die Staaten Westeuropas und des 
Warschauer Pakts zusammen. 1995 wurde die KSZE in die OSZE (Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) umgewandelt, um sich im Zuge der 
Auflösung der Sowjetunion und Jugoslawiens den neuen Herausforderungen zu stellen.

Verdeckte Karteikarte !
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EFTA, Gründung 1960

Die EFTA wurde 1960 von Nicht-EG-MS gegründet (A, DK, Port, Schweden, GB, CH) 
und sollte eine alternative Freihandelszone zur EG bilden. Inzwischen ist die EFTA in 
den Sog des Gemeinschaftssystems geraten. Heute gehören ihr nur noch die Schweiz, 
Island, Norwegen und Lichtenstein an. Mit Ausnahme der CH gehören die MS der EFTA 
dem EWR an. Der EWR wird weitgehend von den Grundprinzipien des EGV regiert. 

Verdeckte Karteikarte !
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EWR, Gründung 1994

Der Europäische Wirtschaftsraum (Abk. EWR) erweitert den Binnenmarkt der 
Europäischen Gemeinschaft seit 1994 um die Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Freihandelszone (EFTA) mit Ausnahme der Schweiz, also nur um Island, Liechtenstein 
und Norwegen.

Verdeckte Karteikarte !
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Organisation für Europäische Wirtschaftliche Zusammenarbeit, Organization for 
Economic Cooperation and Development (OECD), Gründung 1961 aus der OEEC (von 
1948) 

Die OECD wurde 1948 als Reaktion auf den Marshall-Plan der USA gegründet (Ziel: 
Verwaltung des ERP, European Recovery Program). Inzwischen ist die OECD weit über 
den europäischen Rahmen hinausgewachsen und stellt ein Forum der wirtschaftlichen 
Zusammenarbeit der 30 wichtigsten Industrieländer der westlichen Welt dar. Man kann 
also von einer „erweiterten atlantischen Wirtschaftsorganisation“ sprechen, der 
beispielsweise auch Mexiko, CND, die USA, Japan Australien, Norwegen, die Schweiz 
und die Türkei angehören. 

Stichworte aus EL: 
• Wirkungsmöglichkeiten der OECD aufgrund des Einstimmigkeitsprinzips 
eingeschränkt; 
• wichtige Funktion als angesehene Beratungsinstitution. Entwickelt auch 
„Verhaltenscodex“ für Handeln und Finanzbereich Wichtige Funktion (89/90) bei der 
Entwicklung und Integration der ehemals kommunistischen Staaten.

Verdeckte Karteikarte !
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Die Organe der Gemeinschaft werden in Art. 7 I EGV oder in Art. 5 
EUV aufgezählt : 

• Europäisches Parlament (Art. 189 ff. EGV)

• Ministerrat [=Rat der Europäischen Union = Rat] (Art. 202 EGV)

• Europäische Kommission (Art. 211 EGV)

• Europäischer Gerichtshof (Art. 220 EGV)

• Europäischer Rechnungshof (Art. 246 EGV)

Wenn im Vertrag von „Organen“ die Rede ist (z.B. Art. 232 I EGV), 
sind nur sie gemeint. 

Die Hilfsorgane sind in Art. 7 II EGV aufgeführt (Wirtschafts- und 
Sozialausschuss sowie AdR). 

Zum institutionellen System gehören auch die EZB und die EIB 
(Art. 8, 9 EGV). 

7 I EGV

7 II EGV

Inst. 
System

Organe der EU

Verdeckte Karteikarte !
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Aufgaben und BefugnisseZusammensetzung Beschlussfassung 

Rat - Koordinierung Wirtschaftspolitiken 
- Rechtsetzung auf Vorschlag der 
Kommission 
- Besetzung zahlreicher 
Einrichtungen

1 Minister / MS -einfache Mehrheit 
(Regel allg).
-qual. Mehrheit 
(Regel RS)
-Einstimmigkeit 
(Steuern, Soziales)

Kommission -Kontrollbefugnisse
-Initiativrechte (Vorschlagsmonopol)
-Exekutivrechte

Ehem. 1 Kommis-
sionsmitglied / MS; 
heute kleiner (vgl. 
Art. 213 I EGV).

i.d.R. einfache 
Mehrheit gemäss 
Art. 219 I EGV.

Parlament -Mitwirkungsrechte (192 I EGV)
-Kontrollrechte
-Beratungsrechte

Kostet 500 Mio. € / Jahr. 

Volksvertreter, 
189, 1. HS. EGV
190 IV EGV

i.d.R. absolute 
Mehrheit, 198 I 
EGV

EuGH

Stichworte 

- Syn. Ministerrat, 
Rat der EU
-Hauptrechsetzungs-
organ
-„Staatenkammer“

Allein dem Interesse 
der EU verpflichtet: 
-„Hüterin der Verträge“
-„Motor der 
Gemeinschaft“
-„Exekutivorgan der 
Gemeinschaft“

Dem EP fehlen in RS 
und Kontrolle der 
„Exekutive“ wichtige 
Rechte. Es hat zudem 
kein Initiativrecht (vgl. 
192 II EGV)

1 Richter / MS und 8 Generalanwälte (221 f. EGV). EuG 1. Instanz gemäss 224 I EGV. Insgesamt ist eine 
Zuständigkeit des EuG 1. Instanz v.a. bei Klagen von nat. und jur. Personen (Individualklagen) gegeben. 

Rechnungshof Finanzkontrolle gemäss Art. 248 II EGV. 18

Die Gemeinschaftsorgane lassen sich nicht in das 
herkömmliche Muster von „Legislative – Exekutive –
Judikative“ einordnen. Das Fehlen einer klaren 
Gewaltenteilung zwischen den Institutionen ist geradezu 
charakteristisch für die EU (Ausnahme: EuGH = 
Judikative).

Keine klassische 
„Gewaltentrennung“

Aber „institutionelles 
Gleichgewicht“

Dennoch stellt der EGV ein System von Rechtsregeln dar, 
das die Befugnisse der einzelnen Organe deutlich trennt 
und ansatzweise ihr Verhältnis zueinander regelt. Dieses 
„Verfassungssystem“ wird vom EuGH als „institutionelles 
Gleichgewicht“ bezeichnet, dessen Einhaltung er 
überprüft. So haben der Europäische Rat, der Ministerrat 
und das EU-Parlament legislative Kompetenzen in 
unterschiedlichem Masse inne. Und die 
Exekutivaufgaben teilen sich die Kommission, der Rat 
und der Europäische Rat. 

„sui generis“



19

Durch die EEA wurde der ER integraler Bestandteil der europäischen Verträge, aber 
kein formelles Organ der EU. Aufgrund seiner Zusammensetzung (Art. 4 EUV) kann er 
dennoch als höchstes „Gremium“ der EU mit besonderer Autorität bezeichnet werden. 

In Paris wurde 1974 beschlossen, die Gipfelkonferenzen in einen periodisch tagenden 
„Europäischen Rat“ der Staats- und Regierungschefs und des 
Kommissionspräsidenten umzuwandeln. 

Ohne den Kommissionspräsidenten treten die Staats- und Regierungschefs nicht 
als Europäischen Rat auf, sondern als Rat der EU in der Zusammensetzung der 
Staats- und Regierungschefs (z.B. 214 II) oder als die im Rat vereinigten Vertreter 
der MS. 

Unterstützt wird der Europäische Rat von den Aussenministern der MS und einem 
weiteren Kommissionsmitglied. 

Ziel ist die bessere gegenseitige Verständigung über die grossen Probleme der 
internationalen Politik, Harmonisierung der Standpunkte. 

Europäischer Rat 

Verdeckte Karteikarte !
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EUV 13 II

EGV 99 II

EUV 23 II S. 2

EUV 40 a II

Der ER beschliesst gemeinsame Strategien, die in Bereichen, in denen 
wichtige gemeinsame Interessen der MS bestehen, von der Union 
durchzuführen sind. 

Der Rat erstellt mit qualifizierter Mehrheit auf Empfehlung der 
Kommission einen Entwurf für die Grundzüge der Wirtschaftspolitik der 
MS und der Gemeinschaft und erstattet dem ER hierüber Bericht. 

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit verlangen, dass die Frage zur 
einstimmigen Beschlussfassung an den ER verwiesen wird. 

Ein Mitglied des Rates kann verlangen, dass der ER befasst wird (bei 
einem Antrag von MS zur verstärkten Zusammenarbeit). 

EUV 13 I Der ER bestimmt die Grundzüge und die allgemeinen Leitlinien der 
GASP, und zwar auch bei Fragen mit verteidigungspolitischen Bezügen. 

Nummerierung unklar !

Der ER hat also auch Aufgaben in den Bereichen der zweiten und dritten Säule. 

Sonderaufgaben des Europäischen Rates 

Verdeckte Karteikarte !

21

Charakterisierung

-Syn. „Rat der Europäischen Union“ (Selbstbezeichnung seit 1993, wobei verwirrend, ist der 
Rat doch ein Organ der Gemeinschaften) / „Rat“ / „Rat der EU“ / „Rat der Gemeinschaften“

- Hauptorgan mit grösster Kompetenzfülle, insbesondere Hauptrechtsetzungsgeber
- Staatenkammer [1 Vertreter / MS auf Ministerebene, Art. 203 I EGV. Die Ratsmitglieder 
sind (im Gegensatz zu den Mitgliedern der Kommission) an die Weisungen der Regierungen 
der MS gebunden] mit wichtiger Scharnierfunktion: Ziel der internen Diskussion ist es, 
Kompromisse zwischen der Interessen der Gemeinschaft und der MS zu finden. 

Zusammensetzung

- Der Rat trifft grundsätzlich in der Besetzung der Fachminister zusammen (insgesamt 9 
Fachministerformationen), z.B. Rat „Allg. Angelegenheiten und Aussenbeziehungen“. 

- Der Rat kann aber auch in der Besetzung der Staats- und Regierungschefs 
zusammentreten, z.B. ausdrücklich vorgesehen in Art. 121 IV EGV. 

Ausserhalb seiner Funktion als Gemeinschaftsorgan dient der Rat als allgemeines Forum für 
Beschlüsse, z.B. Art. 20 S. 2 EGV. Es handelt sich um „uneigentliche Ratsbeschlüsse“. 

Unterstützung 

Unterstützt wird der Rat durch ein Generalsekretariat und verschiedene Ausschüsse, die 
die Ratsarbeit organisatorisch sowie inhaltlich vorbereiten. Bedeutende Ausschüsse: 
COREPER I (st. Vertreter), COREPER II (höchste Vertreter). 

Dem Rat unterstehen ca. 2‘500 Beamte. 

Ministerrat, Art. 202 ff. EGV

Verdeckte Karteikarte !
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Der Rat hat im Wesentlichen 7 Aufgabentypen: 
- Rechtsetzung: Er erlässt alle wesentlichen Rechtsakte (z.T. zusammen mit EP, vgl. 
251 EGV), wobei er grundsätzlich nur auf „Vorschlag“ der Kommission tätig wird. 
Obwohl die Stellung des EP in letzter Zeit aufgewertet wurde, hat der Rat bei der 
Rechtsetzung immer noch das grösste Gewicht. 
- Haushaltskompetenzen (zusammen mit EP) 
- Mitgestaltung der Aussenbeziehungen
- Exekutivbefugnisse (Art. 104 Abs. 7-9: Förmliche Feststellung einer Rechtsverletzung 
durch einen MS)
- Ernennungskompetenz: 

- Ernennung der Mitglieder des Rechnungshofes, 247 III EGV
- Ernennung der Mitglieder des Wirtschafts- und Sozialausschusses, 248 II EGV
- Ernennung der Mitglieder des Ausschusses der Regionen, 263 III EGV
- Ernennung des Kommissionspräsidenten, 214 II EGV. 

- Völkerrechtliche Kompetenz: Vertragsänderungen und Aufnahme von MS
- Vereinfachte Vertragsänderungsbefugnisse: Veränderung der Gründungsverträge 
in einem vereinfachten Verfahren. 

§ $ <

Aufgaben des Rates 

Verdeckte Karteikarte !

23

Soweit der EGV nichts anderes bestimmt, beschliesst der Rat mit der Mehrheit seiner 
Mitglieder (Art. 205 I EGV), wobei hier jedem Ratsmitglied eine Stimme zukommt. 

Einfache Mehrheit (formell „Grundsatz“, materiell „Ausnahme“)

Im Rechsetzungsprozess sieht der EGV regelmässig eine qualifizierte Mehrheit vor 
(insbesondere Art. 251 f. EGV). Bei qualifizierter Mehrheit werden die Stimmen der MS 
nach deren Bedeutung (Einwohner, Wirtschaft) unterschiedlich gewichtet, vgl. Art. 205 II 
EGV („Pondierung“), wobei kleine Staaten proportional stärker vertreten sind 
(Spannungsverhältnis Demokratische Legitimation vs föderaler Aufbau). 29 Stimmen für 
D, I, GB und I. Eine qualifizierte Beschlussfassung setzt mind. 255 Stimmen (der 
insgesamt 321) voraus (Art. 205 II EGV). Zudem muss der Beschluss 62% der 
Gesamtbevölkerung repräsentieren (Art. 205 IV EGV). 

Rechsetzungsverfahren regelmässig qualifizierte Mehrheit

Ausnahmsweise wird Einstimmigkeit vorausgesetzt: 

- in sensiblen Politikbereichen wie z.B. Soziale Sicherheit Art. 42; Steuern Art. 93, 94; 
Vertragslückenschliessung Art. 308 EGV; 

- ebenso, wenn der Rat auf Initiative der Kommission tätig wird, von deren Vorschlag 
aber abweichen möchte, Art. 250 EGV. Stimmenthaltung verhindert – im Gegensatz zur 
Abwesenheit eines MS – keine Einstimmigkeit, Art. 205 III EGV.

Einstimmigkeit

Beschlussfassung des Ministerrates

Verdeckte Karteikarte !
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Die Kommission (selbsternannt sog. „Europäische Kommission“) mit Sitz in Brüssel
kann als das Gemeinschaftsorgan schlechthin bezeichnet werden: Aus ihrer 
Zusammensetzung (213 I S. 1) folgt ihre Unabhängigkeit (213 II). Daher wird sie auch 
als Hüterin der Verträge bezeichnet, der erhebliche Kontrollbefugnisse zustehen: 
Vertragsverletzungsverfahren nach 226, Nichtigkeitsklage nach 230 II. 

Da ihr das Initiativrecht zukommt (Agenda Setting) stellt sie auch den Motor der 
Gemeinschaft dar. 

Zudem kommen ihr viele Exekutivrechte zu ( ). 

Zudem relevant: Verfahren der Einsetzung (Art. 214 II EGV), Beschlussfassung (Art. 
219 I EGV). 
Ca. 16‘000 Arbeitsplätze. 

Sie ist besonders widersprüchlich konzipiert: Sie hat einerseits weit reichende 
Befugnisse im Gesetzgebungs- und Exekutivbereich, andererseits kann sie diese nur im 
Wechselspiel mit dem Ministerrat ausüben. Umgekehrt ist auch der Rat in doppelter 
Weise von der Kommission abhängig: Vorschlagsmonopol der Kommission (der Rat 
kann nur ausnahmsweise aus eigener Initiative tätig werden) und inhaltliche Bindung an 
den Vorschlag (Abweichen nur bei Einstimmigkeit). 

Europäische Kommission, Art. 211 ff. EGV

Verdeckte Karteikarte !
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- Zudem wird sie – nach dem Prinzip der Regeldelegation – grundsätzlich 
zur Durchführung der vom Rat erlassenen Rechtsakte ermächtig (Art. 211, 
4. SS i.V.m. 202, 3. SS EGV).

- Ein besonders gewichtiges Exekutivrecht ist die Vertretungsbefugnis der 
Gemeinschaft „gegen Aussen“ (133 III, 300 I, 302 EGV, Aushandeln von 
völkerrechtlichen Verträgen) und gegenüber Privaten (Art. 282 S.3 EGV) 

- Vorentwurf und Ausführung des Haushaltsplans (272 II und III sowie 274).
- Vollzug des Wettbewerbsrechts (Art. 85 und 88 EGV, vgl. Microsoft) oder 

des Agrarrechts gemäss Art. 32 ff. EGV. 

Exekutivrechte der Europäischen Kommission

• Verdeckte Karteikarte !
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Das Europäische Parlament (EP) mit Sitz in Strassburg ist die Vertretung der Völker 
der MS, Art. 189 I EGV. Die Tatsache, dass es als erstes Organ im EGV beschrieben 
wird, spiegelt die Bedeutung der Demokratie für die EU wieder. Seine tatsächliche 
Stellung ist dieser Bedeutung noch nicht gerecht geworden:  

So verzerrt der vertragliche Verteilungsschlüssel immer noch die proportionale 
Vertretung des jeweiligen Staatsvolkes in massiver Weise: In Luxemburg entfällt ein 
Abgeordnetensitz auf etwa 70‘000 Einwohner, während in Deutschland ein 
Abgeordneter durchschnittlich etwa 800‘000 Einwohner vertritt. 

Das EP besteht aus höchstens 732 Abgeordneten (198 II EGV), die für fünf Jahre 
gewählt werden (190 III EGV). Seit 1979 besteht das EP nicht mehr aus Vertretern der 
nationalen Parlamente, sondern wird direkt von den Bürgern in allgemeinen Wahlen 
gewählt (Art. 190 I EGV). Aus dem Demokratieprinzip (Art. 6 I EUV) folgt die freie und 
geheime Wahl zum EP. 

Aufgaben des EP: 
• Vertretung der Völker der MS
• Beteiligung an der Rechtsetzung
• Zustimmung zur Bestellung der Kommission
• Kontrolle der Kommission
• Haushaltskompetenz

Europäisches Parlament, Art. 189 ff. EGV

Verdeckte Karteikarte !
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Gemäss Art. 192 I EGV gibt es vier Beteiligungsformen des EP:

Verfahren der 
Mitentscheidung 
nach 251 EGV

Verfahren der 
Zusammenarbeit 
nach 252 EGV

Abgabe von 
Stellungnahmen 

Erteilung der 
Zustimmung

Hier besitzt das 
Parlament ein echtes 
„parlamentarisches 
Vetorecht“ (vgl. 251 II 
UA 2b EGV)

Dieses Verfahren 
gilt nur noch im 
Bereich der WWU 
(z.B. 103 II, 106 II 
EGV). Lehnt das 
EP einen vom Rat 
beschlossenen 
Rechtsakt ab, kann 
dieser nur noch 
durch einstimmigen 
Beschluss des 
Rates zustande 
kommen.

Unterbleibt in den 
Fällen einer 
obligatorischen 
Anhörung dieselbe, 
kann dies als 
„Verletzung 
wesentlicher 
Formvorschriften“
i.S.v. 230 II EGV zur 
Nichtigerklärung des 
Rechtsaktes führen. 

Eine fakultative 
Anhörung des EP ist 
auch dann möglich, 
wenn im Vertrag nicht 
vorgesehen. 

Soweit „Zustimmung“
verlangt wird, besteht (wie 
bei 251, hier aber 
ausserhalb des Recht-
setzungsverfahrens) ein 
echtes „parlamenta-
risches Vetorecht“, z.B. 

- Ernennung der Kommis-
sion, 214 II UA 1, 3 EGV

- Assoziierungs-
abkommen, 300 III UA 2 
i.V.m. 310 EGV; 

- Beitritt zur EU, 49 I EUV.

Gilt nur für das Rechtsetzungsverfahren

Mitwirkungsrechte des Europäischen Parlamentes

Verdeckte Karteikarte !
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Die Kontrolle der Exekutivorgane ist eine der wesentlichen Funktionen eines 
Parlamentes. Das EP verfügt hier indes über ginge Befugnisse: 

Misstrauensantrag 
gegen die Kommis-
sion, 201 EGV

Informations-
rechte 

Untersuchungs-
ausschuss, 193 
EGV

Hierdurch kann das EP 
die Amtsniederlegung 
der Kommission als 
Ganzes erzwingen, 201 
UA II EGV. (Eine 
Amtsenthebung 
einzelner Kommissare 
ist nur durch den EuGH 
möglich.) 

Ähnlich: Dem EP obliegt 
die Entlastung der 
Kommission im 
Haushaltsverfahren, 276 
EGV

Das EP hat das 
Rech, der 
Kommission in 
umfassender Weise 
Frage zu stellen, 
197 EGV. 

Unterbleibt in den 
Fällen einer 
obligatorischen 
Anhörung dieselbe, 
kann dies als 
„Verletzung 
wesentlicher 
Formvorschriften“
i.S.v. 230 II EGV zur 
Nichtigerklärung des 
Rechtsaktes führen. 

Eine fakultative 
Anhörung des EP ist 
auch dann möglich, 
wenn im Vertrag nicht 
vorgesehen. 

Klagerecht 

Das EP kann gegen 
die von den anderen 
Gemeinschaftsorgane
n erlassenen 
Rechtsakte beim 
EuGH Klage erheben, 
Art. 230 II EGV. 

Kontrollbefugnisse des Europäischen Parlamentes

Verdeckte Karteikarte !
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Zentrales Kontrollorgan der EG. Jeder MS entsendet einen Richter. Das Gericht folgt in 80%-90% 
der Fälle den Anträgen der Generalanwälte. Die Rechtskontrolle im Gemeinschaftsrecht obliegt 
dem EuGH und dem Europäischen Gericht 1. Instanz (EuG), Art. 220 I EGV. Mit „EuGH“
bezeichnet man sowohl das letztinstanzliche Gericht als auch die gemeinsamen Einrichtungen. 

Anfangs war der EuGH nur als Schiedsgerichtshof der Montanunion gedacht. Er wurde 1958 im 
Rahmen der Römischen Verträge gegründet. Sitz ist Luxemburg. 

„Auslegung und Anwendung dieses Vertrags“ ist ungenau, da der EuGH bei Handlungen der 
Gemeinschaftsorgane bzw. der MS nicht nur die Einhaltung der Bestimmungen des EGV, sondern 
alle Rechtsquellen des primären und sekundären Gemeinschaftsrechts berücksichtigt. 

Der EuGH folgt einer dynamischen, an den Vertragszielen und der praktischen Wirksamkeit („effet
utile“) des Gemeinschaftsrechts orientierten Auslegungsmethode. Er legt die 
Ermächtigungsnormen des EGV regelmässig weit aus. Hierdurch wurde der EuGH häufig neben 
der Kommission zu einem „Motor der europäischen Integration“.

Der EuGH besitzt das „Entscheidungsmonopol“ hinsichtlich der letztverbindlichen Auslegung und 
Verwerfung des gesamten Gemeinschaftsrechts (234 III EGV). Kein Gericht eines MS darf 
selbständig die Nichtigkeit eines Gemeinschaftsaktes feststellen. 

Der EuGH führt 6 unterschiedliche rechtliche Verfahren durch: Vertragsverletzungsverfahren, 
Nichtigkeitsklagen, Untätigkeitsklagen, Schadenersatzklagen, Vorabentscheidungen, 
Revisionsverfahren. 

EuGH, Art. 220 ff. EGV

Verdeckte Karteikarte !
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Beratende Organe sind der Wirtschafts- und Sozialausschuss und der 
Ausschuss der Regionen. 

Beratende Organe 

Verdeckte Karteikarte !
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Der WSA ist ein ständiger, beratender Ausschuss der Gemeinschaft. Seine 
Aufgabe besteht darin, Rat und Kommission durch die Abgabe von 
Stellungnahmen zu unterstützen (gegenwärtig ca. 150 / a). Er übernimmt 
eine Mittlerrolle zwischen den Regierungsorganen und der Bevölkerung. Die 
Mitglieder es EWSA unterteilen sich in drei Gruppen: Vertreter der 
Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Interessenverbänden. Soweit eine Anhörung 
des WSA im RS-Verfahren obligatorisch vorgesehen ist, ist deren 
Durchführung Rechtmässigkeitsvoraussetzung für den betreffenden 
Rechtsakt. Zudem verfügt der EWSA über ein Initiativrecht.

Nebenorgan: Wirtschafts- und Sozialausschuss, Art. 7 II und 257 ff. EGV

Verdeckte Karteikarte !

32

Der AdR dient der Stärkung der Interessen staatlicher Untergliederungen. Er ist 
ein ständiger, beratender Ausschuss, der Rat und Kommission durch die Abgabe 
von Stellungnahmen unterstützt. Wenn obl Rechtmässigkeitsvoraussetzung.

Nebenorgan: Ausschuss der Regionen, Art. 7 II und 263 ff EGV

Verdeckte Karteikarte !
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Aufgabe der EIB ist es, Kapital zu anzusammeln und dieses für Investitionen 
Dritter in weniger entwickelten Gebieten der Gemeinschaft einzusetzen.

Gemeinschaftsrechtliche Einrichtung: Europäische Investitionsbank, Art. 9 und 266 f 
EGV

Verdeckte Karteikarte !

34

Sitz der EZB ist in Frankfurt a.M. Sie regelt – von Weisungen unabhängig (Art. 108 
EGV) und mit RS-Befugnissen ausgestattet (Art. 110 EGV) – die Geldpolitik in der 
Gemeinschaft. Sie wacht über die Stabilität des €.

Gemeinschaftsrechtliche Einrichtung: Europäische Zentralbank, Art. 8 und 105 ff EGV

Verdeckte Karteikarte !
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Entwicklungsschritte der Europäischen Integration

1946 Zürcher Rede Winston Churchills

1951 Europa der 6: Vertrag über die 
Gründung der EGKS zwischen 
BRD, F, I und BENELUX 
(Montanunion).

1952 Vertrag über die EVG: Gescheitert: 
54 an franz. Nationalversammlung. 

1957 Römische Verträge und …
- Vertrag zur Gründung der EWG
- Vertrag zur Gründung der EAG
Abk. über gemeinsame Organe

1965 Fusionsvertrag (gem. Rat u. Komm.)

1973 Europa der 9: GB, IRL, DK

1975 Beteilung EP am HH-Verfahren

1979 Erste Direktwahl des EP

1986 EAA und …

1992 Vertrag von Maastricht

1995 Europa der 15: A, S, Finnland

1997 Vertrag von Amsterdam

2000 Vertrag von Nizza

2003 „Europäischer Konvent“ legt 
Entwurf „Vertrag über eine 
Verfassung von Europa“ vor

2004 Europa der 25: Estland, 
Lettland, Litauen, Malta, Polen, 
Slowakei, Slowenien, Tschechi-
sche Republik, Ungarn, Zypern

2007 Europa der 27: Bulgarien und 
Rumänien

1949 Gründung des Europarats (1950: EMRK)
Europa der 12: GR (81), Port, E

1948 Gründung OEEC (ERP)

1978 Schaffung des EWS
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Entwicklungsschritte der Europäischen Integration
1. Die Anfänge 

Eine europäische Integration sollte neue Kriege verhindern und ein entschlossenes Auftreten 
Westeuropas gegenüber dem Kommunismus ermöglichen. Winston Churchill legt mit seiner „Europaidee 
von Zürich“ (1946) den ideellen Baustein für die europäische Einigung. Aus dem Ausschuss zur Durchführung 
des europäischen Wideraufbauprogramms (ERP) wurde 1948 die OEEC (heute OECD) als erste 
paneuropäische Institution für die wirtschaftliche Zusammenarbeit gegründet. 

2. Der Europarat 
Die erste paneuropäische Organisation mit allgemeiner Zielsetzung war der Europarat (gegr. 1949), der im 
Jahre 1950 die EMRK proklamierte. 

3. Die Europäischen Gemeinschaften (EGs)
Die Montanunion (EGKS, 1951) stellt den ersten funktionalistischen Integrationsversuch dar. D, F, I und 
die BeNeLux-Staaten wollten so die industrielle Produktion von Kohle und Stahl gegenseitig kontrollieren, 
indem sie sich einer „Hohen Behörde“ unterstellten. Die französische Nationalversammlung stoppte jedoch 
die weitere politische Integration 1954 durch Ablehnung der EVG. Seither fusst die europäische Integration 
auf der spill-over-Theorie. Mit den Römischen Verträgen von 1957 gründeten die sechs MS zwei weitere 
Gemeinschaften (EWG, EAG). Im Gegensatz zur EAG ist die EWG gegenständlich nicht beschränkt. 
Ebenfalls 1957 wurde ein Abkommen über gemeinsame Organe für die EGs geschlossen. 1965 stellte der 
Fusionsvertrag erfolgte die Einsetzung eines gemeinsamen Rates und der Kommission. Die Rolle des 
Europäischen Parlamentes wurde 1975 (Beteiligung am Haushaltsverfahren) und 1979 (Direktwahl) 
verbessert. 

4. Einheitliche Europäische Akte (EEA) 
Die EEA von 1992 hat die Verwirklichung des Binnenmarktes zum Vertragsziel hoch gestuft (Binnenmarkt-
konzept in Art. 14 EGV). Zudem hat sie die Europäische Politische Zusammenarbeit (EPZ) auf eine eigene 
vertragliche Grundlage gestellt. Schliesslich bescherte sie der EG einen beachtlichen Kompetenzzuwachs. 

5. Die Europäische Union
Mit dem Vertrag von Maastricht (1992) wurde die Europäische Union gegründet. Der Aufbau derselben ist 
als Dreipfeilerkonstruktion bezeichnet worden (EGs, GASP, PJZS). So bildet die Union eine internationale 
Organisation mit supranationalen und intergouvernementalen Bestandteilen. Ob die EU selbst 
Völkerrechtspersönlichkeit besitzt, ist strittig. Prägendes Merkmal der Union ist die Unionsbürgerschaft. 
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Die Rechtspersönlichkeit der EG

Art. 281 EGV begründet die Völkerrechtspersönlichkeit der EG. Im EAGV findet sich 
eine entsprechende Regel. Damit sind die EGs völkerrechtsfähig. 

Damit Art. 281 EGV ein eigenständiger Sinn zukommt, muss die Bestimmung der 
Gemeinschaft die Völkerrechtssubjektivität zuschreiben. Die Gemeinschaft
- kann völkerrechtliche Verträge abschliessen (vgl. auch Art. 133 Abs. 3 und Art. 300 
EGV),
- hat ein aktives und passives Gesandtschaftsrecht (Vertretungsrecht, vgl. auch Art. 
302 EGV) 
- ist deliktsfähig (Völkergewohnheitsrecht). 

Diese Völkerrechtsfähigkeit ist nicht umfassend, sondern funktional. Sie gilt sowohl im 
Verhältnis zu den MS als auch zu Drittstaaten (setzt Anerkennung durch letztere voraus, 
was heute im Gegensatz zur Zeit des Sozialismus kein Problem mehr darstellt). 

Verdeckte Karteikarte !
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Meinung des BVerfGE bezüglich der eigenen Rechtspersönlichkeit der EU

Im Maastricht-Urteil (89, 155) definiert das BVerfGE die Union lediglich als 
intergouvernementale Plattform zur Koordinierung bestimmter nationaler Politiken. Ein 
Wille der MS, die Union mit Völkerrechtsfähigkeit auszustatten, sei nicht erkennbar (arg 
e contrario Art. 281 EGV). 

Verdeckte Karteikarte !
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Hat die EU selbst eine Rechtspersönlichkeit ? (Zusammenfassung)

Verschiedene Bestimmungen lassen die Vermutung aufkommen, die EU könnte 
tatsächlich eine eigene Rechtspersönlichkeit haben. Art. 18 I EUV spricht der Union 
eine Aussenvertretung zu. Und Art. 49 I EUV regelt, dass MS nur der EU, nicht aber 
bloss der EG beitreten können. Damit könnte die EU gewissermassen zur 
Rechtsnachfolgerin der EG werden. 

Diese Vermutung wird aber durch Art. 47 EUV umgestossen: Die bisherigen Regeln 
bleiben bestehen. So bleibt namentlich auch Art. 281 EGV (der im Unionsrecht keine 
Entsprechung findet) gültig: Die EG besitzt (und behält) ihre Völkerrechtssubjektivität. 
Weitere gewichtige Indizien, die gegen eine eigene Rechtspersönlichkeit der EU 
sprechen, sind: 

- Art. 24 V EUV besagt, dass die Übereinkünfte die MS (und nicht etwas die EU) 
binden. 
- Art. 24 VI EUV (konstitutiv verstanden) doppelt nach: Die Übereinkünfte binden 
nur (aber immerhin) die Organe der Union (arg e contrario: nicht aber die Union 
selbst). 
- Gemäss Art. 37 und 19 I EUV sind es die MS, die die gemeinsamen Standpunkte 
gegen Aussen vertreten. 

Mit dem Vertrag von Lissabon wird die Union eine eigene Rechtspersönlichkeit 
bekommen. 

Verdeckte Karteikarte !
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Wenn die EU also keine Völkerrechtssubjektivität hat, wie ist sie dann völkerrechtlich zu 
charakterisieren?

Die EU ist eine internationale Organisation mit supranationalen und 
intergouvernementalen Bestandteilen. Die  Mitglieder der EU sind die MS. Ein Beitritt ist 
nur zur EU, nicht aber allein zu den EGs möglich (Art. 49 I EUV). 

Verdeckte Karteikarte !
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Auslandschutz 

Berechtigte und Verpflichtete von Art. 20 EGV sind nur die MS selbst. 

Für Drittstaaten bleibt es bei den allgemeinen völkerrechtlichen Regelungen, die 
insbesondere in der Wiener Konsularrechtskonvention (WKRK) nominiert sind (Sart. II 
Nr. 326). Hiernach sind die Auslandsvertretungen grundsätzlich nur befugt, zugunsten 
ihrer eigenen – nicht aber fremden – Staatsangehören konsularisch tätig zu werden (Art. 
5 WKRK). 

Solange daher eine – gemäss Art. 8 WKRK mögliche – Notifikation an den 
Empfangsstaat, d.h. im konkreten Fall die Mongolei, nicht erfolgt ist, hat er das Recht, 
die Ausübung konsularischen Schutzes zu verweigern. 

Verdeckte Karteikarte !
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Beweggründe für Integrationsbemühungen nach dem 2. WK

- Friedliche Entwicklung in Europa

- Institutionelle Verteidigung von Europa gegenüber der UdSSR

Verdeckte Karteikarte !
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Vertragsgegenstand der Montanunion (F)

- Syn. EGKS-Vertrag 

- Ziel: Kohle und Stahl als Grundstoffe der industriellen Produktion sollen in jedem MS 
zu gleichen Bedingungen geliefert werden: Kontrolle der Waffenproduktion. 

- Organ: Die Sicherung der Vertragsziele war Aufgabe der Hohen Behörde
(„supranational“). 

Verdeckte Karteikarte !
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Vertragsgegenstand des EWGV (F)

Die Schaffung eines einheitlichen Wirtschaftsraumes durch Errichtung eines 
Gemeinsamen Marktes (Art. 2 EWGV) bildet das Kernstück des EWGV. 

Verdeckte Karteikarte !
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Institutionelle Verbindung der drei EGs (F)

Mit den Gründungsverträgen EWG und EAG (1957) wurde ein Abkommen über 
gemeinsame Organe für die EGs geschlossen, das namentlich das EP und den 
Gerichtshof betraf. 

Mit dem Fusionsvertrag von 1965 erfolgte die Einsetzung eines gemeinsamen Rates 
und einer gemeinsamen Kommission, die hinsichtlich der EGKS an die Stelle der Hohen 
Behörde  trat. Auch der Rechnungshof wurde ein gemeinsames Organ der drei 
Gemeinschaften. Verdeckte Karteikarte !
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Entwicklung der EGs in den 60er und 70er

In den 60er Jahren wurde der Integrationsprozess von F erheblich geblockt. De Gaulle 
stand ein für ein Europa der Vaterländer und prägte diesen Begriff als Gegenpol zur 
zunehmenden Integration in Richtung Bundesstaat. Der schwelende Konflikt gipfelte in 
der Politik des leeren Stuhls (De Gaulle), als sich Frankreich weigerte, auf sein 
Vetorecht zu verzichten (bzw. neu Mehrheitsentscheidungen zu akzeptieren). In der 
Folge kam es zur „Luxemburger Vereinbarung“ von 1966, die auch als „agreement to 
disagree“ bezeichnet wird. Nach ganz h.L. hat diese Vereinbarung keinerlei 
Verbindlichkeit, da die Abstimmungsregeln des EGV nur mit einer Vertragsänderung 
hätten modifiziert werden können. Immerhin hat man formuliert, dass – wenn ein 
opponierendes Land vitale eigene Interessen geltend macht – so lange zu verhandeln 
ist, bis eine Lösung gefunden wird. F stimmte dieser Vereinbarung zu nach dem 
Grundsatz, dass Verhandlungen ewig dauern könnten.

Auf die Politik des leeren Stuhls folgte die Politik der kleinen Schritte (70er). In dieser 
Zeit (70er) werteten zwei Ereignisse die Stellung des EP nachhaltig auf: 

- Beteiligung am Haushaltsverfahren, 1975;

- Einführung der Direktwahl, 1979.

Zudem wurde 1978 das EWS geschaffen. 

Verdeckte Karteikarte !
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Konzepte zur Vereinigung der europäischen Staaten 

Zur Vereinigung der europäischen Staaten haben sich zwei verschiedene Konzepte 
herausgebildet:

- Das föderalistische Konzept forderte die Gründung eines europäischen 
Bundesstaates und jedenfalls eine starke, bundesstaatsähnliche Zentrale. 

- Das funktionalistische Konzept strebte nicht direkt eine politische Einigung an. Diese 
sei nur schrittweise durch zunehmende wirtschaftliche Zusammenarbeit zu erreichen 
(spill-over-Theorie). Verdeckte Karteikarte !
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Spill-over-Effekt

Integrationstheorie, wonach die wirtschaftliche Integration zu einer politischen führt, 
Bsp. Arbeitnehmerschutz. 

Diese wirtschaftliche Integration geschah erstmals 1957 (durch die gleichen Parteien 
wie Montanunion) mit den Römischen Verträgen: EAG und EWG (EWG seit Maastricht 

„EG“). Es folgt schrittweise eine institutionelle Verbindung (namentlich im 
Fusionsvertrag von 1965), wobei die Gemeinschaften stets autonom bleiben. 

Beitrag des EuGH zur spill-over-Theorie: Der EuGH hat – ausgehend von gemeinsamen 
Verfassungsüberlieferungen der MS und der EMRK) allgemeine Rechtsgrundsätze 
entwickelt. Dadurch hat er seit langem die wirtschaftliche Integration in Beziehung zu 
einem gemeineuropäischen Standard im Grundrechtsbereich gesetzt. 

Der entscheidende Brückenschlag zur politischen Integration liegt in der Verwirklichung 
der Währungsunion, die der EGV i.S.e. bindenden Zeitplans vorsieht (etwa Zwang zur 
Haushaltsdisziplin, Arbeiterschutz etc). 

Verdeckte Karteikarte !
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Integrationsvorgehen im Bereich der allgemeinen Aussenpolitik (F)

- Keine Ausweitung der Integration, sondern:

- Intergouvernementaler Mechanismus der Europäischen Politischen Zusammenarbeit 
(EPZ). Mit dem Maastricher Vertrag ist die GASP an die Stelle der EPZ getreten. 

- Ziel: Harmonisierung der Standpunkte, ev. gemeinsames Vorgehen

Verdeckte Karteikarte !
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Einheitliche Europäische Akte (EEA)

1986

Die MS entscheiden sich in der EEA für : 

a. intergouvernementale Zusammenarbeit im Bereich der EPZ. Mit anderen Worten 
wurde also die EPZ auf eine vertragliche Grundlage gestellt.

b. Schaffung eines Binnenmarktes (vgl. Art. 14 EGV). Konkrete Anwendung der spill-
over-Theorie:  Wie weit muss das Recht vereinheitlicht werden, um den 
internationalen Handel zu gewährleisten? 

c. einen erheblichen Kompetenzzuwachs der EG. 

Verdeckte Karteikarte !
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Vertrag von Maastricht 
1992

Im Vertrag von Maastricht (Vertrag über die Europäische Union, EUV) wurde die 
Bildung einer Politischen Union beschlossen. Der EUV ist gewissermassen das 
Dach, unter dem sich drei Pfeiler befinden: 

1. Säule: Europäische Gemeinschaften (EGs): Sie umfassten urspr. drei, heute 
noch zwei Gemeinschaften (EAG, EG). 

2. Säule: Die GASP sieht langfristig eine gemeinsame Verteidigungspolitik vor, die 
z.B. durch die Integration der WEU erfolgen könnte. 

3. Säule: Polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen (ehemals sog. 
Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres): Dazu gehören: 
Asylpolitik, Grenzkontrollen, Einwanderungspolitik, Drogenbekämpfung, 
Bekämpfung der internationalen Kriminalität, Zusammenarbeit der Justiz in Zivil-
und Strafsachen, Kooperation im Zollwesen und schliesslich die polizeiliche 
Zusammenarbeit. 
Der Maastrichter Unionsvertrag hat den Verbund der Gemeinschaften (neu sog. „erste Säule“) durch die 
zwischenstaatliche Kooperation auf zwei neuen Politikfeldern ergänzt (zweite und dritte Säule) und die 
„EU“ als Dach geschaffen. Die zweite und dritte Säule basieren auf dem Prinzip der 
intergouvernementalen Zusammenarbeit. Hier werden keine Hoheitsrechte übertragen. Demgegenüber 
besteht in der ersten Säule die Möglichkeit, unmittelbar geltendes Recht zu schaffen. So hat gemäss Art. 
249 II EGV die Verordnung allgemein Geltung. „Sie ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt 
unmittelbar in jedem MS.“ Die Rechtsakte, die in der zweiten und dritten Säule geschaffen werden, 
erfahren keine unmittelbare Geltung. Sie richten sich bloss an die innerstaatlichen Organe, namentlich 
das Parlament, welches entsprechendes nationales Recht schaffen muss. 

Verdeckte Karteikarte !
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Entwicklung der EU seit dem EUV

1997: Der Vertrag von Amsterdam ist die automatische (da im Maastrichter Vertrag 
vorgesehene) Revision desselben nach vier Jahren. Er bringt der EU neue 
Handlungsfelder und stattet sie mit gestärkten Instrumenten aus. Sichtbares 
Integrationszeichen: Überführung von Politikfeldern aus der dritten in die erste Säule.
Dennoch hat der Vertrag von Amsterdam ein wichtiges Ziel (institutionelle Reformen) 
nicht erreicht. Der Vertrag von Nizza war die unausbleibliche Konsequenz. 

2000: Der Vertrag von Nizza brachte diese institutionellen Reformen hervor und schuf 
damit die Voraussetzungen für die Erweiterung: Kommissionsmitgliederzahl indirekt 
beschränkt (213), EP-Mitglieder auf 732 begrenzt (189 II), Rat entscheidet z.T. mit 
qualifizierter Mehrheit (205). 

2005: Nach dem vorläufigen Scheitern des Verfassungsvertrages [VV] 
(Volksreferendum wurde in F und NL angenommen) bleibt der Vertrag von Nizza eine 
wichtige Basis des EU-Rechts. Der VV wäre ein grosser Forschritt im europäischen 
Integrationsprozess gewesen: Verfassungspatriotismus (Verfassung als 
„Kristallisationspunkt“), Vereinfachung (der VV hätte das komplizierte Dreisäulenprinzip 
aufgegeben).

2008: Im Reformvertrag soll die Handlungsfähigkeit der Union verbessert werden. Die 
Frage nach der Gewichtung bundesstaatlicher oder staatenbundlicher Elemente bleibt 
bestehen. 

Verdeckte Karteikarte !
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Organe der zweiten und dritten Säule

Die Gemeinschaftsorgane (also die Organe der ersten Säule) wirken in der zweiten und 
dritten Säule mit. Der EUV sieht einen „einheitlichen institutionellen Rahmen“ vor, 
welcher die „Kohärenz und Kontinuität der Massnahmen zur Erreichung ihrer Ziele unter 
gleichzeitiger Wahrung und Weiterentwicklung des gemeinschaftlichen Besitzstandes“
sicherstellen soll, (vgl. Art. 3 I EUV). Ausdruck dieses „einheitlichen institutionellen 
Rahmens“ ist die Durchlässigkeit der „Drei-Säulen-Struktur“: Die Organe der 
Gemeinschaften (insbesondere Rat und Kommission) werden in die Zusammenarbeit im 
Rahmen der GASP und die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen 
einbezogen. So sind Rat und Kommission für die Kohärenz aller aussenpolitischen 
Massnahmen der Union im Rahmen ihrer Aussen-, Sicherheits-, Wirtschafts- und 
Entwicklungspolitik ganz allgemein verantwortlich, Art. 3 II EUV. 

Gemäss Art. 5 EUV üben die geschaffenen Organe ihre Befugnisse weiterhin aus 
(Prinzip der Organleihe).
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Welche Vorschriften im GG ermächtigen D zur Schaffung einer EU? 

Art. 24 I GG regelt die Übertragung von Hoheitsrechten. Im Zusammenhang mit dem 
Abschluss des EUV entstanden Bedenken, ob diese weit reichende 
Kompetenzdelegation an die EU (vgl. etwa Währungsunion) verfassungsrechtlich 
gedeckt seien. Hinsichtlich der Schaffung der EU wurde so Art. 23 GG geschaffen (in 
Kraft sei 1992). 

Gleichzeitig sind D bei der Mitwirkung zur Verwirklichung der EU inhaltliche Schranken 
gesetzt: 
- Art. 23 I Satz 1 GG enthält eine „Struktursicherungsklausel“: Die Union darf nur an 
Integrationsverträgen mitwirken, die den aufgeführten Grundsätzen (demokratisch, 
rechtsstaatlich, sozial, föderativ) entsprechen (arg. e contrario). 
- Art. 23 I Satz 3 GG enthält eine „Bestandssicherungsklausel“: Art. 79 III GG bildet 
die äusserste Schranke der Zusammenarbeit. 
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Hat die EU ein Demokratiedefizit?

Gemäss dem Maastricht-Urteil (BVerfGE 89, 155) ist die EU ausreichend demokratisch 
legitimiert, wobei sich die Demokratielegitimation über zwei Argumentationsstränge 
geführt wird: 
- Die Regierungen der MS, die im Rat der EU handeln, sind durch die nationalen 
Parlamente gewählt, welche wiederum von den Bürgern gewählt sind. 
- Mit zunehmendem Einfluss des EP ist das Handeln der EU direkt legitimiert. 
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Rechtsetzungsverfahren im Gemeinschaftsrecht (Übersicht)

Initiativrecht: Kommission 
Entscheidung: Rat (je nach Verfahren unterschiedlich gewichtete Parl.beteiligung) 

Grundsätzlich sind vier Gesetzgebungsverfahren zu unterscheiden: 

- Anhörungsverfahren (keine Legaldefinition, z.B. Art. 37 II UAbs. 3, Art. 172, Art. 
175 II EGV),
- Verfahren der Zusammenarbeit (Legaldefinition in Art. 252, z.B. Art. 99 V EGV),
- Verfahren der Mitentscheidung (Legaldefinition in Art. 251, z.B. Art. 95 I S. 2, Art. 
175 III UAbs. 1 EGV),
- Verfahren der Zustimmung (keine Legaldefinition, z.B. Art. 161 EGV).
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Anhörungsverfahren 

Prozess
1. Vorschlag der Kommission (Initiative) 
2. Weiterleitung an das EP und den WSA zur Stellungnahme
3. Endgültiger und unabhängiger Ratsbeschluss mit der in der 

Ermächtigungsnorm dafür vorgesehenen Mehrheit: 
• Einstimmigkeit z.B. in Art. 308 EGV, 
• Qual. Mehrheit in Art. 37 II UAbs. 3 EGV, 
• Einfache Mehrheit ist bei Rechtsetzungsakten nicht vorgesehen.

Verfahren bei nachträglicher Abänderung des Kommissionvorschlags
Ist eine neue Parlamentsanhörung nötig, wenn der Kommissionsentwurf vom Rat 

nachträglich abgeändert wird? Für eine erneute Anhörung spricht die Gefahr, 
dass ansonsten das System umgangen werden könnte. Gegen eine solche 
sprechen Effizienzüberlegungen. Es wurde eine vermittelnde Lösung gewählt, die 
nach der Wesentlichkeit der Abweichung fragt. Weicht der endgültig 
verabschiedete Text als Ganzes gesehen in seinem Wesen von demjenigen ab, 
zu dem das Parlament bereits gehört worden ist, so muss es erneut angehört 
werden, es sei denn, die Abweichung entspricht genau seinem selbst 
geäusserten Wunsch. Die Entscheidung des Rates, ob eine wesentliche oder 
unwesentliche Änderung vorliegt, ist gerichtlich anfechtbar. Eine unterbliebene 
Anhörung des EP führt als wesentlicher Verfahrensmangel zur Nichtigkeit des 
Rechtsaktes (Art. 230 II EGV). 
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Verfahren der Zusammenarbeit, Art. 252 EGV 

Das Verfahren der Zusammenarbeit (eingeführt durch EEA, Legaldefinition in Art. 
252 EGV) sieht je im Rat und im EP zwei Lesungen vor. Es findet seit dem 
Vertrag von Amsterdam nur noch selten Anwendung (ggf. noch im 
wirtschaftlichen Bereich). Als besonderes Merkmal kann die im Vergleich zur 
blossen Anhörung stärkere Stellung des Parlamentes angeführt werden, kommt 
ihm doch im Falle der Nicht-Einstimmigkeit des Rates eine Veto-Möglichkeit zu. 
Durch den Vertrag von Lissabon wird dieses Verfahren gänzlich abgeschafft 
werden. 

Rechsetzungsprozess
Das Verfahren der Zusammenarbeit beginnt mit dem Vorschlag der Kommission. Es 

erfolgt eine erste Lesung im EP, welche mit seiner Stellungnahme endet, worauf 
der Rat mit qualifizierter Mehrheit einen „gemeinsamen Standpunkt“ festlegt, der 
dem Parlament zur zweiten Lesung zugeleitet wird. Das Parlament kann in der 
zweiten Lesung:

- den gemeinsamen Standpunkt annehmen oder sich binnen einer Dreimonatsfrist 
nicht äussern: Dann kann der Rat den gemeinsamen Standpunkt mit qualifizierter 
Mehrheit annehmen. 

- den gemeinsamen Standpunkt mit absoluter Mehrheit ablehnen: Dann kann sich 
der Rat nur noch mit einem einstimmigen Beschluss durchsetzen. 

- den gemeinsamen Standpunkt abändern: Die Möglichkeiten des Rates hängen 
dann von der Position der Kommission ab. 
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Mitentscheidungsverfahren (auch Kodezisionsverfahren, Art. 251 EGV)

- Durch den Unionsvertrag von Maastricht eingeführt
- Beteiligung des Parlamentes in einem Ausmass, dass es als Mitgesetzgeber neben 
dem Rat angesehen anzusehen ist: Parlament bekommt Veto- und Mitgestaltungsrecht. 
- Dreiteiliges Verfahren: 1. Lesung, 2. Lesung, Vermittlungsverfahren 
- Nach jedem Verfahrensteil Beendigung möglich im Falle der (z.T. qualifizierten) 
Einigung Rat / EP. 
- Das Mitentscheidungsverfahren wird zum „Ordentlichen Verfahren“. 
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Mitentscheidungsverfahren (auch Kodezisionsverfahren, Art. 251 EGV)

Vorschlag der Kommission (K) (Initiativrecht)
Gleichzeitige Weiterleitung an Rat und EP (ev. auch WSA, AdR)

1. Lesung im EP endet mit zwei Möglichkeiten:

1. Lesung im Rat kann je nach Stellungnahme des EP versch. Ausgänge nehmen
Rat nimmt K-

vorschlag 
(grds. mit 

qual. 
Mehrheit, 251 
II UAbs. 1) an. 

Erlass 
Rechtsakt

Rat legt gemeinsamen Standpunkt (grds. mit qual. Mehrheit, 251 II UAbs. 1) 
fest. Übermittlung an EP

EP hat K-vorschlag geändert  EP hat K-vorschlag übernommen 

Rat nimmt 
EP-

vorschlag 
(einstim-

mig, 250 I) 
an. 

Erlass 
Rechtsakt

andernfalls

2. Lesung im EP endet mit 3 Möglichkeiten:

andernfalls

Billigung 
des gSpt

(rel. 
Mehrh. 

genügt, II 
UAbs. 2 lit. 

a) oder 
nach 3 Mt

kein 
Beschluss 

Erlass 
Rechtsakt

Ablehn
ung des 

gSpt
(mit 
abs. 

Mehrh., 
II UAbs. 
2 lit. b)

Ende

Abänderung des gSpt (abs. Mehrh., II UAbs. 2 lit. c)

2. Lesung im Rat endet mit 2 Mögl.
Billigung aller 

Abänderungen (bei 
pos.  

Stelllungnahme der 
K genügt qual. 
Mehrh., sonst 

einstimmig, III, S.1)

Erlass Rechtsakt

Andernfalls

Bildung Vermittl.-ausschuss
Rat+27EP+1K (ohne St‘R‘)

Gem. Entw. (+) 
gem. IV

andern
falls

Ende EP und 
Rat gem. V 

S. 1 (+)

An
der
nf.

Erl. RA E.
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Verhältnis von EG und EU

Die EG stellt als wichtigste Gemeinschaft der ersten Säule ein zentrales Element der 
EU. 

Wichtige Unterscheidung im Verhältnis zwischen EU (bzw. Unionsrecht) und EG (bzw. 
Gemeinschaftsrecht) ist die Unterscheidung zwischen intergouvernementaler
Zusammenarbeit und supranationaler „Vergemeinschaftung“. 

Trotz dieser grundlegenden Unterscheidung besteht dennoch eine enge Verflechtung
zwischen den EGs und der EU. Verdeckte Karteikarte !
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Unterscheidung zwischen intergouvernementaler Zusammenarbeit und supranationaler 
Vergemeinschaftung

Supranat. „Vergemeinschaftung“

Die EGs (1. Säule) beruhen auf 
eigenen völkerrechtlichen Verträgen: 
Sie wahren im Gefüge der EU ihre 
eigene Rechtspersönlichkeit (Art. 
47 EUV) und können (im Ggs. zur 
EU) Verträge mit Drittstaaten und 
anderen int. Organisationen 
schliessen oder ihnen beitreten. Sie 
sind also als internationale 
Organisationen Träger eigener 
Rechte und Pflichten. Sie schaffen 
innerstaatlich unmittelbar 
wirkendes Recht, dem eine 
Vorrangstellung gegenüber 
innerstaatlichem Recht zukommt. 
(hier prüfungsrelevant 
supranationale Charakteristika der 
EG)

Intergouvernementale Zusammenarbeit

Die zweite und dritte Säule binden nur die MS, 
welche zur Durchsetzung selbst staatliche 
Massnahmen ergreifen müssen. Auf 
völkerrechtlicher Ebene wird die Tätigkeit hier 
den MS zugerechnet. Die genannten 
Bestimmungen im EUV gelten lediglich als 
Koordinationsrecht zur Regelung der 
Beziehungen der MS in ihrer Eigenschaft als 
Völkerrechtssubjekte. Die im Rahmen der GASP 
und PJZS gefassten Beschlüsse sind nur im 
Aussenverhältnis der EU-MS untereinander 
völkerrechtlich verbindlich und entfalten im 
Binnenbereich keine unmittelbare Wirkung. 
Dazu müssen sie erst von den MS innerstaatlich 
umgesetzt werden. Für D sind die Art. 23 I und 
Art. 59 II GG relevant für die Übername von 
Völkervertragsrecht in innerstaatliches Recht: 
Danach bedarf es (wenn es um Gegenstände 
der Bundesgesetzgebung geht) eines 
Zustimmungsgesetzes des Bundes. 
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Supranationalität der EU/EG

Die Übertragung von Hoheitsrechten durch die MS (Substituierung von MS-licher
Hoheitsgewalt durch Gemeinschaftsgewalt) führt zu einem hohen Grad an 
verselbständigter Willensbildung. Dadurch weist die EU in ihrer ersten Säule 
zahlreiche supranationale Charakteristika auf: 

• Entscheidungsmöglichkeit: Die EG hat die Möglichkeit, für alle MS verbindliche 
Beschlüsse zu fassen. 

• Durchgriffswirkung: Von der EG erlassene VOs sind gesamtverbindlich und entfalten 
eine allgemeine Wirkung (unmittelbare Geltung), Art. 249 II. 

• Vorrang des Gemeinschaftsrechts

• Eigenmittelfinanzierung: Im Gegensatz zur Eigenmittelfinanzierung, wie sie die EU 
(?) betreibt, finanzieren sich viele internationale Organisationen über Beiträge. 

Durch diese Charakteristika wird die EG zu einem supranationalen Gebilde. Sie wird aber nicht zu einem Staat: 
Nach dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung kommt ihr keine Kompetenz-Kompetenz zu. Die 
Supranationalität beschränkt sich also auf die erste Säule. 
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Enge Verflechtung zwischen den EGs und der EU

Trotz der grundlegenden Unterscheidung zwischen intergouvernementaler
Zusammenarbeit und supranationaler „Vergemeinschaftung“ besteht dennoch eine enge 
Verflechtung zwischen den EGs und der EU: 

- „Grundlage“ der EU sind die EGs, Art. 1 III S. 1 EUV. 

- zwischen denen ein einheitlicher institutioneller Rahmen besteht, Art. 3 I EUV, 

- der unmittelbar im Kohärenzgebot i.S.v. Art. 3 II EUV Ausdruck findet. Es geht hier 
namentlich um die innere Stimmigkeit des Verhaltens der EGs einerseits und der im 
Rahmen der anderen beiden „Säulen“ zusammenwirkenden MS andererseits. Im Sinne 
des Gebots der Unionstreue müssen die MS Beschlüsse im Rahmen der 
intergouvernementalen Zusammenarbeit auf Gemeinschaftsebene berücksichtigen. 

- Organleihe, Art. 5 EUV: EU bedient sich zur Verfolgung ihrer Ziele der EG-Organe. 

- Die Aufnahme eines neuen MS kann sich nur durch dessen Beitritt zu den beiden 
Gemeinschaftsverträgen und dem EUV vollziehen, Art. 49 EUV. 
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Unionsbürgerschaft 

Die Unionsbürgerschaft (Art. 17 ff. EGV) spielt in der Rechtsprechung des EuGH als 
Auslegungskriterium mittlerweile eine überaus wichtige Rolle. Die Unionsbürgerschaft 
stellt einen entscheidenden Schritt zur Herstellung eines „Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts“ (Art. 2., 4. Spiegelstrich EUV) dar, schafft sie doch ein 
Europa der Bürger (Unionsbürgerschaft als Identität schaffendes Element). Es wäre 
aber falsch zu glauben, dass man durch solche rechtlichen Krücken eine echte, 
nachhaltige Identität schaffen könnte. 

Die Unionsbürgerschaft ist aus historischen und rechtsschutztechnischen Gründen im 
EGV (und nicht etwa EUV) geregelt: 

- Historischer Grund: Fortführung des Marktbürgertums in das Unionsbürgertum. Aus 
Marktbürgern (Bourgeois) sollten Unionsbürger (Citoyen) werden, vgl. Art. 1 II EUV, 
die sich auch frei bewegen können (Abbau der Grenzkontrollen durch Schengen) und 
von einer gemeinsamen Aussen- und Sicherheitspolitik (die auch unter das Dach der EU 
gestellt wurde) vertreten werden. 
- Rechtsschutz: Die mit der Unionsbürgerschaft verbundenen subjektiven Rechte sollen 
durch den EuGH effektiv geschützt werden. Dies wäre angesichts der im EUV nur 
ansatzweise vorgesehenen Zuständigkeit des EuGH nicht möglich gewesen. 
Demgegenüber besitzt der EuGH im EGV eine umfassende Zuständigkeit.
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Unionsbürgerschaft, Art. 17 EGV
Dieses Freizügigkeitsrecht gilt unmittelbar, erfordert also keine weiteren Rechtsakte der 
Gemeinschaftsorgane oder der MS. 

Jeder Staatsangehörige der MS ist zugleich Unionsbürger. Die MS sind bei der Verleihung 
der nationalen Staatsbürgerschaft frei. Eine Grenze dieser Freiheit könnte höchstens in 
der Treuepflicht (Art. 10 EGV) bestehen. Die Lehre fordert teilweise eine gewisse 
Harmonisierung angesichts der Tatsache, dass die Unionsbürgerschaft zunehmend an die 
politischem Gehalt gewinnt und den Zugang zu öffentlichen Ämtern öffnet. 

Den Unionsbürgern wird im Unionsgebiet Freizügigkeit gewährt. Ihnen wird in jedem anderen 
MS das Kommunalwahlrecht und das Wahlrecht bei den Wahlen zum EP zuerkannt. Jeder 
Unionsbürger soll in Drittstaaten, in denen sein Heimatstaat nicht vertreten ist, Auslandschutz 
erfahren…

Noch beinhaltet die Unionsbürgerschaft keine vergleichbar enge Rechts- und 
Pflichtenbeziehung zwischen dem Einzelnen und seinem Staatsverband, wie sie für die 
Staatsangehörigkeit bezeichnend ist. Dazu müsste die Unionsbürgerschaft noch erheblich 
erweitert werden namentlich durch die Einführung weiterer Pflichten (Steuerpflicht, 
Wehrdienstpflicht). 

Die Einführung möglicher weiterer Rechte ist juristisch nicht angezeigt, da die meisten 
materiell bereits vorhanden sind: z.B. Freiheitsrechte, ein Dokumenteneinsichtrecht 
i.S.v. 255, Diskriminierungsverbot i.S.v. 12, politisches Teilhaberecht wie z.B. die 
Bürgerinitiative gemäss Art. 8b EUV-Lissabon (beschneidet die Kommission in ihrem 
Initiativmonopol). 
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Art. 18 EGV, Freizügigkeit
Art. 18 EGV (seit 1992) geht über das ehemalige Freizügigkeitsrecht hinaus, welches 
bloss im Zusammenhang mit den im Vertrag garantierten (wirtschaftlichen) Rechten 
ausgeübt werden konnte. Freizügigkeit i.S.v. Art. 18 EGV bedeutet das Recht der 
Unionsbürger, unabhängig von einer wirtschaftlichen Betätigung sich im Hoheitsgebiet 
der MS frei zu bewegen und aufzuhalten. Allein deshalb, weil jemand Staatsangehöriger 
eines MS und damit Unionsbürger ist, kann er sich auf die Freizügigkeit berufen. Ein 
Freizügigkeitsrecht besteht allerdings nicht unbeschränkt, vgl. die FreizügigkeitsRL
2004/38/EG, welche sich auf den Regelungsvorbehalt von Art. 18 I EGV stützt: 

Während 3 Monaten hat jeder ein Aufenthaltsrecht. Ein längerer Aufenthalt ist an bestimmte Voraussetzung 
(wie ausreichende Existenzmittel) gebunden. 

Über diese vorgesehenen Beschränkungen durch Sekundärrecht setzt sich der EuGH 
unter Hinweis auf Art. 12 EGV (Diskriminierungsverbot mit unmittelbarer Wirkung) 
hinweg, insbesondere im Hinblick auf die Inanspruchnahme von Sozialleistungen durch 
Unionsbürger in anderen MS, vgl. Leading Case Michel Trojani/Centre public d‘aide
sociale de Bruxelles, EuGH, Rs. C-456/02). 

T (Franzose) hält sich seit Jahren in Belgien auf. Zwei Jahren, nachdem er eine Aufenthaltserlaubnis der 
belgischen Behörden erhalten hat, stellt er einen Sozialhilfeantrag. Dieser wird (zurecht) abgelehnt, weil kein 
Arbeitnehmer i.S.d. VO Nr. 1612/68. Der EuGH hat aber entschieden, dass selbst im Fall eines (nach 
nationalem Recht) rechtmässigen, gemeinschaftsrechtlich aber wegen Mangel an finanziellen Mitteln nicht 
abgesicherten Aufenthalts aus Art. 12 I EGV ein Anspruch auf Gleichbehandlung hinsichtlich 
Sozialleistungen besteht. Belgien kann aufenthaltsbeendende Massnahmen gegen T einleiten, wobei zu 
beachten ist, dass die Inanspruchnahme des Sozialhilfesystems diese Folgen nicht automatisch auslösen 
darf. 

Der Status des Unionsbürgers begründet i.V.m. dem allgemeinen Diskriminierungsverbot weitgehend einen 
Anspruch auf Inländergleichbehandlung. 
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Art. 19 EGV, Wahlrecht

Das aktive und passive Wahlrecht orientiert sich am Wohnsitzprinzip (nicht etwa an der 
Nationalität). Damit wollte man die nationalen Denkstrukturen durchbrechen und auf 
eine europäische Öffentlichkeit hinwirken. 

Dass auch für das aktive Wahlrecht das Wohnsitzprinzip entscheidend war, führte 
anfänglich zu heftigen Diskussionen. Da sich der Wohnsitz leicht verlegen lässt, können 
die entsprechenden Wähler leicht „fliehen“ und stellen keine „Schicksalsgemeinschaft“
mehr dar. 

Kommunalwahlrecht
Art. 28 GG musste angepasst werden, damit auf kommunaler Ebene die EU-Bürger 
mitwählen dürfen. Zudem verlangt der Zugang von Unionsbürgern zur politischen 
Willensbildung auf kommunaler Ebene auch die gleiche Gewährung der Meinungs-, 
Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit. 

Wahl zum EP
Art. 19 II EGV regelt den Zugang von Unionsbürgern zu Wahlen des EP, die sich in 
einem anderen MS als ihrem Heimatstaat aufhalten. Er sieht ein aktives und passives 
Wahlrecht nach dem Wohnsitzprinzip unter den für Inländer geltenden Bedingungen vor. 

Wahlpflicht
Eine Wahlpflicht liesse sich über das Sekundärrecht einführen, vgl. Art. 19 II 2. Satz 
EGV. 
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Art. 20 EGV, diplomatischer Schutz 
Art. 20 EGV richtet sich an Unionsbürger im Hoheitsgebiet eines Drittstaates, in dem ihr 
Heimatstaat nicht vertreten ist. Diese Unionsbürger sollen von jedem MS diplomatischen 
und konsularischen Schutz in dem Ausmass erfahren, wie er den eigenen Angehörigen 
des MS zukommt. Art. 20 EGV verpflichtet lediglich die anderen MS zur 
Schutzgewährung. Ob der Drittstaat, demgegenüber der diplomatische oder 
konsularische Schutz ausgeübt werden soll, diese Schutzausübung auch wirklich 
anerkennt, ist ihm selbst überlassen und kann vom EGV nicht beeinflusst werden. Für 
diese Drittstaaten bleib es bei den allgemeinen völkerrechtlichen Regelungen, die 
insbesondere in der Wiener Konsularrechtskonvention (WKRK) normiert sind (Sart. II Nr. 
326): Danach sind Auslandvertretungen grundsätzlich nur befugt, zugunsten ihrer 
eigenen – nicht aber fremden – Staatsangehörigen konsularisch tätig zu werden (Art. 5 
WKRK). 

Bsp.: Ein Deutscher kann sich z.B. an die griechische Vertretung wenden, wenn sein Land (D) im Drittstaat 
nicht vertreten ist. 
Soweit der Drittstaat ein EU-Staat ist, bestehen keine Schwierigkeiten: Erleidet ein Deutscher in Litauen 
einen Schaden und wäre Deutschland in Litauen nicht vertreten, so wäre das in Litauen vertretene 
Griechenland verpflichtet, dem Deutschen zu helfen. Litauen müsste die Aktivitäten der griechischen 
Regierung akzeptieren. 
Wenn aber der Drittstaat kein EU-Staat ist, besteht das Problem darin, dass dieser an sich nicht verpflichtet 
ist, die Vertragsbestimmungen gemäss Art. 20 EGV zu akzeptieren. China beispielsweise müsste nicht 
hinnehmen, dass ein europäischer Staat (GR) für einen anderen EU-Bürger (Deutscher) tätig wird. Dazu 
müssen bilaterale Verträge ausgehandelt werden. 

Nach allg. Völkerrecht vermögen nur Staaten diplomatischen Schutz auszuüben. Die EG 
ist kein Staat und die EU hat nach h.L. nicht einmal eine eigene Rechtspersönlichkeit. 
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Art. 21 EGV, Petitionsrecht

Eine Petition an das EP ist möglich 
(a) im Tätigkeitsbereich der Gemeinschaft
(b) bei unmittelbarem persönlichen Betroffensein (Art. 21 I i.V.m. 194 EGV). 

Ein Beschwerderecht beim Bürgerbeauftragten besteht, soweit 
(a) die Beschwerde die Organe/Institutionen der Gemeinschaft anklagt und 
(b) es sich nicht um eine Gerichtsentscheidung handelt (Art. 21 II i.V.m. 195 I)

Es ist hier zu bedenken, dass die Ausführungen (und somit die Verletzung) häufig von 
den MS ausgehen. 
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- franz. „compétence d‘attribution“
- Das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung (dessen begriffliches Gegenstück die 
sog. Kompetenz-Kompetenz ist) bedeutet das Erfordernis einer spezifischen 
Ermächtigungsgrundlage für ein Tätigwerden der Gemeinschaft (Verbandskompetenz) 
und ihrer Organe (Organkompetenz). Das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung ist 
niedergelegt 

- für die Verbandskompetenzen der EG in Art. 5 Abs. 1 EGV (EUV) und 
- für die Befugnisse der Gemeinschaftsorgane in Art. 7 Abs. 1 Satz 2 EGV (bzw. 
Art. 3 Abs. 1 Satz 2 EAV)

- Die Praxis der Gemeinschaftsorgane folgt vorläufig einem sehr grosszügigen 
Verständnis vom Umfang der Gemeinschaftskompetenzen, Bsp.:

Quotenregelung der EG-Fernsehrichtlinien: Dieser Kulturprotektionismus im 
Medienrecht hat wenig mit der kompetenzmässigen Erleichterung des 
grenzüberschreitenden DL-Verkehrs zu tun. 

Dies bedeutet zweierlei: 
- Sie dürfen nur dort tätig werden, wo die Verträge die Verbandskompetenz der 
Gemeinschaft begründen, 
- Sie müssen die jeweils vorgeschriebene Form des Rechtsaktes verwenden.

Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung 
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Beispiel einer Kompetenzherleitung

Bsp. einer Kompetenzherleitung: 

Art. 5 I EGV Nach dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung braucht es eine 
klare Kompetenzgrundlage. 

Art. 70 EGV Die Union hat die Kompetenz für eine gemeinsame Verkehrspolitik. 
Art. 71 EGV Im Verkehrsbereich gilt das Mitentscheidungsverfahren. 
Art. 251 EGV regelt das Mitentscheidungsverfahren. 
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Sind die MS noch die Herren der Verträge? 

Können die MS die Union noch auflösen? Oder hat sich Vertrag inzwischen so sehr 
verselbständigt, dass eine Auflösung gar nicht mehr möglich ist? 

Keine Vertragsbestimmung: Gemäss Art. 52 EUV bzw. Art. 312 EGV gilt der Vertrag „auf 
unbegrenzte Zeit“. Demgegenüber war die Vertragsdauer des EGKS von Anfang an auf 50 Jahre 
beschränkt. Die zitierten Gesetzesbestimmungen (52, 312) regeln aber nicht die Frage, ob der 
Vertrag durch die MS aufgelöst werden könnte. Jedenfalls müssten die Verfahrenregeln (Art. 48 
EUV) beachtet werden, da die Vertragsauflösung eine qualifizierte Vertragsänderung darstellt.  

Völkerrechtliche Würdigung: Nach h.L. können die MS mit einer Vertragsänderung in die 
Kompetenzen der EGs eingreifen und die von ihnen übertragenen Hoheitsrechte zurückholen (sog. 
„actus contrarius“). Auch das BVerfGE teilt diese Meinung und hat im Maastrichtentscheid 
festgehalten, dass die Setzung eines solchen „actus contrarius“ Ausdruck der fortbestehenden 
Souveränität der MS sei. 

Europarechtliche Betrachtungsweise: Nach einer Mindermeinung ist ein solcher Zugriff nicht 
mehr ohne Weiteres möglich, weil sich die EGs bereits sosehr emanzipiert haben und die MS sich 
nicht nur zur Achtung der übertragenen Kompetenzen verpflichtet (quasi schuldrechtlich), sondern 
diese Kompetenzen (quasi dinglich) aufgegeben haben. Danach müssten die EGs selbst (konkret 
wohl das EP und die Kommission als Hüterin des Gemeinschaftsinteresses) ihrer Auflösung 
zustimmen. 

Aus (herrschender) völkerrechtlicher Sicht scheint also eine Auflösung der Verträge durch die 
MS möglich. Die MS könnten aber insofern nicht mehr Herren der Verträge sein, als es gewisse 
änderungsfeste Strukturprinzipien geben könnte. Bestehen Grenzen der Vertragsänderung, etwa 
analog zu Art. 79 III GG? 
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Bestehen Grenzen der Vertragsänderung?

Im „EWR-Gutachten“ (Slg 1991, I – 6079) schreibt der EuGH von den „Grundlagen der 
Gemeinschaft selbst“. Daraus könnte geschlussfolgert werden, es gebe (ähnlich Art. 79 III GG) 
änderungsfestes Gemeinschaftsverfassungsrecht. Diese Schlussfolgerung ist falsch: 

Konkret ging es im EWR-Gutachten um die Frage, ob ein EWR-Gericht geschaffen werden könne. An sich 
ist der EWR von der EG unabhängig. Gleichzeitig besitzt der EWR aber auch Gesetze, die denen der EG 
absolut inhaltsgleich sind. Würde nun ein EWR-Gericht geschaffen, welches letztinstanzlich für den EWR 
urteilen könnte, so bestünde die Gefahr, dass dieses Gericht die Auslegung von EU-Recht präjudiziert oder 
aber ein neues Rechtssystem schafft. Beides wäre für die EU unzuträglich. Daher ist die Schaffung eines 
EWR-Gerichtes unzulässig. 

Kann aus diesem Richterrecht ein änderungsfestes Minimum der Gemeinschaften abgeleitet 
werden? Nein, denn: Erst das Gemeinschaftsrecht hat diese Strukturen geschaffen, die dem EuGH 
eine zentrale Stellung einräumen. Solange diese Strukturen (von EGV und EUV) an sich 
beibehalten werden, muss der EuGH im Hinblick auf dieses Gemeinschaftsrecht weiterhin der 
oberste Hüter bleiben. Daher ist jede Vertragsänderung, die neben dem EuGH noch weitere 
Gerichte schaffen würde, unzulässig. 
Die Rechtsprechung des EuGH kann aber nicht zur Anerkennung eines änderungsfesten 
Minimums führen. Denn gerade durch eine grundsätzliche Abänderung der bestehenden 
Unionsstrukturen (z.B. Zurückfahren der Union auf eine schlanke Zollunion) würde dem EuGH die 
Argumentationsgrundlage entziehen. Auch dieses Richterrecht (EWR-Gutachten) kann den MS 
also nicht die Qualität, Herren der Verträge zu sein, rauben. 

Das EWR-Gutachten lässt sich also dahingehend zusammenfassen, als bei jeder Änderung stets 
deren Folgen auf die Gesamtstruktur zu berücksichtigen sind. Bei Auswirkungen auf die 
Gesamtstruktur müssen auch letztere verändert werden. 
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Beitritt eines neuen MS: Übersicht

Das Beitrittverfahren lässt sich in einen gemeinschaftsrechtlichen und einen 
völkerrechtlichen Teil gliedern:

- Der gemeinschaftsrechtliche Teil setzt einen europäischen Staat voraus, der die 
„Kopenhagen Kriterien“ erfüllt. Er ist massgeblich in Art. 49 I EUV abgebildet. 

- Der völkerrechtliche Teil ist in Art. 49 II EUV enthalten und gibt jedem MS eine Art 
„Vetorecht“ gegen die Aufnahme eines neuen MS. Je nach innerstaatlichem Recht 
kann dieses Vetorecht sogar plebisiztär ausgestaltet sein. Dies ist im Hinblick auf einen 
möglichen Türkeibeitritt ein grosses Hindernis. Verdeckte Karteikarte !
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Beitritt eines neuen MS: gemeinschaftsrechtlicher Teil
Nach Art. 49 I EUV kann „jeder europäische Staat … beantragen, Mitglied der Union zu 
werden.“

Die geografische Beschränkung schliesst bereits zum Vornherein eine Aufnahme von Staaten ohne jedes europäische 
Territorium im herkömmlichen Sinne aus (ggf. Änderung des EUV nötig). Nach politischem Konsens gehören mindestens die 
südlichen Mittelmeerstaaten (z.B. Marokko) nicht mehr zum europäischen Territorium. Demgegenüber bleibt die Aufnahme 
der Türkei, Russlands, der Ukraine oder Zyperns vorerst offen und richtet sich nach dem Selbstverständnis der EU. 

Nach dem Beschluss des Europäischen Rates (Kopenhagen, 1993) müssen Beitritts-
kandidaten für die Aufnahme drei Kriterien (sog. „Kopenhagen Kriterien“) erfüllen: 
- Das „politische Kriterium“ ist weitgehend in Art. 6 I EUV, auf den bereits Art. 49 I 
verweist, enthalten. Es geht um die institutionelle Stabilität, eine demokratische und 
rechtsstaatliche Ordnung, Wahrung der Menschenrechte sowie Achtung und Schutz von 
Minderheiten. Die Feststellung, dass im Moment ein Rechtsstaat i.S.v. Art. 6 I EUV 
vorliegt, genüge jedoch nicht. Es braucht zusätzlich das Kriterium der Dauerhaftigkeit 
(wozu langfristig ein ausreichender Minderheitenschutz nötig ist). 
- Das „wirtschaftliche Kriterium“ verlangt eine funktionsfähige Marktwirtschaft und die 
Fähigkeit, dem Wettbewerbsdruck innerhalb des EU-Binnenmarktes standzuhalten. Der 
Staat muss also erstmal fähig sein, am Wettbewerb teilzunehmen, und dann aber auch 
diesem Wettbewerbsdruck langfristig standhalten können. 
- Das „Acquis-Kriterium“ verlangt die Fähigkeit und den Willen, sich die aus einer EU-
Mitgliedschaft erwachsenden Verpflichtungen und Ziele zu eigen zu machen, d.h. das 
gemeinschaftliche Regelwerk, den „gemeinschaftlichen Besitzstand“ („Acquis
communautaire“), zu übernehmen. Obwohl das Acquis-Kriterium nicht direkt in 49 I EUV 
enthalten ist, entspringt es einer realpolitischen Notwendigkeit und ist daher eine 
gleichberechtigte Voraussetzung. 
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Beitritt eines neuen MS: ein politischer Entscheid?

In der Literatur wird oft vertreten, das Vorliegen dieser Kriterien setze eine politische 
Wertung voraus, so dass die rechtliche Nachprüfbarkeit an sich nicht gegeben sei. 

Diese Aussage ist mindestens ungenau. Die Frage, ob ein Staat die Kopenhagener-
Kriterien erfüllt, unterliegt insofern einer Unsicherheit, als es 

(a) eine Prognose für die Zukunft und 
(b) den politischen Willen einer Nation braucht, ihre Fähigkeit auch umzusetzen. 

Die rechtliche Nachprüfbarkeit ist gegeben, vgl. Art. 46 f EUV. Da die 
vorzunehmende Prognose aber tatsächlich einer Unsicherheit unterliegt und insofern 
nicht dem Beweise zugänglich ist, übt sich der EuGH in Zurückhaltung: Er 
anerkennt den Einschätzungs- und Prognosespielraum der Gemeinschaftsorgane 
an. Es kann somit keinen Anspruch auf Aufnahme geben. Es besteht aber 
immerhin ein Anspruch auf einen begründeten Entscheid. 

In D bedarf die Zustimmung zum Beitrittsvertrag der verfassungsändernden 
Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat, Art. 23 I S. 3 GG: „vergleichbar“, 
da die Aufnahme neuer MS die deutsche Mitwirkung in der EU 
beteiligungsmässig beeinflusst, was als einer Übertragung von 
Hoheitsrechten gleichkommt. 
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Austritt aus der EU

In den Gründungsverträgen der EGs und dem EUV wurde lediglich die Suspendierung, nicht aber der einseitige 
Austritt geregelt. Vielmehr sind die Verträge „auf unbegrenzte Zeit“ (Art. 312 EGV, Art. 208 EAV, Art. 51 EUV) 
mit dem Ziel eines „immer engeren Zusammenschlusses der europäischen Völker“ (Präambel) geschlossen. 
Diese Regelung schliesst ein einseitiges Kündigungsrecht eigentlich aus, weshalb auch Art. 56 I WVRK zum 
Vornherein nicht einschlägig ist. 

Gemäss der in Art. 62 WVRK geregelten Formel der „clausula rebus sic stantibus“ wäre ein Austritt dennoch 
denkbar, wenn wesentliche Veränderungen (von revolutionärem Ausmass!) der Gemeinschaft zu völlig neuen 
Vertragspflichten führen würden. Damit die Wiener Vertragsrechtskonvention (WVRK) anwendbar ist, müssten die 
Verträge, namentlich der EGV, als völkerrechtlicher Vertrag qualifiziert werden. 

Der EGV wurde in dem für völkerrechtliche Verträge geltenden Verfahren geschlossen. Strittig ist aber, ob der 
Vertrag auch nach seinem Inkrafttreten ein völkerrechtlicher Vertrag geblieben ist, oder ob eine „Rechtsordnung 
eigener Art“ (EuGH in Costa/ENEL) bzw. eine „eigenständige Rechtsordnung“ (BVerfGE in Solange I) geschaffen 
wurde. Die Auffassung des EuGH bzw. des BVerfGE entspricht der h.L., die auf die engen Verbindung, die die 
MS mit der Gründung ihrer Gemeinschaft eingegangen sind und sich ihr untergeordnet haben, verweist. Dennoch 
ist nach wohl ebenfalls h.L. die Beziehung zum Völkerrecht nicht völlig abgeschnitten: Es soll wieder eingreifen, 
wenn die eigenen Sicherungsmechanismen des EGV für die Durchsetzung des gemeinschaftsrechtlichen 
Sonderregimes generell und endgültig scheitern sollten. Dies wäre im Fall eines Austritts eines MS aus der EU 
der Fall. Somit wäre in diesem hypothetischen Fall die WVRK anwendbar. 

Somit ergeben sich nachfolgende Möglichkeiten:

- Art. 62 WVRK („clausula rebus sic stantibus“) ist als ultima ratio anwendbar und erlaubt einem MS im Falle einer 
„europäischen Revolution“ den Austritt aus der EG. Auch das BVerfGE hat im Maastricht-Urteil (BVerfGE 89, 
155/190) ein Austrittsrecht aus der Gemeinschaft als Ultima Ratio (konkret beim Scheitern der 
Stabilitätsgemeinschaft Währungsunion) angenommen. 

- Rechtlich unproblematisch ist in jedem Fall die von allen anderen Staaten einvernehmlich akzeptierte 
Austrittserklärung eines Staates, da dies eine konkludente Vertragsänderung bedeutete. 

- Der Vertrag von Lissabon enthält in Art. 35 eine ausdrückliche Austrittsregelung.
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Austritt aus der EU: Der Vertrag von Lissabon

Der Vertrag von Lissabon (wie auch urspr. der EVV) enthält nun eine ausdrückliche 
Austrittsregelung. Nach Art. 35 V-Lissabon bedarf es für den Austritt eines 
Vertragsabschlusses über die Einzelheiten des Austritts. Dieser Vertragsabschluss 
über Einzelheiten ist keine Bedingung für den Austritt, sondern diese Einzelheiten sollen 
den Austritt als solchen erleichtern im Sinne einer Übergangsregelung. Dieser 
Austrittsvertrag wird vom Rat im Namen der Union beschlossen. Es bedarf also keiner 
Ratifikation durch die MS (damit haben einzelne MS kein Vetorecht). Dieser 
Austrittsvertrag regelt auch die künftigen Beziehungen des austretenden Staates zur 
EU. 

Art. 35 V hält die Wiedereintrittsmöglichkeit fest. Hier wäre das Verfahren nach 49 
erneut anzustrengen. Bei Art. 35 Lissabon-V handelt es sich aber v.a. um eine 
symbolische Bestimmung. Die Norm soll deutlich machen, dass die EU kein 
Superstaat ist. Zudem will man der Bevölkerung den Eindruck geben, der Staat behalte 
seine Souveränität zum Austreten. Angesichts der wirtschaftlichen Verflechtung würde 
es aber sehr schwierig, tatsächlich auszutreten. 
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Ausschluss eines MS?

Art. 7 EUV sieht bei einer schwerwiegenden und anhaltenden Verletzung von in Art. 6 I 
EUV genannten Grundsätzen durch einen MS ein mehrstufiges 
Suspendierungsverfahren vor. Der EUV enthält aber kein Ausschlussverfahren. 

EGV und EUV sind in sich geschlossene Vertragswerke (sog. „self-contained
regimes“): Zulässig sind an sich nur jene Sanktionen, die nicht im Vertragswerk selbst 
vorgesehen sind. Danach müsste ein Ausschluss eines MS eigentlich nicht möglich 
sein. 

Gemäss allgemeinem Völkerrecht bestehen aber Ausschlussmöglichkeiten.

- gemäss Art. 62 WVRK bei einer grundlegenden Änderung der bei Vertragsschluss 
gegebenen Umständen, 

- gemäss Art. 60 II WVRK bei erheblichen Vertragsverletzungen. 

Die WVRK ist jedoch nur anwendbar, wenn es sich bei den Gründungsverträgen um 
Völkerrecht handelt. Hinsichtlich der grossen Verselbständigung des Vertragswerks liegt 
kein klassisches Völkerrecht vor. Trotzdem ist nach h.L. die WVRK anwendbar, wenn 
die Sicherungsmechanismen des EGV für die Durchsetzung des 
gemeinschaftsrechtlichen Sonderregimes generell und endgültig scheitern sollten. 
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Suspendierung eines MS: Übersicht

Art. 7 EUV sieht bei einer schwerwiegenden und anhaltenden Verletzung von in Art. 6 I 
EUV genannten Grundsätzen durch einen MS ein mehrstufiges 
Suspendierungsverfahren vor. 

- Gemäss Art. 7 I kann der Rat mit einer 4/5-Mehrheit feststellen, dass die eindeutige 
Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung von in Art. 6 I genannten Grundsätzen durch 
einen MS besteht und an diesen MS geeignete Empfehlungen richten. 

Abs. 1 wurde aufgrund der Erfahrungen mit Österreich geschaffen, als im Jahre 
2000 das Bedürfnis auftrat, tätig zu werden, obwohl noch keine Rechtsverletzung 
geschah. Im Vertrag von Nizza wurde folglich das sog. Frühwarnsystem nach Art. 
7 I EUV ergänzt. 

- Gemäss Art. 7 II kann der Rat einstimmig (ohne betroffenen MS) eine 
„schwerwiegende und anhaltende Verletzung“ feststellen.

- Erst nach Feststellung dieser Rechte können Massnahmen i.S.v. Art. 7 III ergriffen 
werden. 

- Art. 309 I EGV präzisiert, dass eine Stimmrechtsaussetzug nach Art. 7 III EUV 
auch eine Stimmrechtsaussetzung des EGV bedeutet. 
- Art. 309 II EGV hält fest, dass zudem materielle Rechtspositionen, die dem MS 
kraft EGV zustehen, entzogen werden können (z.B. Suspendierung des freien DL-
Verkehrs mit dem entsprechenden MS). Art. 309 II Satz 2 mahnt jedoch den Rat, 
dieses Instrument unter Berücksichtigung der natürlichen und jur. Personen nur 
zurückhaltend umzusetzen.
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Suspendierung eines MS: FPÖ und Jörg Hayder

Das dahingehende Bedürfnis trat jedoch bei Österreich im Jahre 2000 mit Jörg Hayders
Regierungsbeteiligung auf. Allerdings hat eine Verletzung noch nicht stattgefunden. Es 
bestand lediglich die Befürchtung, diese rechtsextreme Partei würde bald Verletzungen 
begehen. Obwohl nach dem EUV keine Handlungsmöglichkeit bestand, 

Dennoch blieben die MS nicht untätig und haben sich entschlossen, auf bilateraler Stufe 
Sanktionen gegen A zu ergreifen: Sie haben auf bilateraler Ebene den diplomatischen 
Austausch eingeschränkt.Verdeckte Karteikarte !
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Suspendierung eines MS: Rechtsschutz

Die Einhaltung von Art. 7 wird durch den EuGH überprüft (46 Bst. f). 

Der EuGH ist zuständig für die Artikel 46 – 53. Somit kann er auch prüfen, ob die 
Voraussetzungen i.S.v. Art. 49 vorliegen. Der EuGH ist in seiner Nachprüfung, ob die 
Kopenhagener-Kriterien erfüllt sind, insofern eingeschränkt, als es sich dabei um eine 
Prognoseentscheidung handelt, die eine Bewertung erfordert. Er kann die Bewertung 
der politischen Organe nicht durch seine eigene ersetzen.

Die Kontrolle des EuGH ist auf reine Verfahrensbestimmungen beschränkt. Der EuGH 
kann nicht materiell überprüfen, ob tatsächlich die „eindeutige Gefahr einer 
schwerwiegenden Verletzung“ (7 I) oder eine „schwerwiegende und anhaltende 
Verletzung“ (7 II) vorliegt. Der EuGH kann nur prüfen, ob die formellen Voraussetzungen 
vorliegen. Insofern ist die Kontrolle des EuGH hier schwächer als bei der Frage des 
Beitritts. 
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• Abs. 1 enthält eine Handlungspflicht hinsichtlich:

– der Verpflichtungen aus dem Gemeinschaftsrecht (Satz 1): Auch hinsichtlich des 
Sekundärrechts ist das innerstaatliche Recht anzupassen („Verpflichtungen, die sich … aus 
Handlungen der Organe der Gemeinschaft ergeben“). Die Handlungspflicht betrifft aber nicht nur 
die nationalen Gesetzgeber, sondern auch die Vollzugsorgane (Anwendung des 
Gemeinschaftsrechts durch die Verwaltungsbehörden und die Gerichte der MS).

– der Unterstützung der Gemeinschaft (Satz 2): Die MS sind auch etwa zum Erlass ergänzender 
Rechtsetzung verpflichtet, um eine optimale innerstaatliche Umsetzung gewährleisten zu 
können. So geht aus Art. 249 III EGV nicht ausdrücklich hervor, dass die MS verpflichtet sind, 
Massnahmen zur Umsetzung der Richtlinie zu ergreifen. Diese Pflicht leitet der EuGH jedoch aus 
Art. 249 III i.V.m. Art. 10 I ab (wobei er nicht zwischen den beiden Sätzen unterscheidet).

• Abs. 2 begründet eine Unterlassungspflicht von für die Gemeinschaft schädlichen Massnahmen: 
Daraus kann ein allgemeines Prinzip der „Gemeinschaftstreue“ abgeleitet werden (Ausmass str.). 
Dieses könnte auch etwa die loyale Mitwirkung bei der Willensbildung auf Gemeinschaftsebene 
erfassen, wogegen z.B. eine Verweigerungshaltung (vgl. Politik des leeren Stuhls) sprechen würde. 
10 II wird auch oftmals herbeigezogen, um den Vorrang des Gemeinschaftsrechts vor 
innerstaatlichem Recht zu begründen. 

Gemeinschaftstreue und Achtung der nationalen Identität

Die Gemeinschaftstreue oder der Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit ist geregelt in Art. 10 EGV. 
Soweit der EGV ausdrückliche Pflichten für die MS enthält, müssen diese sowieso – unabhängig von Art. 
10 Abs. 1 Satz 1 EGV – eingehalten werden. Der Grundsatz der Gemeinschaftsloyalität dient dem EuGH 
aber immer wieder für eine dynamische Auslegung des Gemeinschaftsrechts, zuweilen für eine weit 
reichende Rechtsfortbildung (vgl. Französische Bauern, Slg. 1997 I 6959; oder Staatshaftungsanspruch).

Aus Art. 10 EGV geht aber nicht hervor, dass es sich um einen wechselseitigen Grundsatz handelt: 
Nicht nur die MS müssen sich gegenüber der Union loyal verhalten, sondern auch die Union (bzw. ihre
Organe) muss auf die berechtigten Interessen der MS Rücksicht nehmen (vgl. auch Art. 6 III EUV). 
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Welches ist die zentrale Vorschrift des EGV für die Vertragserfüllungspflicht der MS?

Die allg. Pflicht der MS zur Erfüllung des Gemeinschaftsvertrags ist in Art. 10 EGV normiert. Da die 
Gemeinschaftsrechtsordnung nicht als Völkerrecht, sondern als eine Rechtsordnung eigener Art 
betrachtet wird, gelten für sie grundsätzlich nicht die allgemeinen für völkerrechtliche Verträge 
massgeblichen Regeln der Vertragserfüllung (Art. 26 WVRK), sondern eigene, auf die Besonderheit der 
Gemeinschaftsrechtsordnung abstellende Pflichten. 
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Französische Bauern gehen regelmässig gewalttätig gegen landwirtschaftliche 
Importtransporter (v.a. aus Spanien) vor. Auch auf Supermärkten gab es zahlreiche 
Übergriffe. Obwohl die Proteste angekündigt waren, ist die Polizei jeweils erst sehr 
spät zur Stelle. F zahlt aber den geschädigten Importeuren stets eine Entschädigung 
und nimmt auch die Strafverfolgung der Täter mehr oder weniger ambitioniert vor. 

Der EuGH legt nun Art. 28 EGV (der die Warenverkehrsfreiheit zwischen den MS 
schützt) folgendermassen aus: Dem Staat ist es nicht nur untersagt, die Einfuhr aus 
anderen Staaten verhindern, sondern er muss auch aktive Massnahmen zum Schutz 
der Warenverkehrsfreiheit ergreifen. Letzteres ergibt sich nicht direkt aus dem 
Wortlaut von Art. 28 EGV, sondern entspringt einer Auslegung unter Hinweis auf Art. 
10 Abs. 1 Satz 1 EGV. 

Gemeinschaftstreue und Achtung der nationalen Identität: Französische Bauern
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Zwar normiert Art. 10 EGV seinem Wortlaut nach nur Pflichten der MS. Der Grundsatz 
der loyalen Zusammenarbeit gilt jedoch reziprok: Nicht nur die MS müssen sich 
gegenüber der Union loyal verhalten, sondern auch die Union (bzw. ihre Organe) 
muss auf die berechtigten Interessen der MS Rücksicht nehmen: 

- So dürfte die Kommission nicht leichtfertig einen Rechsetzungsvorschlag machen, 
der gewichtige Interessen eines MS verletzen würde, nur weil es offensichtlich ist, 
dass sich dieser Staat nicht wird durchsetzen können. 

- Die Pflicht zur Rücksichtnahme schliesst aber nicht aus, dass nach sorgfältiger 
Abwägung der Interessenlage die Gemeinschaftsinteressen den einzelnen 
mitgliedstaatlichen Interessen vorgezogen werden. 

- Die Pflicht zur Rücksichtnahme seitens der Gemeinschaft gegenüber einem MS 
betrifft aber nicht seine verfassungsrechtliche Situation. 

- Anders könnte es sein, wenn Verfassungsstrukturen vorliegen, die die 
nationale Identität ausmachen: Diesfalls muss die Gemeinschaft auf den 
einzelnen MS (wiederum kraft Art. 10 EGV) Rücksicht nehmen. Dies ist 
explizit in Art. 6 Abs. 3 EUV festgehalten. Die „nationale Identität“ eines MS 
wird insbesondere durch seine Kultur und seine Sprache definiert. Bsp.: 

Bei der Frage, ob Frauen einen Zugang zur Berufsarmee haben könnten, wurde teilweise 
argumentiert, dass der Vorbehalt der Männer für den Wehrdienst gerade die nationale Identität 
Deutschlands ausmachte. Auch wenn dieser Schluss keineswegs haltbar zu sein scheint, so ist die 
grundsätzliche Überlegung durchaus haltbar: Die Gemeinschaft muss auf einen MS Rücksicht 
nehmen, wenn Verfassungsstrukturen betroffen sind, die die nationale Identität ausmachen.

Gemeinschaftstreue und Achtung der nationalen Identität: Rücksichtnahme der EG 
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• Der Europäische Verfassungsvertrag und jetzt auch der RV-Lissabon wollen dieses 
Treueverhältnis, diese gegenseitige loyale Zusammenarbeit, erweitern: 
– nArt. 27 Abs. 7 EUV (GASP): Beistandspflicht der MS im Falle eines bewaffneten 

Angriffs. 
– nArt. 188 Bst. r Abs. 2: Beistandpflicht der MS im Falle nationaler Notstände 

(terroristische Anschläge, Naturkatastrophen, Unfälle …). 

Gemeinschaftstreue und Achtung der nationalen Identität: Ausblick
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Frage: Welches Recht gilt im Konfliktfall nationales Recht vs EG-Recht (es geht hier 
bloss um das EG-Recht, nicht das Unionsrecht). 4 Ansätze:

• Im Sinne eines verfassungs- oder völkerrechtlichen Ansatzes liesse sich 
theoretisch auf den Grundsatz des „lex posterior“ abstellen, wonach sich das 
jeweils spätere Recht durchsetzt. Dadurch würde aber die Idee des EGV an sich 
unterlaufen, könnte doch jeder MS Recht erlassen, das dem früheren EG-Recht 
widerspricht und damit letzteres für ungültig erklären.

• Im Sinne eines bundesstaatlichen Ansatzes liesse sich der Vorrang des 
Gemeinschaftsrechts mit dem Grundsatz „Bundesrecht bricht Landesrecht“
begründen. Dieser Ansatz scheitert jedoch in zweierlei Hinsicht: 
– Die Gemeinschaft ist kein Bundesstaat (sie hat keine Kompetenz-Kompetenz). 
– Selbst wenn die EG ein anerkannter Bundesstaat wäre, so wäre (theoretisch) 

immer noch ein Bundesstaat denkbar, der nach dem umgekehrten Prinzip 
funktioniert (Landesrecht bricht Bundesrecht). 

• Ein europarechtlicher Ansatz geht davon aus, dass sich das Europarecht vom 
Völkerrecht gelöst hat und nun als self-containe-regime eine eigene, 
ungeschriebene Vorrangregel (vor nationalem Recht) enthält. 

• Ein national orientierter Ansatz könnte davon ausgehen, dass das nationale Recht 
selbst den Vorrang des Gemeinschaftsrechts anordnet. Doch wenn diese 
Vorrangstellung des Gemeinschaftsrechts vom nationalen Verfassungsrecht 
ausgehen soll, könnte ebendiese nationalrechtliche Ermächtigung auch wieder 
durch das nationale Verfassungsrecht begrenzt werden. 

Vier mögliche Ansätze bezüglich des Verhältnisses Gemeinschaftsrecht / nat. Recht
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Nach Auffassung des EuGH leitet sich das Gebot des Vorrangs des Gemeinschaftsrechts (≠
Unionsrecht!) allein aus dem Gemeinschaftsrecht ab. Begründet hat der EuGH das Primat 
des Gemeinschaftsrechts im Falle Costa / ENEL (Slg 1964, 1251) mit: 

- der Schaffung einer Rechtsordnung eigener Art durch den E(W)GV bzw. umgekehrt die 
Beschränkung der Souveränität der MS durch Abgabe von Hoheitsrechten auf die EG; 

- dem Grundsatz der Vertragstreue, Art. 10 EGV; 
- dem Diskriminierungsverbot, Art. 12 EGV; 
- Dem Umkehrschluss aus speziellen Vertragsermächtigungen zu einseitigen Massnahmen 

(z.B. Art. 296 EGV e contrario); 
- der unmittelbaren Geltung von VO in jedem MS (Art. 249 II EGV). 

Costa vs ENEL
Die Verstaatlichung zahlreicher Energieunternehmungen durch den italienischen Staat 
verstiess gegen EU-Recht. Costa (RA) klagte diesen Missstand ein, so dass das Gericht zu 
entscheiden hatte, ob bei der hier vorliegenden Normenkollision das nationale Gesetz oder die 
gemeinschaftsrechtliche Norm den Vorrang beanspruchen kann. Diesen begründete der EuGH 
mit dem Gemeinschaftsrecht selbst, dem eine autonome Rechtsstellung zukomme, kraft 
derer es dem nationalen Recht vorgehen müsse: 

„Aus alledem folgt, dass dem vom Vertrag geschaffenen, somit aus einer autonomen Rechtsquelle fliessenden Recht 
wegen dieser seiner Eigenständigkeit keine wie immer gearteten innerstaatlichen Rechtsvorschriften vorgehen können, 
wenn ihm nicht sein Charakter als Gemeinschaftsrecht aberkannt und wenn nicht die Rechtsgrundlage der Gemeinschaft 
selbst in Frage gestellt werden soll.“

Eine Normenkollision ist damit immer (unabhängig von der Stufe des gemeinschaftsrechtswidri-
gen nationalen Rechts) zugunsten des Gemeinschaftsrechts zu lösen. Sollte das italienische 
Verstaatlichungsgesetz daher mit dem EGV unvereinbar sein, dürfte es von den italienischen 
Behörden und Gerichten nicht angewendet werden. Als einzige Grenze könnten allenfalls 
Grundsätze, die die „nationale Identität“ i.S.v. Art. 6 Abs. 1 EGV ausmachen, angeführt werden 
(Ausfluss aus der gegenseitigen Loyalitätspflicht kraft. Art. 10 EGV). 

Ansatz des EuGH, warum das EG-Recht dem nationalen Recht vorgehen soll
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• Solange I: Solange es keinen europäischen Grundrechtsschutz gibt übt das BVerfGE die
Grundrechtskontrolle aus. Wenn das BVerfGE eine Grundrechtskontrolle ausübt, so bedeutet 
das, dass deutsche Grundrechte dem Gemeinschaftsrecht vorgehen.

• Solange II (BVerfGE 73, 339): In Solange II knüpft das BVerfGE an Solange I an, wobei das 
Regel-Ausnahme-Verhältnis invertiert wurde: Solange die Gemeinschaft einen gleichwertigen 
Grundrechtsschutz gewährleistet, übt das BVerfGE keine Grundrechtskontrolle aus. In 
Solange II hat das Gericht also anerkannt, dass es in Europa einen vergleichbaren 
Grundrechtsschutz gibt. 

• In der Bananenmarktentscheidung (BVerfGE 102, 147) wurde klargestellt, dass es hier um 
eine generelle Entscheidung geht: Also selbst dann, wenn im Einzelfall nach deutschem 
Grundrechtsschutz anders entschieden würde, übt das BVerfGE keine Kontrolle aus. Es geht 
um die generelle Frage, ob im Grundsatz die gleichen Grundrechte anerkannt werden. 

Zwischenfazit: Somit akzeptiert das BVerfGE den Vorrang des Gemeinschaftsrechts im Bereich 
der Grundrechte. 

• In der Maastricht-Entscheidung (Ist der Vertrag von Maastricht mit dem Demokratieprinzip 
vereinbar?; BVerfGE 89, 155) behält sich das BVerfGE ausdrücklich die Kontrollbefugnis für 
den Fall des sog. ausbrechenden Rechtsaktes vor: Der Vorrang des Gemeinschaftsrechts 
leitet sich aus dem deutschen Zustimmungsgesetz i.S.v. Art. 23 GG ab. Rechtsakte, die nicht 
mehr mit der Ewigkeitsklausel vereinbar sind, brechen aus dieser Zustimmung aus. 
Daher: Das BVerfGE will prüfen, ob ein ausbrechender Rechtsakt vorliegt. Einem solchen 
käme ggf. keine Vorrangstellung mehr zu. 

Ansatz des BVerfGE, warum das EG-Recht dem nationalen Recht vorgehen soll
Das BVerfGE leitet den Vorrang des Gemeinschaftsrechts (≠ Unionsrecht!) nicht aus ihm selbst, 
sondern aus dem nationalen Recht ab: Der Vorrang besteht dank dem deutschen Zustimmungsakt 
(Zustimmungsgesetze i.S.v. Art. 23 GG). Dieser betrifft nicht nur die Vertragsänderung selbst, 
sondern auch die Grundvoraussetzung des Gemeinschaftsrechts: seinen Vorrang. Folglich behält 
sich das BVerfGE auch das Recht vor, zu prüfen, ob das europäische Gemeinschaftsrecht gegen 
deutsche Grundrechte verstösst. Zentral sind die nachfolgenden vier Entscheide:
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Gegenüberstellung der Ansätze des BVerfGE und des EuGH betr. Vorrangstellung
BVerfGE EuGH

Rechtsquelle, die die 
Vorrangstellung des 
Europarechts begründet 

Kompetenz zur Überprüfung, 
ob ein Akt von 
Gemeinschaftsrecht gedeckt 
oder ob ein „ausbrechender 
Rechtsakt“ vorliegt 

Nationales Recht (Art. 23, 
begrenzt durch Art. 79 II 
GG) 

Weil es um eine Auslegung 
des nationalen Rechts 
geht, sind wir (BVerfGE) 
zuständig. 

Inhärente Bestimmung des 
Europarechts (Costa vs 
Enel) 

Weil es um eine Auslegung 
des Gemeinschaftsrechts 
geht, sind wir (EuGH) 
zuständig. 

Mögliche Begründung für die Auffassung des BVerfGE: Es stehen sich zwei unabhängige 
Rechtsordnungen gegenüber. Eine dritte, vermittelnde Rechtsordnung steht nicht zur 
Verfügung (Das allgemeine Völkerrecht kennt nämlich keine anwendbare Regel, sondern 
überlässt die Art und Weise der Durchführung eines Vertrags dem innerstaatlichen Recht.) 
Daher müssen auch die Rechtssysteme der MS berücksichtigt werden. Die deutsche 
Rechtsordnung enthält die Vorrangregel in der grundsätzlichen Verweisung des 
Zustimmungsgesetzes auf den Vertragsinhalt und der hierzu durch Art. 23 GG erteilten 
Ermächtigung.

Die beiden Herleitungssysteme kommen zwar zum gleichen Schluss (Vorrang des Gemein-
schaftsrechts), widersprechen sich aber argumentativ. Auch wenn das BVerfGE bisher noch 
keinen ausbrechenden Rechtsakt identifiziert hat, besteht die Gefahr eines Konfliktes nach 
wie vor. Daher hat das BVerfGE in der Maastricht-Entscheidung erkannt, wie wichtig es ist, 
dass es seine Befugnisse in einem Kooperationsverhältnis mit dem EuGH ausübt. 
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- Geltungsvorrang
Nach der Theorie des G‘vorrangs wird die nachrangige Norm als Ganze unwirksam. 

- Anwendungsvorrang
Nach der Theorie des Anwendungsvorrangs bleibt die nachrangige Norm bestehen, 
wird aber – soweit ein Konflikt mit dem Europarecht besteht – nicht angewendet. 
- In Bereichen, wo kein Konflikt besteht, bleibt sie weiter anwendbar, nämlich: Bei 

Sachverhalten mit rein innerstaatlichem oder Drittstaatsbezug (ausserhalb EG). 
- In Bereichen, wo ein Konflikt besteht, „schläft“ die nationale Norm und lebt 

wieder auf, sobald die europarechtliche Regelung verschwindet.  

Welches sind die Folgen für gemeinschaftsrechtswidrige nationale Normen? 

Der EuGH spricht nur vom Vorrang des Gemeinschaftsrechts. Er hält also bloss fest, 
dass sich das Europarecht durchsetzen soll. Wie dies aber geschehen soll, sagt er nicht 
und ist somit den nationalen Gerichten freigestellt. Es bestehen zwei Theorien mit 
unterschiedlichen Auswirkungen auf die nationalen Normen:

Die vom EuGH geforderte Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts erfordert lediglich 
einen Anwendungsvorrang im Falle der Kollision beider Rechtsordnungen, nicht aber 
einen absoluten Geltungsvorrang. Die Gerichte der MS sprechen sich mehrheitlich für 
den Anwendungsvorrang aus, weil: 
- die mitgliedstaatlichen Gesetze schonender (die Gesetze werden nicht nichtig), 
- die gerichtlichen Kompetenzen erweitender 
(bei Geltungsvorrang: Vorlageverfahren [vgl.D: B’recht bricht L’recht:kNK an BVerfGE].
(bei Anwendungsvorrang hat jedes Organ selbst ein partielles Verwerfungsrecht)
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Bsp.: Eine nationale Regelung verbietet (zum Arbeitszeitenschutz der Bäcker) den 
Verkauf von Brötchen, die nachts gebacken wurden. Diese Regel gilt in einem 
Land und umfasst sämtliche Brötchen, also auch die importierten. Art. 28 EGV 
bietet aber Schutz von ebensolchen Einführbeschränkungen. Damit ist die 
nationale Norm gemeinschaftsrechtswidrig. Es besteht mit anderen Worten ein 
Konflikt zwischen Gemeinschaftsrecht und innerstaatlichem Recht.

• Nach dem Prinzip des Geltungsvorrangs verliert die nationale Regelung jegliche 
Geltung und wird nichtig. 

• Nach dem Prinzip des Anwendungsvorrangs hingegen gilt folgendes:
Soweit Europarecht anwendbar ist, gilt dieses. Demnach kann der ausländische 
Bäcker Brötchen einführen und verkaufen. Wo jedoch kein 
grenzüberschreitender Sachverhalt besteht und folglich auch kein Konflikt 
zwischen Europarecht und innerstaatlichem Recht vorliegt, ist das Europarecht 
nicht anwendbar. Da die innerstaatliche Norm nicht unwirksam wurde, besteht 
sie weiterfort und gilt für all jene Fälle, in denen das Europarecht nicht 
anwendbar ist. Folge: 
Während sich also der ausländische Bäcker auf das Europarecht berufen kann 
und seine nachts gebackenen Brötchen einführen darf, ist der inländische Bäcker 
ans nationale Recht gebunden und darf keine nächtlich hergestellten Brötchen 
verkaufen (=Inländerdiskriminierung). 

Beispiel der Auswirkungen der beiden Theorien (Geltungs- und Anwendungsvorrang)

• Verdeckte Karteikarte !

95

Ja, Solange I: Die Grenze ist dann überschritten, wenn eine 
gemeinschaftsrechtliche Vorschrift „die Identität der geltenden Verfassung 
von D durch Einbruch in die sie konstituierenden Strukturen aufheben 
würde“. An dieser äussersten Schranke hat das BVerfGE auch in späteren 
Entscheidungen festgehalten (insbesondere Solange II oder Maastricht). 

Diese Rechtsprechung ist inzwischen in Art. 23 I GG ausdrücklich geregelt: 

- Satz 1 „Struktursicherungsklausel“

- Satz 3 „Bestandssicherungsklausel“ durch Verweisung auf Art. 79 III GG

Hat das BVerfGE Grenzen des Vorrangs des Gemeinschaftsrechts gegenüber 
deutschem Recht angenommen? 
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Mit dem Vertrag von Maastricht wurde zusätzlich zum Gemeinschaftsrecht eine neue Rechtsmaterie 
geschaffen: Das Unionsrecht. Es stellt sich nun die Frage, ob auch das Unionsrecht Vorrang vor 
innerstaatlichem Recht geniesst. 

- Im Urteil Costa vs ENEL hat der EuGH die Vorrangstellung des Gemeinschaftsrechts mit seiner 
Supranationalität begründet, die insbesondere in Art. 249 I EGV Ausdruck finde. 

- Demgegenüber ist das Unionsrecht ja gerade nicht supranational, findet sich doch keine 
Bestimmung, die Art. 249 I EGV entsprechen würde. Vielmehr handelt es sich bei den typischen 
Handlungsformen der EU (ohne EGs)

– im Bereich der GASP (gemeins. Aktionen [Art. 14 EUV], gemeinsame Standpunkte [Art. 15 EUV]) 

– im Bereich der PJZS (Rahmenbeschluss [Art. 34 Abs. 1 lit. b EUV])

um Rechtsakte, die eben gerade nicht unmittelbar wirksam sind. Das Unionsrecht beruht im 
Gegensatz zum Gemeinschaftsrecht nicht auf dem Gedanken der Supranationalität. Mit dieser 
Notwendigkeit, den Rahmenbeschluss ins innerstaatliche Recht umzusetzen, entfällt die 
Begründungsgrundlage, die der EuGH im Fall Costa vs ENEL herangezogen hat. Wegen seiner 
strukturellen Unterschiede zum Gemeinschaftsrecht geniesst das Unionsrecht keinen 
Anwendungsvorrang. So hat das BVerfGE in der Entscheidung zum europäischen Haftbefehl
(BVerfGE 113, 273) festgehalten: Unionsrecht ist weiterhin eine Teilrechtsordnung und als solche 
bewusst dem Völkerrecht zuzuordnen. Der nationale Gesetzgeber kann notfalls die Umsetzung auch 
verweigern. Es besteht keine Vorrangstellung des Unionsrechts vor nationalem Recht. 

- Brisant: Nur wenige Wochen zuvor hat der EuGH im Pupino-Urteil die nat. Behörden und Gerichte 
zur „rahmenbeschlusskonformen“ Auslegung des nat. Rechts verpflichtet. Dies ist zwar keine Ent-
scheidung für den unausweichlichen Konfliktfall, aber doch ein Versuch, den Konflikt zu verhindern: 
Der EuGH gerät damit in eine Richtung, die zu einem faktischen Vorrang des Unionsrechts führt.

Der vorerst gescheiterte Verfassungsvertrag wollte den Unterschied zwischen Gemeinschafts- und 
Unionsrecht auflösen und so den Vorrang des Gemeinschaftsrechts auch auf das Unionsrecht 
ausdehnen, vgl. Art. I-6 EVV. Demgegenüber behält der Vertrag von Lissabon die Spaltung zwischen 
Union und Gemeinschaft bei.

Geniesst auch das Unionsrecht (und nicht etwa nur das Gemeinschaftsrecht) eine 
Vorrangsstellung vor internationalem Recht? 
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Situation in F
- Der Conseil d’Etat ging langezeit von der lex posterior-Regel aus, wonach späteres 

nationales Recht frühere VR-Verträge umstossen könne.

- Erst 1989 hat er in der affaire Nicolo anerkannt, dass das Gemeinschaftsrecht 
Vorrang vor französischem Recht hat. 

- Der Conseil Constitutionnel hat 1992 in der Entscheidung zum Maastrichter 
Vertrag ausgeführt: F kann keinen Vertrag gültig ratifizieren, der der französischen 
Verfassung widerspricht. Damit hat sich eine Parallele zum deutschen Verständnis 
der gemeinschaftsrechtlichen Vorrangsstellung herausgebildet: Auch in F wird die 
Vorrangstellung von  Europarecht aus innerstaatlichem Recht heraus begründet. 

- Der Maastrichter-Vertrag (Einführung des Euros und der Unionsbürgerschaft) 
brachte eine essentielle Souveränitätsbeeinträchtigung mit sich, die mit der 
französischen Verfassung nicht verfassungskonform war. Daher musste vor der 
Ratifikation die französische Verfassung geändert werden. 

Situation in GB
In GB ist die Parlamentssouveränität besonders wichtig. Nach britischem Verständnis 

ist es undenkbar, dass der moderne Gesetzes- oder Verfassungsgeber einen 
späteren bindet. Daher gibt es keine rechtliche Vorrangsstellung des 
Europarechts. Man begnügt sich damit, dass die späteren Parlamente das 
Europarecht einfach nicht in Frage stellen. 

Rechtsprechung in F und GB zum Vorrang des Gemeinschaftsrechts
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Ein Staat verstösst gegen Gemeinschaftsrecht. Wer kann was tun?

Die Kommission kann gegen den Staat das Vertragsverletzungsverfahren nach Art. 226 
EGV einleiten und schliesslich eine gegen den Staat gerichtete Feststellungsklage 
erheben.
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Übersicht über besprochene EuGH-Urteile zur gemeinschaftsrechtlichen Staatshaftung

Francovich, 1991

Brasserie du Pêcheur, 1996 • Staatshaftung allgemein bei legislativem Unrecht
(in casu Verletzung von primärem Gem.-recht) 
• Gesichtspunkte für Annahme eines hinreichend 
qualifizierten Verstosses 

Köbler, 2003 • Staatshaftung bei judikativem Unrecht
(gemeinschaftswidrige Entscheidungen 
letztinstanzlicher Gerichte)

• Staatshaftung bei Nichtumsetzung von RL
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Staatshaftung wegen Verletzung von Gemeinschaftsrecht durch die Organe eines MS

Wenn RL unmittelbar anwendbar (vgl. entsprechendes Aufbauschema), ergibt sich ein 
Anspruch direkt aus der RL. Soweit Kläger zufrieden, keine Staatshaftung. 

A. Vorprüfung (nur bei Verstoss gegen RL)

B. Herleitung des Staatshaftungsanspruchs

C. Anspruchsvoraussetzungen

D. Rechtsfolge, Anspruchsgegner, Verjährung, Rechtsweg

Beachte Subsidiarität des Staatshaftungsanspruchs (greift nur, wenn Primäranspruch –
etwa Recht auf Einstellung – nicht durchsetzbar).

- Parallele zu Art. 288 II EGV
- EG als Rechtsgemeinschaft (Rechtsstaatsprinzip)
- Effektiver Individualrechtsschutz (aus Drittgerichtetheit des verletzten Rechts)
- Effet utile
- Gemeinschaftstreue (Art. 10 EGV)

Ausgestaltung nach innerstaatlichem Recht. Grenzen des Ausgestaltungsspielraums: 
- Diskriminierungsverbot (mindestens wie Amtshaftungsanspruch nach nat. Recht)
- Effektivitätsprinzip
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1. Herleitung
• Art. 288 II EGV regelt nur die Fälle des gemeinschaftseigenen Vollzugs (selten). 
• Für den Fall, dass die MS eine Schädigung beim Vollzug des Gemeinschaftsrechts 

herbeiführen, besteht keine explizite Haftungsgrundlage im EGV. 
• Schutzbedürftigkeit, Rechtsstaatsprinzip, Gedanke des effektiven Individual-

rechtsschutzes (Staatshaftung als sekundärer Rechtsschutz), Effet-Utile-Gedanke
(Abschreckungswirkung) und Gemeinschaftstreue verlangen aber grundsätzlich 
eine Staatshaftung.

• Diese Haftung der Gemeinschaft ergibt sich entweder direkt aus dem 
Gemeinschaftsrecht (gemeinschaftsrechtliche Staatshaftung) oder indirekt 
(gemeinschaftsrechtlich überlagerte Staatshaftung). Aus dogmatischer Sicht sowie 
aus prüfungstechnischen Überlegungen ist von einem gemeinschaftsrechtlichen 
Staatshaftungsanspruch auszugehen.

2. Voraussetzungen

3. Durchsetzung
• Für Ausgestaltung und Durchsetzung des Anspruchs ist das nationale Recht 

anzuwenden, eingeschränkt durch Effektivitätsgebot und Diskriminierungsverbot. 

Prüfungsvorgehen bei einem potentiellen Staatshaftungsanspruch 
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• Er ist in gleicher Weise schutzbedürftig wie jene Personen, auf die Art. 288 II anwendbar ist. In Analogie 
zu Art. 288 II muss es einen Staatshaftungsanspruch geben. 

• Die Europäische Gemeinschaft als Rechtsgemeinschaft basiert auf dem Rechtsstaatsprinzip. Das 
Rechtsstaatsprinzip besagt, dass die öffentliche Gewalt für rechtswidriges Verhalten haften muss. Die MS 
funktionieren nach dem gleichen Rechtsstaatsprinzip. Daher muss auch das Prinzip der so verstandenen 
Staatshaftung dort gelten. Dies lässt sich bereits in Art. 288 II erkennen, der ja bereits auf die ARG der MS 
verweist: Der EGV geht selbst davon aus, dass die MS nach innerstaatlichem Recht für rechtswidriges 
Verhalten haften. Staatshaftung als Ausfluss des Rechtsstaatsprinzips. 

• Der Gedanke des effektiven Individualrechtsschutzes existiert auch im innerstaatlichen Recht: Wenn der 
primäre Rechtsschutz versagt (richtige Anwendung des geltenden Rechts mit entsprechenden gerichtlichen 
Kontrollen), soll ein sekundärer Rechtsschutz die Interessen sichern. Insofern dient Staatshaftungsrecht dem 
effektiven Individualrechtsschutz. 

• Der Sekundärrechtsschutz dient nicht nur einem effektiven Individualrechtsschutz, sondern trägt auch zur 
Abschreckungswirkung bei: Wenn die Behörde weiss, dass sie einem Haftungsanspruch ausgesetzt ist, wenn 
sie Recht verletzt, wird sie es gar nicht soweit kommen lassen, dass Recht verletzt wird (Effet utile). 

• Gemeinschaftstreue, Art. 10 EGV: Wenn kein Staatshaftungsanspruch bestünde, könnten die MS in vielen 
Fällen faktisch ungestraft Gemeinschaftsrecht verletzen. 

Herleitung des Staatshaftungsanspruchs

288 II EGV regelt den Bereich der ausservertraglichen Haftung der Gemeinschaft: Sie hat den durch ihre Organe 
und Bediensteten in Ausführung ihrer Amtstätigkeit verursachten Schaden nach den ARG zu ersetzen. Art. 288 II 
EGV regelt allerdings den Ausnahmefall des gemeinschaftseigenen Vollzugs des Gemeinschaftsrechts (z.B. 
Kommission im Kartellrecht). Im Fall Francovich war aber nicht die Gemeinschaft, sondern ein MS zum Handeln 
verpflichtet. Dieser Fall  ist im EGV nicht vorgesehen. Auch befriedigt es nicht, den Vollzug von 
Gemeinschaftsrecht durch die MS als Organleihe zu betrachten, weil dann Verpflichtete und Handelnde in krasser 
Weise auseinander fallen würden, was angesichts der Tatsache, dass die Gemeinschaft gegenüber diesem 
ausführenden Organen kein Weisungsrecht hat, sehr störend wäre. Dennoch darf Francovich nicht leer ausgehen, 
denn ihm ist es egal, ob in casu die MS oder die Gemeinschaft hätte handeln sollen:
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Voraussetzungen des Staatshaftungsanspruchs
Die Schutzbedürftigkeit, das Rechtsstaatsprinzip, der Gedanke des effektiven Individualrechtsschutzes, der 
Effet-Utile und die Gemeinschaftstreue verlangen also grundsätzlich eine Staatshaftung: Wenn die Organe 
eines MS gegen Gemeinschaftsrecht verstossen, dann besteht ein Anspruch des Betroffenen auf Haftung des 
MS. Die konkreten Voraussetzungen eines Staatshaftungsanspruchs hängen davon ab, ob man einen 
gemeinschaftsrechtlichen oder einen gemeinschaftsrechtlich überlagerten Staatshaftungsanspruch bejaht:  
Im ersten Fall handelt es sich um einen ungeschriebenen Grundsatz des Gemeinschaftsrechts, im zweiten Fall 
um eine Anspruchsgrundlage des nationalen Staatshaftungsrechts, das europarechtlich überlagert wird. Aus 
dogmatischen (ARG) und prüfungstechnischen Gründen wird an dieser Stelle von einem 
gemeinschaftsrechtlichen Staatshaftungsanspruch ausgegangen (die Praxis des EuGH ist nicht einheitlich, der 
BGH neigt eher dazu, mit dem BGB zu arbeiten). 

Gemeinschaftsrechtlicher
Staatshaftungsanspruch

Gemeinschaftsrechtlich 
überlagerter 
Staatshaftungsanspruch 

Gemeinschaftsrecht

Nationales Recht, wobei 
Gemeinschaftsrecht 
Grenzen setzt 

Rechtsgrundlage Ausgestaltung und Durchsetzung des Anspruchs  
Welche Gerichte sind zuständig? Welchen Inhalt hat 
der Anspruch (Geldersatz wie in D, oder auch  
Naturalrestitution?) 

Verfahrensrechtliche Regelung gemäss nationalem 
Recht, Gemeinsatzrecht setzt Grenzen

Verfahrensrechtliche Regelung gemäss nationalem 
Recht, Gemeinsatzrecht setzt Grenzen

Ansatz

Grenzen des Gemeinschaftsrechts: Effektivitätsgebot, Diskriminierungsverbot

Effektivitätsgebot Die MS dürfen den Haftungsanspruch nicht so ausgestalten, dass die Entschädigung praktisch unmöglich 
oder übermässig erschwert erlangt werden kann (z.B. durch sehr kurze Frist). 

Diskriminierungsverbot  Der gemeinschaftsrechtliche Haftungsanspruch darf nicht ungünstiger ausgestaltet werden als der 
innerstaatliche (etwa unterschiedliche Verjährungsfristen schaffen) . 
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Anspruchsvoraussetzungen für eine Staatshaftung wegen Verletzung von 
Gemeinschaftsrecht durch die Organe eines MS

(1) Drittrichtung der Norm
Die verletzte Gemeinschaftsrechtsnorm muss (auch) den Schutz des Geschädigten bezwecken. Dazu 
braucht sie einen materiellen Gehalt, der einem abgrenzbaren Personenkreis zugute kommt, zu dem 
auch der Berechtigte zählt. Grundfreiheiten haben per se einen materiellen Gehalt. Auch ein Verstoss 
gegen die Vorlagepflicht stellt immer einen Verstoss gegen eine drittgerichtete Norm des 
Gemeinschaftsrechts dar. 

(2) Hinreichend qualifizierter Verstoss (durch Verwaltung, Gesetzgeber, Gerichte);
Ein hinreichend qualifizierter Verstoss liegt vor, wenn offenkundig und erheblich. Dies ist immer der 
Fall, wenn eine RL nicht fristgerecht umgesetzt wurde. Liegt eine Umsetzung vor, lassen sich (unter 
Berücksichtigung des Charakters von RL Ermessensspielraum!) folgende Indizien heranziehen: 

- Klarheit und Genauigkeit der verletzten Norm
- Umfang des Ausgestaltungsspielraums (gemäss EuGH im Wirtschaftsrecht besonders gross)
- Verschulden (beachte, dass nur Indiz), z.B.:

- Bei Behörden: Urteil des EuGH missachtet oder offenkundig verkannt
- Bei Gerichten: Missachtung der Vorlagepflicht nach Art. 234 EGV

- Entschuldbarkeit (z.B. gleiches Verhalten anderer MS)
- Mitwirkung von EG-Organen an de rechtswidrigem Zustand

(3) Kausalzusammenhang zw. Rechtsverletzung und Schaden (Adäquanztheorie)  

Das Gemeinschaftsrecht erkennt einen Entschädigungsanspruch an, sofern drei Voraussetzungen erfüllt 
sind, nämlich dass die Rechtsnorm, gegen die verstossen worden ist, bezweckt, dem einzelnen Rechte zu 
verleihen, dass der Verstoss hinreichend qualifiziert ist und schliesslich dass zwischen der dem Staat 
zuzurechnenden Pflichtwidrigkeit und dem eingetretenen Schaden ein adäquater Kausalzusammenhang 
besteht. 

Dann ergibt sich ein Haftungsanspruch unabhängig davon, welches MS-Organ den Verstoss begangen 
hat. Im Völkerrecht wird der Staat als Einheit betrachtet und nicht unterschieden, ob der 
schadensverursachende Verstoss der Legislative, der Judikative oder der Exekutive zuzuordnen ist. Dies 
gilt umso mehr in der Gemeinschaftsrechtsordnung (effet utile, vgl. Durchboxen des 
Gleichbehandlungsgesetzes in letzter Minute durch die grosse Koalition, um Haftungsansprüche zu verhindern).
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Leading-Case Francovich

SV: Italien hat die RL 80/987 über den Schutz der Arbeitnehmer bei Zahlungsunfähigkeit 
des Arbeitgebers nicht rechtzeitig umgesetzt. Aus diesem Grund konnte der 
Arbeitnehmer Francovich im Konkurs seines Arbeitgebers Lohnansprüche nicht 
durchsetzen. Kann nun Francovich von Italien den fehlenden Lohn verlangen? 

Der EuGH verneinte die direkte Anwendbarkeit der fraglichen RL: Diese bestimme zwar 
den begünstigten Personenkreis und das Mindestmass des Schadenersatzes 
hinreichend genau und unbedingt, beantworte aber nicht die Frage, wer Schuldner 
der Garantieansprüche sein soll. Bei der Ausgestaltung des Garantiefonds käme den 
MS ein hoher Gestaltungsspielraum zu. Es mangelt daher an der genügenden 
Bestimmtheit der Regelung. 

Es besteht jedoch ein (gemeinschaftsrechtlicher) Haftungsanspruch des italienischen 
Staates wegen legislativem Unrecht (Anders D, wo für legislatives Unrecht nicht 
gehaftet wird, vgl. Art. 34 I GG und § 39 BGB).
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Die unmittelbare Anwendbarkeit von RL ist gegeben, wenn 
• Verhältnis Staat – Einzelner (=“vertikales Verhältnis“): Francovich als Privater will vom Staat Italien Geld. 
• Ist der Inhalt des Anspruchs hinreichend genau hinsichtlich des Schuldners, des Gläubigers und des 

Anspruchsinhalts? 
– Ist der Inhalt des Anspruchs inhaltlich genau? Welcher Lohn soll geschuldet werden?

• Beginn ist klarerweise der Zeitpunkt, ab dem der Arbeitgeber nicht mehr den vollen Lohn bezahlt. 
• Ende ist gemäss Art. 3 II entweder der Zeitpunkt des Eintritts der Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers (1. 

Spiegelstrich) oder der Zeitpunkt der Kündigung zwecks Entlassung des betreffenden Arbeitnehmers 
wegen Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers (2. Spiegelstrich). Diese Wahlmöglichkeit der MS mag den 
Anspruch ungenau erscheinen lassen. Aber daraus lässt sich immerhin ein Mindestmass ableiten: Die 
Entlassung wegen Zahlungsunfähigkeit kann logischerweise erst nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit 
eintreten. Der Anspruch ist also insofern klar definiert, als der Arbeitnehmer mindestens bis Eintritt der 
Zahlungsunfähigkeit des Arbeitnehmers einen Zahlungsanspruch hat.

– Wer ist Gläubiger des Anspruchs? Art. 1 geht von Arbeitnehmern aus, deren Arbeitgeber zahlungsunfähig 
geworden sind. Davon ist in casu auszugehen. 

– Wer ist Schuldner des Anspruchs? Gemäss Art. 3 I sollen „Garantieeinrichtungen“ die Befriedigung der nicht 
erfüllten Ansprüche sicherstellen. Wer soll die Mittel für diese Garantieeinrichtungen aufbringen? Der Staat ist 
nur dann als Schuldner zu betrachten, wenn er für die Mittelaufbringung verantwortlich ist. Gemäss Art. 5 lit. b 
müssen die Arbeitgeber zur Mittelaufbringung beitragen, es sei denn, dass diese in vollem Umfang durch die 
öffentliche Hand gewährleistet ist. 

• „Beitragen“ kann dahingehend verstanden werden, dass primär der Staat die Mittel aufzubringen hat. Die 
Arbeitgeber müssen höchstens einen Beitrag leisten, und dies auch dann nur, wenn der Staat nicht in 
vollem Umfang bezahlt. Der Mindeststand besteht aber darin, dass der Staat haften muss. 

• Art. 5 S. 1 kann aber auch bloss als verfahrensrechtliche Regelung verstanden werden. Sie können 
bestimmen, wie hoch der Beitrag der Arbeitgeber oder der öffentlichen Hand ist. Art. 5 lit. b zeigt nur die 
Möglichkeit der MS auf, die öffentliche Hand zur vollen Mittelaufbringung zu verpflichten. Eine Pflicht der 
MS, dazu beizutragen, besteht nicht. 

• In casu hat der EuGH sich für eine restriktive Auslegung entschieden. Er kam zum Ergebnis, dass der Schuldner 
nicht hinreichend genau bestimmt ist: die MS trifft nicht die automatische (sprich subsidiäre) Pflicht zur 
Mitteleinschiessung. 

• Ergebnis: Da der Schuldner des Anspruchs nicht hinreichend bestimmt ist, ist die RL nicht unmittelbar anwendbar. 

Francovich (Slg. 1991, I-5375) – Seite 1
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(1) Drittrichtung der Norm
Die RL ist für „den Schutz der Arbeitnehmer bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeitsgebers“
erstellt worden, vgl. Titel. Damit bezweckt die RL massgeblich den Schutz des 
Geschädigten: Aus der RL ergibt sich klar, dass sie zum Schutz bestimmter Personen, 
nämlich gewisser Arbeitnehmer, bestimmt ist. Francovich ist ein solcher Arbeitnehmer und 
gehört als Arbeitnehmer eines zahlungsunfähigen Arbeitgebers zum abgrenzbaren 
Personenkreis zugunsten dessen die RL erstellt wurde. Der materielle Gehalt wurde 
bereits oben definiert. 

(2) Hinreichend qualifizierter Verstoss
Da Italien die RL nicht einmal ansatzweise umgesetzt hat, liegt ein schwerer, „hinreichend 
qualifizierter“ Verstoss vor. 

(3) Kausalzusammenhang
Die Kausalität zwischen Rechtsverletzung und Schaden ist kausal und adäquat. Bei 
rechtmässigem Handeln Italiens hätte Francovich seinen Lohn bekommen. 

Die Voraussetzungen des gemeinschaftsrechtlichen Staatshaftungsanspruchs sind erfüllt. Italien 
haftet für den Lohnausfall. Wie die Haftung ausgestaltet ist, bestimmt sich nach 
innerstaatlichem Recht (in D: Geldersatz). Der Staatshaftungsanspruch richtet sich gegen den 
fehlerhaften Gesetzgeber, in casu also gegen den italienischen Staat. Soweit es nach 
innerstaatlichem Recht keine besondere Regel gibt, wonach man (wie z.B. in D) auch Länder 
verklagen kann, bleibt es bei der europarechtlichen Mindestanforderung, wonach der MS 
einstehen muss. Alle verfahrensrechtliche Regeln (zuständiges Gericht, Verjährung des 
Anspruchs, Beweislastregel) bestimmen sich nach innerstaatlichem Recht. 

Francovich (Slg. 1991, I-5375) – Seite 2
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Brasserie du Pêcheur (Slg 1996, I-1029): Sachverhalt 

Nach dem dt. Biersteuergesetz war es untersagt, Bier, das in anderen MS rechtmässig hergestellt wurde, in D 
unter der Bezeichnung ‚Bier‘ in Verkehr zu bringen, wenn es nicht dem dt. Reinheitsgebot entsprach (Wasser, 
Gerste, Hopfen und Malz). Ein anderes Gesetz verbot sogar gänzlich sämtliche Zusatzstoffe, die ansonsten in 
Lebensmittel erlaubt waren. Die Brasserie du Pêcheur exportierte ihr Bier weiterhin als „Bier“ nach D. Damit 
verstiess sie sowohl gegen das Reinheitsgebot als auch die Bestimmung, wonach keine Zusatzstoffe im Bier 
enthalten sein dürften. Allein wegen Verstosses gegen letztere Bestimmung kassierte die Brauerei mehrfach 
Bussgelder, weswegen sie sich entschloss, nicht mehr nach D zu exportieren. Nachdem sich die Rechtswidrigkeit 
des Biersteuergesetzes in mehreren Entscheiden abgezeichnet hat, entschied sich die Brasserie im Jahre 1996, 
D zu verklagen und verlangte Schadenerstaz für die Zeit, in der sie Bier nicht einführen konnte. So konnte sich 
dabei auf folgende Rechtsprechung stützen: 

Im Jahre 1979 entschied der EuGH, dass Deutschlands Verbot, Cassis-de-Dijon als Likörgetränk zu verkaufen 
(weil zu wenig Alkohol!), unverhältnismässig sei. Ein Hinweis auf der Etikette auf den geringeren Alkoholgehalt 
wäre auch ausreichend. Dieses Urteil ist auf das Reinheitsgebot vorbehaltlos übertragbar (auch hier würde eine 
Etikette genügen). Hätte D die Einfuhr des elsässischen Biers deswegen verboten, weil es nicht als Bier 
bezeichnet werden dürfe, läge ein offenkundiger Verstoss gegen die Cassis-de-Dijon-Rechtsprechung vor. 
Allerdings wurden die Bussgelder aufgrund des Zusatzstoff-Verbotes verhängt. Dass dies unzulässig war, 
entschied der EuGH erst im Jahre 1987. Die Brauerei wollte aber bloss bis ins Jahr 1987 Schadenersatz. Weil bis 
zu diesem Zeitpunkt die Rechtslage unklar war, war der Verstoss Deutschlands nicht hinreichend qualifiziert. Die 
Brasserie du Pêcher erhielt daher keinen Staatshaftungsanspruch. 

Kursorische Prüfung des Falles: In casu wird eine Verletzung von Art. 28 EGV (Warenverkehrsfreiheit) geltend 
gemacht. Es handelt sich hierbei um eine Grundfreiheit. Bei Grundfreiheiten geht es regelmässig um „geschützte 
Dritte“, nämlich die einzelnen Marktbürger und Firmen, die Waren verkaufen und über die Grenze exportieren 
wollen. Die Brasserie als Unternehmung aus F geniesst diese Warenverkehrsfreiheit. Das Bussgeld wurde 
verhängt, weil es Zusatzstoffe enthielt. Dass diese Regelung gemeinschaftsrechtswidrig war, ergab sich erst in 
einem Urteil im Jahre 1987. Die Klägerin forderte bloss bis ins Jahr 1987 Schadenersatz. Da bis dahin kein 
hinreichend qualifizierter Verstoss vorlag, besteht kein Haftungsanspruch. 
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Brasserie du Pêcheur (Slg 1996, I-1029)

Bei Francovich musste ein MS haften, weil er eine RL, die mangels genügender 
Bestimmtheit des Schuldners nicht unmittelbar anwendbar war, nicht umgesetzt hat. 

Bei Brasserie du Pêcheur stellte sich die Frage, ob ein MS haften müsse, weil er (mit 
dem Biersteuergesetz) gegen Primärrecht verstösst. In diesem Fall hat der EuGH den 
Haftungsanspruch auf alle Fälle ausgeweitet, in denen ein MS-Organ gegen 
Gemeinschaftsrecht verstösst. Welches Organ die Pflichtwidrigkeit begeht, ist aus 
völkerrechtlicher (und umso mehr gemeinschaftsrechtlicher) Sicht unerheblich. Damit 
kündigt sich auch schon die Haftung der Judikative an, die der EuGH in „Köbler“ 2003 
bestätigt. Damit weitet der EuGH in Brasserie du Pêcheur die Haftung für legislatives 
Unrecht der MS erheblich aus.

Im Vergleich zu Francovich (1991) stützt der EuGH die Begründung des richterrechtlich 
eingeführten gemeinschaftsrechtlichen Staatshaftungsanspruchs nicht mehr nur auf 
seine Aufgabe zur „Wahrung des Rechts“ (220 EGV), sondern nunmehr auch auf Art. 
288 II EGV analog (Vorteil: klare Grundlage). 

Die gemeinschaftsrechtliche Staatshaftung der MS gilt auch dann, wenn ein MS durch 
seine Gesetzgebung in hinreichend qualifizierter Weise gegen eine Vorschrift des 
Primärrechts verstossen hat. 
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Köbler (Slg 2003, I-10239)

Dem österreicherischen Professor Köbler wurde eine Dienstalterszulage verweigert, da er nicht 
ausschliesslich im Inland tätig gewesen sei. Hiergegen erhob er Klage, die schliesslich vor den 
österreichischen Verwaltungsgerichtshof gelangte. Nachdem der Verwaltungsgerichtshof 
anfänglich das Verfahren dem EuGH vorlegte, zog er sein Vorabentscheidungsersuchen zurück 
und wies die Klage des Professors als unbegründet zurück. Daraufhin klagte Professor Köbler 
wegen Verletzung von Gemeinschaftsrecht und verlangte Ersatz des aus diesem Urteil 
entstandenen Schadens. 

Das zuständige Gericht setzte das Verfahren aus und fragte den EuGH im Wesentlichen, ob der 
Grundsatz, dass die MS zum Ersatz von Schäden verpflichtet sind, auch dann anwendbar ist, wenn 
der gerügte Verstoss aus einer Entscheidung des letztinstanzlichen Gerichts folgt, und ob es 
gegebenenfalls Sache der Rechtsordnung der einzelnen MS ist, zu bestimmen, welches Gericht für 
die Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten über diesen Schadensersatz zuständig ist. 

EuGH: Alleine schon die objektive Missachtung der Vorlagepflicht (Art. 234 EGV) genügt, um einen 
hinreichend qualifizierten Verstoss anzunehmen. Dies wurde von der Lehre gerügt mit folgenden 
Argumenten: 

- Beeinträchtigung der Unabhängigkeit von vorlagepflichtigen Gerichten (Damoklesschwert der 
Staatshaftung)
- Gefahr, dass bei jeder richterlichen Entscheidung, die im Instanzenzug widerrufen wird, ein 
neues Verfahren im Sinne der Staatshaftung angestrebt wird, denn schliesslich hat der Richter 
ja das Gesetz falsch angewendet. Daraus ist ein Schaden entstanden. Um solche 
Endlosschlaufen zu verhindern, besteht im deutschen Amtshaftungsgesetz bei den Gerichten 
die Beschränkung auf Amtsdelikte des Richters, vgl. § 839 II S. 1 BGB. 
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Verschuldensvoraussetzung für Staatshaftung?

Gemäss dt. Recht ist Verschulden eine Voraussetzung für Staatshaftung: Es braucht Deliktvorsatz. 

Gemäss italienischem Recht ist Verschulden eine Voraussetzung für Staatshaftung, wobei bereits 
eine grobe Fahrlässigkeit des Richters ausreicht. 

In Traghetti de Mediterraneo (NJW 2006, 3337) hat der EuGH festgehalten, dass das 
innerstaatliche Recht den gemeinschaftsrechtlichen Staatshaftungsanspruch nicht 
beeinflussen darf durch Einschränkung des Verschuldenserfordernisses. Gemäss 
Gemeinschaftsrecht reicht bereits die objektive Missachtung des Vorlageverfahrens aus, 
um einen hinreichend qualifizierten Verstoss zu begründen. Verschulden ist hier keine 
Bedingung. 
• Verdeckte Karteikarte !
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SV: Frau A (nach zweitem jur. Staatsexamen) bewirbt sich um eine Richterstelle in Berlin. Ihre 
Bewerbung wird abgelehnt mit dem Hinweis, es gebe in Berlin schon genug Richterinnen. 
Stattdessen wird ein Mann eingestellt. D hat die entsprechende RL noch nicht umgesetzt. Kann sich 
A auf die RL berufen? Mit welchen Folgen? 

• Land Berlin vs A stellt ein vertikales Verhältnis zwischen dem Staat und dem Einzelnen dar. 

• Die RL müsste hinreichend bestimmt sein: 
– Gläubiger des Anspruchs: Berechtigt ist jede Person, die eine unmittelbare Diskriminierung i.S.v. 

Art. 2 II RL erfahren hat. In casu liegt eine solche vor, da A wegen ihres Geschlechts nicht 
eingestellt wird. A ist somit Berechtigte der RL. 

– Schuldner des Anspruchs sind gemäss Art. 2 II alle „öffentlichen und privaten“ Stellen. In casu 
bewirbt sich A beim Land Berlin, also einem Schuldner des Anspruchs. 

Schuldner des Anspruchs wären übrigens auch alle privaten Arbeitgeber. Allerdings wirkt 
hier die RL nicht unmittelbar, da kein vertikales Verhältnis vorhanden.

– Inhalt des Anspruchs: Gemäss Art. 6 stellen die MS sicher, dass alle diskriminierten Personen 
ihre Ansprüche aus dieser RL geltend machen können. Art. 6 macht also erstmal deutlich, dass 
für den Einzelnen Rechte entstehen können. Welche Rechte? Besteht ein Anspruch auf 
Einstellung? Anspruch auf Schadenersatz? Blosse Genugtuung? Sinn und Zweck dieser RL 
besteht darin, Diskriminierungen zwischen Männer und Frauen zu verhindern. Wenn nun die 
Richtlinie dahingehend ausgelegt würde, dass Frauen im Falle der Diskriminierung einen blossen 
Schadens- und/oder Genugtuungsanspruch hätten, dann würden die bestehenden Probleme 
nicht unbedingt beseitigt, sondern möglicherweise neue Diskriminierungen hervorgerufen, 
nämlich dass man sich eine Diskriminierung an einer Frau kaufen kann. Zudem bestünde auch 
keine Chancengleichheit, welche die Ausgangslage für eine dauerhafte, faktischen 
Gleichbehandlung bildet. Somit muss der Anspruch, nicht diskriminiert zu werden, auf einen 
Einstellungsanspruch hinauslaufen. 

• Gemäss SV hat D die RL trotz der inzwischen abgelaufenen Umsetzungsfrist noch nicht umgesetzt. 

Ergebnis: A hat gegenüber D einen Anspruch auf Einstellung. 

Beispiel betreffend die unmittelbare Anwendbarkeit von RL: RL 2002/73/EG zur 
Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen
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Francovich (EuGH 1991 I, 5357) – Lösung 
1. Mangels Vorliegens der Voraussetzungen einer direkten Wirkung der RL (die Garantieeinrichtung ist nicht 

notwendig eine solche der öffentlichen Hand) können die Arbeitnehmer ihren Anspruch vor Umsetzung der 
RL nicht auf deren Bestimmungen stützen.

2. Fraglich ist damit, ob es einen gemeinschaftsrechtlichen Grundsatz der Staatshaftung für Schäden gibt, die 
durch gemeinschaftsrechtswidriges Verhalten des Staates verursacht werden. 

a. Rechtssubjekte der durch den EGV geschaffenen eigenen Rechtsordnung sind nicht nur die MS, 
sondern auch die Einzelnen. Nach st. Rspr. obliegt es den nationalen Gerichten, im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit das Gemeinschaftsrecht anzuwenden und insbesondere die Rechte zu schützen, die es 
den Einzelnen verleiht. Die volle Wirksamkeit der gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen (effet utile) 
wäre aber beeinträchtigt, wenn die Einzelnen nicht die Möglichkeit hätten, eine Entschädigung zu 
verlangen, wenn ihre Rechte durch einen einem MS zuzurechnenden Verstoss gegen 
Gemeinschaftsrecht verletzt werden. Dies muss insbesondere dann gelten, wenn – wie hier – ein 
Tätigwerden des Staates unerlässliche Voraussetzung für die Geltendmachung der Rechte des 
Einzelnen ist. Aus diesen Gründen und aus der allgemeinen Loyalitätspflicht der MS aus Art. 10 EGV 
hat der EuGH gefolgert, dass es einen untrennbar zur EG-Rechtsordnung gehörenden 
gemeinschaftsrechtlichen Staatshaftungsanspruch gibt. 

b. Bei einer Verletzung der Umsetzungspflicht nach Art. 249 besteht ein Entschädigungsanspruch, wenn 
drei Voraussetzungen erfüllt sind: 

• Ziel der RL muss die Verleihung von Rechten an Einzelne sein. 
• Der Inhalt dieser Rechte muss auf der Grundlage der RL bestimmt werden können. 
• Es bedarf eines KSZ zwischen Verletzungshandlung und eingetretenem Schaden. 

c. Mangels einer gemeinschaftsrechtlichen Regelung ist der Schadenersatzanspruch vor den nationalen 
Gerichten im Rahmen des nationalen Staatshaftungsrechts zu verfolgen. Hierbei ist nicht nur das 
Verbot einer Schlechterstellung gegenüber sonstigen Klagen aufgrund nationaler 
Amtshaftungsansprüche zu beachten, vielmehr darf das Amtshaftungsrecht auch nach seinen 
materiellen und formellen Voraussetzungen nicht so ausgestaltet sein, dass es praktisch unmöglich ist 
oder übermässig erschwert wird, die Entschädigung zu erlangen. 

d. Da die unter b) genannten Voraussetzungen vorliegend erfüllt sind, steht den Arbeitnehmern ein 
gemeinschaftsrechtlicher Schadenersatzanspruch gegen den italienischen Staat zu, der vor dem 
zuständigen nationalen Gericht geltend zu machen ist. 
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Brasserie du Pêcheur

Nachdem der EuGH am 12.3.1987 das Importverbot von nicht dem deutschen Reinheitsgebot
entsprechendem Bier nach D als Verstoss gegen Art. 28 EGV qualifiziert hatte (EuGH 1987, 1227 –
Reinheitsgebot), begehrt eine Brauerei aus dem Elsass nunmehr „nach den Francovich-
Grundsätzen“ Schadensersatz wegen des ihr bis zur Aufhebung des Verbotes entgangenen 
Gewinns. Welche Voraussetzungen für das Bestehen eines derartigen Schadensersatzanspruchs 
hat der EuGH in diesem Fall aufgestellt? 
Der EuGH hat in seiner Entscheidung vom 5.3.1996 die in der Francovich-Entscheidung
aufgestellten Grundsätze bestätigt und eine Staatshaftung auch für den Fall der Verletzung 
unmittelbar anwendbaren Gemeinschaftsrechts, insbesondere des Primärrechts, für möglich 
erachtet. Das Urteil stellt klar, dass die Haftung der MS auch bei sog. „legislativem Unrecht“
eingreifen kann und nicht davon abhängt, ob der EuGH zuvor durch Urteil das 
gemeinschaftsrechtswidrige Verhalten des MS festgestellt hat. Da zum ersatzfähigen Schaden 
auch – so der EuGH – der entgangene Gewinn gehört, steht der Brauerei damit grundsätzlich das 
Recht zu, von D Ersatz auch für die vor dem 12.3.1987 erlittenen Schäden zu verlangen. 
In Angleichung an die Rechtsprechung zu Art. 288 II (ausservertragliche Haftung der 
Gemeinschaft) stellt der EuGH als einschränkende Voraussetzung für das Bestehen eines 
Schadensersatzanspruchs wegen normativen Unrechts allerdings das Erfordernis eines 
„hinreichend qualifizierten Verstosses“ durch den MS auf. Um Wertungswidersprüche innerhalb 
des Haftungssystems zu vermeiden, werden die Einzelheiten auch ganz parallel zu den zu Art. 288 
II entwickelten Grundsätzen bestimmt. 
Ein Verschulden als besonderes TBM lehnt der EuGH ausdrücklich ab. Verschuldensmerkamle
können bei der Prüfung der „offenkundigen und erheblichen“ Rechtsverletzung berücksichtigt 
werden. Hätte in casu ein „qualifizierter Verstoss“ im Sinne der Rechtsprechung des EuGH zur 
ausservertraglichen Haftung vorgelegen, hätte der Brauerei ein Anspruch auf Ersatz des 
entgangenen Gewinns gegen D zugestanden. 
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Eine gemeinschaftsrechtliche Norm kann unmittelbar oder nicht unmittelbar 
anwendbar sein: 

- Sie ist unmittelbar anwendbar, wenn sie auf Rechtsverhältnisse des einzelnen 
Bürgers (bzw. Unternehmens) angewendet werden kann, ohne dass der Erlass von 
Durchführungsvorschriften durch die Gemeinschaft oder die MS erforderlich wäre. 
- Der EuGH umschreibt die Qualifikation damit, dass der Einzelne sich vor Gericht 

auf diese Norm berufen könne. Die Wirkung der Unmittelbarkeit ist von Amtes 
wegen zu beachten. 

- Sie ist nicht unmittelbar anwendbar, wenn zu ihrer Anwendung auf Rechtsverhält-
nisse des Einzelnen notwendigerweise Durchführungsvorschriften (der 
Gemeinschaftsorgane oder der MS) braucht. 
- Die Rechtsnorm erschöpft sich also in einem an Gemeinschaftsorgane oder die 

MS gerichteten Rechsetzungsauftrag. 

Ob eine Gemeinschaftsrechtsnorm unmittelbar anwendbar ist, ist durch die Auslegung 
der Norm zu ermitteln. Da die Gemeinschaft letzten Endes dem Einzelnen zu dienen 
bestimmt ist, spricht eine Vermutung für die unmittelbar Anwendbarkeit. Dies gilt 
selbst dann, wenn die fragliche Vorschrift sich ihrem Wortlaut nach nur an die MS 
richtet oder ausdrücklich zum Erlass von Durchführungsvorschriften ermächtigt. In 
diesen Fällen ist zu prüfen, 
- ob die Vorschrift selbst bereits hinreichend bestimmt und genau ist 
- und ob der Erlass von Durchführungsvorschriften die Anwendung der Norm nicht 

nur erleichtern, sondern sie bedingen soll. 

Arten der Anwendbarkeit von Gemeinschaftsrecht
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Unterscheidung zwischen Verbands- und Organskompetenz 
• Die Verbandskompetenz fragt nach dem zuständigen Rechtssubjekt

(Gemeinschaft oder MS). 
• Ist das zuständige Rechtssubjekt bekannt, fragt sich in einem zweiten Schritt, 

welches Organ desselben zur Ausführung kompetent ist. 

Unterscheidung zwischen Normsetzungs- und Vollzugskompetenz 
• Unter Normsetzungskompetenz versteht man die Kompetenz, Recht i.w.S. zu 

setzen. Dazu gehört auch die Vertragsabschlusskompetenz. 
• Unter Vollzugskompetenzen versteht man die Kompetenz, das Recht 

durchzusetzen: Wer wendet Europarecht an?

In den Lehrbüchern werden unter dem Stichwort „Kompetenzverteilung“ regelmässig die 
Verbandskompetenzen im Bereich der Normsetzung behandelt. 

In dieser Zusammenfassung wird die Normsetzungskompetenz im Bereich des EGV
behandelt. 

Systematik des Kompetenzsystems
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Art. 5 EGV geht vom Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung aus: Im Grundsatz 
sind die MS zuständig. Die Gemeinschaft ist nur dann kompetent, wenn eine 
explizite Kompetenzzuweisung vorhanden ist. 

Ein eigentlicher Kompetenzkatalog ist im EGV nicht vorhanden, aber: 

• Art. 3 und 4 EGV geben einen Überblick über die Tätigkeitsfelder der 
Gemeinschaften. Bsp.: Art. 3 Abs. 1 Bst. c EGV betrifft den Binnenmarkt insgesamt 
unter Auflistung der einzelnen Teile desselben. 

• Im dritten Teil des EGV sind die Politiken der Gemeinschaft aufgeführt. Häufig reicht 
ein Blick ins Inhaltsverzeichnis des dritten Teils zur Identifikation von Kompetenzen. 
Besonders wichtige Kompetenzgrundlagen sind: 

– Art. 40 EGV bespricht die Einzelheiten zum Personenverkehr und weist dem 
Rat die Kompetenz zu, „alle erforderlichen Massnahmen“ (darunter fallen auch, 
aber nicht nur alle Rechtsetzungskompetenzen) zu ergreifen, um die 
Freizügigkeit herzustellen.

– Art. 52 EGV weist dem Rat die Kompetenz zu, Richtlinien zur Liberalisierung 
einer bestimmten Dienstleistung zu erlassen. Hier wird die Form der 
Rechtssetzung bereits präzisiert. 

Normsetzungskompetenz im Bereich des EGV
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Der Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung wird durch zwei Prinzipien 
ergänzt (z.T. wird auch von zwei Ausnahmen gesprochen): 

• Die „Implied-powers“-Lehre

• Die Vertragsabrundungskompetenz gemäss Art. 308 EGV 

Schranken der Kompetenzausübung 
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• Die „Implied-powers“-Lehre knüpft an eine bestehende Kompetenz an (daher keine 
Kompetenzkompetenz) und erweitert die Kompetenzen der Gemeinschaft 
dahingehend, dass die bestehenden Kompetenzen wirkungsvoll ausgeübt werden 
können. Daher handelt es sich (nach einem Teil der Lehre) auch nicht um eine 
Ausnahme vom Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung gesprochen, sondern 
eher um eine Auslegungsfrage. 

• Wichtigster Anwendungsfall für die ungeschriebene Zuständigkeit der Gemeinschaft 
ist die Wahrnehmung von Aussenkompetenzen in den Bereichen, in denen die 
Gemeinschaft nach Innen eine ausdrücklich übertragene Zuständigkeit hat.

• Es ist sehr zweifelhaft, ob sich darüber hinaus noch weitere ungeschriebene 
Gemeinschaftskompetenzen begründen lassen. Insbesondere das Herleiten von 
Vollzugskompetenzen ist problematisch. Bsp.:
– Zuständigkeit der Kommission und des Rates bei der Entscheidung über das 

zulässige Inverkehrbringen von Produkten mit genetisch veränderten 
Organismen nach der EG-FreisetzungsRL 2001/18/EG. 

– Verwaltungskompetenzen von Kommission und Rat sowie der Europäischen 
Arzneimittel-Agentur nach der EG-VO Nr. 726/2004 2309/93 für biotechnologisch 
hergestellte Arzneimittel. 

• Solche administrativen Befugnisse auf Grund von Harmonisierungsrichtlinien lassen 
sich allenfalls auf eine Art „Annexkompetenz“ stützen.

„Implied-powers“-Lehre
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Im Gemeinschaftsrecht hat der Gedanke der „implied powers“ insbesondere  Bedeutung gewonnen 
bei der Frage, ob die Gemeinschaft auch durch den Abschluss eines völkerrechtlichen 
Vertrages Recht setzen kann: 

• Gemäss Art. 71 Abs. 1 lit. a EGV hat die Gemeinschaft die Befugnis, gemeinsame Regeln 
aufzustellen „für den internationalen Verkehr aus oder nach dem Hoheitsgebiet eines MS oder 
für den Durchgangsverkehr durch das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer MS“. Demnach darf 
die Gemeinschaft diese Materie durch Erlass von VO oder RL regeln. 

• Darf sie über dieselbe Materie auch völkerrechtliche Verträge abschliessen? Konkret: Darf die 
EU mit der Schweiz einen Vertrag über den gemeinsamen Verkehr abschliessen? 

• Grundsätzlich kann die EG kraft Völkerrechtsubjektivität Völkerrechtsverträge abschliessen. 
• Nach dem Grundsatz der begrenzten Einzelkompetenz darf sie dies aber nur dort tun, wo ihr 

eine explizite Vertragsabschlusskompetenz zukommt.
• Eine solche Grundlage ist in casu nicht gegeben (nicht alles, was durch völkerrechtliche 

Verträge geregelt wird, fällt schon in den Bereich der GASP. Weshalb enthielte der EGV denn 
ausdrückliche Regelungen für Vertragsschlüsse mit Drittstaaten?) 

• Die umfassende Kompetenz, im Bereich des internationalen Verkehrs Verträge abzuschliessen, 
soll aber auch die Kompetenz beinhalten, Verkehrsfähigkeit auch an der europäischen 
Aussengrenze sicherzustellen. Dazu braucht die EG die Aussenkompetenz.

• „Implied-powers“-Theorie: Aussenkompetenz knüpft an Innenkompetenz an. Der EuGH 
spricht auch von einer „Parallelität der Innen- und Aussenkompetenz“ aus. Wo eine 
Innenkompetenz besteht, hat die Gemeinschaft auch eine Aussenkompetenz, soweit zur 
Verwirklichung der Gemeinschaftsziele erforderlich. Art. 2 EGV: Schaffung einer „nachhaltigen 
Entwicklung des Wirtschaftslebens“, Verbesserung der „Wettbewerbsfähigkeit“. Die 
Verkehrspolitik bildet eine wichtige Grundlage jedes Wirtschaftens. 

• Schliesslich ist auch die Wirkung dieselbe: Auch durch den VR-Vertrag wird die Gemeinschaft 
(und somit auch die MS) zur Umsetzung eines Programms verpflichtet. 

„Implied-powers“-Lehre
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• Art. 308 EGV (203 EAV) darf nicht isoliert betrachtet werden, sondern muss im 
Lichte des Art. 48 EUV (Änderung des Primärrechts) ausgelegt werden. Art. 308 
kann deshalb nur dann Bedeutung erlangen, wenn der EGV im Grundsatz bereits 
eine Gemeinschaftszugehörigkeit vorsieht, es jedoch noch an ausreichenden 
Befugnissen fehlt. Die Vertragsabrundungskompetenz muss deshalb an ein 
Vertragsziel anknüpfen (daher keine Kompetenzkompetenz) und erweitert die 
Kompetenzen der Gemeinschaft, damit die Vertragsziele erreicht werden können. 

• Um ein „détournement de pouvoir“ zu verhindern, bietet die 
Vertragsabrundungskompetenz keine geeignete Rechtsgrundlage für Fragen von 
erheblicher politischer, gewissermassen verfassungsrechtlicher Bedeutung 
(EMRK-Beitritt ginge zu weit, obwohl integrationsfördernde Wirkung für die sowieso 
alle schon der EMRK beigetretenen Staaten, vgl. EMRK-Gutachten des EuGH in 
2/94, Slg 1996, I – 1759; daher Kompetenzerweiterung in RV) und ist an das 
Vorliegen dreier Voraussetzungen gebunden ( ). 

• Mit fortschreitender Kompetenzerweiterung der EG verliert die 
Vertragsabrundungskompetenz zunehmend an Bedeutung. Art. 308 EGV wird heute 
noch für die Schaffung neuer Institutionen gebraucht. Beispiele: 
– Im Frühjahr 2007 wurde die europäische Grundrechteagentur schaffen. Sie soll 

die Beachtung der GR in den MS kontrollieren. 
– Auch die Schaffung des Europäischen Patentamts oder des 

Lebensmittelprüfamtes wurde auf Art. 308 gestützt, jeweils i.V.m. bestimmten 
Ermächtigungsnormen wie z.B. den Sachbereich Gesundheit etc. 

– Die implied-power-Theorie würde hier nicht ausreichen, da es um die 
Realisierung von Zielen geht (z.B. Menschenrechts- oder Patentschutz) und nicht 
bloss an bestehende Kompetenzen angeknüpft werden kann. 

Vertragsabrundungskompetenz
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Die Vertragsabrundungskompetenz ist an das Vorliegen dreier Voraussetzungen 
gebunden: 

• Anknüpfungspunkt stellt ein Ziel im EGV (oft in Art. 3 oder 4 aufgeführt) dar. Die 
Zielbestimmung darf weit ausgelegt werden. 

• Der gemeinsame Markt darf nicht negativ beeinflusst werden. 
• Das Tätigwerden muss erforderlich sein, wobei eine klassische 

Erforderlichkeitsprüfung nicht möglich ist, da die Ziele sowieso nicht mit dieser 
einen Massnahme erreicht werden können. Zu berücksichtigen sind Schwere
der Massnahme sowie Zielerreichungsgrad. Begrenzt ist der weite 
Beurteilungsspielraum der Organe dann, wenn mit dem normalen Kompetenz-
Instrumentarium bereits ein hoher oder fast gleicher Zielerreichungsgrad 
verwirklichen könnten. 

Die drei Voraussetzungen der Vertragsabrundungskompetenz
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- Ausschliessliche Gemeinschaftskompetenz 

- Konkurrierende Gemeinschaftskompetenz
- Rahmenkompetenzen der Gemeinschaft 
- Beitragskompetenzen

- Parallele Kompetenz

Da das Subsidiaritätsprinzip im Bereich der ausschliesslichen 
Gemeinschaftskompetenzen nicht gilt (EUV 5 II), wird die 
Identifikation der Kompetenztypen auch praktisch relevant.

Die drei Kompetenztypen bei der Normsetzung

Gewisse Koordinierungs- und Förderkompetenzen schliessen die Einwirkung auf das innerstaatliche Recht durch unmittelbar 
geltende Standards oder durch Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften klar aus (siehe etwa Art. 152 Abs. 4 UAbs. 
1 lit. c EGV). 

Koordinierungs- und Förderkompetenzen
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- Hier dürfen die MS per se nicht mehr rechtsetzend (wohl aber vollziehend), tätig 
werden – unabhängig davon, ob die EG bereits Normen erlassen hat oder nicht. 

- Ausschliessliche Kompetenzen der MS kennt das Gemeinschaftsrecht nicht.
- Dieser Kompetenztyp ist als einziger namentlich im Gesetz erwähnt, vgl. 5 II. 
- Ebenda steht, dass das Subsidiaritätsprinzip hier nicht gilt. 
- Es gibt keinen Katalog der ausschliesslichen Kompetenzen. Daher lassen sie sich 

nur durch Auslegung bestimmen. Auslegungsfrage: Sollen die MS in diesem Beriech 
vollständig ausgeschlossen sein? 

Die wichtigsten ausschliesslichen Zuständigkeiten der Gemeinschaft sind
- Festlegung des gemeinsamen Zolltarifs (Art. 26 EGV). Die Aussenzölle der 

Gemeinschaft unterliegen alle dem gleichen Zolltarif, egal über welches europäische 
Land die Ware eingeführt wurde. Hier lässt sich klar erkennen, dass die Union nicht 
nur eine Freihandelszone sein soll (innerhalb derer die Güter frei gehandelt werden 
können), sondern auch eine Zollunion darstellt (einheitliche Einfuhrzölle sollen 
Wettbewerbsverzerrungen verhindern). 

- Gemeinsame Handelspolitik (Art. 133 EGV). Nach Abs. 1 wird die gemeinsame 
Handelspolitik nach einheitlichen Grundsätzen gestaltet. Das bedeutet, dass die 
Handelspolitik nicht von den MS geregelt werden kann. 

- Währungspolitik (Art. 105 ff, insbes. Art. 107 V und VI, 111 und 121 IV): 
Ausschliesslich die Gemeinschaft kann die Einführung des € bestimmen etc. 

- Regelung des Beamtenstatus der EG-Beamten (283)
- Fischerei-Erhaltungsmassnahmen (Art. 102 Beitrittsakte 1972, nicht prüfungsrel.)

Die Zuordnung gewisser Bereiche ist strittig, wie etwa die Angleichung der 
Rechtsvorschriften (Art. 94 ff.) oder der internationale Verkehr (Art. 71 Abs. 1 lit. a)

Kompetenztyp der ausschliessenlichen Gemeinschaftskompetenz 
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Die ausschliessliche Gemeinschaftszuständigkeit kann in bestimmten Ausnahmefällen 
problematisch erscheinen. Daher dürfen die MS ausnahmsweise in Bereichen der 
ausschliesslichen Zuständigkeit der EG Recht setzen. Anerkannt sind folgende 
Falltypen:  

- Unter den Voraussetzung einer Schutzklausel, z.B. Art. 134 EGV

- Eine Rückdelegation der speziellen Handlungsbefugnis kommt in Betracht, wenn 
die Gemeinschaft längerfristig nicht in der Lage ist, von ihrer Handlungskompetenz 
Gebrauch zu machen. Dieser Fall kann in den Aussenbeziehungen der 
Gemeinschaft eintreten (Beschlussfassung auf Staatenkonferenzen oder in 
internationalen Organisationen, wo sich i.d.R. nur Staaten beteiligen können). So 
agieren die MS vereinzelt auf internationaler Ebene auch trotz 
Kompetenzübertragung auf die Gemeinschaft, wenn eine Partizipation der EG selbst 
aus völkerrechtlichen Gründen nicht möglich ist (z.B. im IWF). 

- Im Falle der Unabweisbarkeit sofortigen Handelns (weil Rat handlungsunfähig)
kann eine ausserordentliche Rechtsetzungsbefugnis durch Delegation
begründet werden. In diesem Fall hat der EuGH den MS gestattet, als „Sachwalter 
des gemeinsamen Interesses“ tätig zu werden nach Zustimmung der Kommission. 
Letztere soll als Hüterin der Gemeinschaft Gewähr dafür bieten, dass nur im Falle 
eines „dringenden Regelungsbedürfnisses“ die MS aktiv werden können, um zu 
verhindern, dass die MS leichtfertig Bereiche an sich reissen können, in denen 
ursprünglich gerade eine einheitliche Lösung beabsichtigt war. Gründe für die 
kurzfristige Handlungsunfähigkeit des Rates können sein: Erfordernis der Einstim-
migkeit, Ablehnung der Zusammenarbeit im Sinne einer Politik des leeren Stuhls. 

Wann kann ein Handeln der MS ausnahmsweise trotzdem zulässig sein, obwohl die 
entsprechende Kompetenz der Gemeinschaft ausschliesslicher Natur ist?

• Verdeckte Karteikarte !



127

• Die MS sind zur Normsetzung befugt, wenn und soweit die Gemeinschaft von ihrer 
Kompetenz (noch) keinen Gebrauch gemacht hat. Letzteres ist der Fall: 
- wenn die Gemeinschaft noch gar nichts geregelt hat; 
- wenn sie gewisse Bereiche explizit offen gelassen hat; 
- wenn sie gewisse Bereich nicht abschliessend geregelt hat. Was nicht 

abschliessend geregelt wurde, ergibt sich durch Auslegung: Hat die 
Gemeinschaft bestimmte Felder offen gelassen? Wenn ja: Hat sie sie offen 
gelassen, um den MS einen eigenen Freiraum zu lassen, oder aber weil sie 
Regelungen in diesem Bereich gerade verhindern will? 

• Konkurrierende Kompetenzen stellen den Regelfall im Gemeinschaftsrecht dar. 

• Spezialfälle konkurrierender Kompetenzen sind die Rahmenkompetenz und die 
Beitragskompetenz, die sich von den sonstigen konkurrierenden Kompetenzen 
aufgrund ihrer Regelungsdichte unterscheiden:

– Bei den Rahmenkompetenzen hat die Gemeinschaft nur 
Kooperationsbefugnisse. 

– Bei den Beitragskompetenzen wird die Tätigkeit der MS ergänzt durch die 
Gemeinschaft. 

Kompetenztyp der konkurrierenden Gemeinschaftskompetenz 
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• Agrarpolitik (Art. 32 ff. EGV), 
• Freizügigkeit des Personen- und Kapitalverkehrs (Art. 39 ff EGV), 
• Steuerliche Vorschriften (Art. 90 ff EGV),
• Wirtschaftspolitik (Art. 99 EGV), 
• Umweltschutz (Art. 174 ff. EGV), 
• Sozialpolitik (141 EGV).

Spezialfälle konkurrierender Kompetenzen sind die Rahmen- und Beitragskompetenzen. Sie 
unterscheiden sich von den sonstigen konkurrierenden Kompetenzen aufgrund ihrer 
Regelungsdichte.

• Bei den Rahmenkompetenzen hat die Gemeinschaft nur Kooperationsbefugnisse. Diese 
erschöpfen sich regelmässig in der Aufstellung von Rahmenbestimmungen und Programmen. 
Beispiele: 

– Gemäss Art. 40 lit. a EGV kann die Gemeinschaft Massnahmen zur „Sicherstellung einer 
engen Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Arbeitsverwaltungen“ ergreifen. 

– Gemäss Art. 137 lit. b EGV ist der Rat befugt, durch Richtlinien Mindestvorschriften 
(Vorschriften zugunsten eines Mindestrahmens) zu erlassen. 

• Bei den Beitragskompetenzen hat die EG die Kompetenz, die Tätigkeit der MS zu ergänzen. 
Bei ihrer Regelungsdichte muss die EG auf die Tätigkeiten der MS Rücksicht nehmen. Bsp.: 

– Im Bereich der Sozialpolitik „unterstützt und ergänzt“ die Gemeinschaft die Tätigkeit der 
MS (Art. 137 I EGV). 

– Im Bereich der Bildungspolitik „trägt sie zur Entwicklung … bei“ (Art. 149 I EGV). 
– Berufliche Bildung (150), Kultur (151), Gesundheitspolitik (152), Verbraucherschutz (153). 

Kompetenztyp der konkurrierenden Gemeinschaftskompetenz: Beispiele
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Kompetenztyp der parallelen Gemeinschaftskompetenz 

Hier können sowohl die MS und wie auch die Gemeinschaft im selben Sachbereich 
gleichzeitig tätig werden. Beide können also den gleichen Sachbereich unabhängig 
voneinander regeln. 

Bsp.: 

- Kartellrecht (Art. 81 EGV), 

- Monopolrecht (Art. 82 EGV), 

- Regionalpolitik (Art. 158-162) 

Beispiel des Kartellrechts

Soweit durch Vereinbarungen der Gemeinsame Markt betroffen ist, liegt eine 
Zuständigkeit der Gemeinschaft vor. Soweit Kartelle den gemeinsamen Markt nicht 
beeinträchtigen, handeln die MS. So gibt es sowohl ein europäisches als auch ein 
deutsches Kartellrecht. 

Auch in der Regionalpolitik können sowohl die Gemeinschaft wie auch die MS weiterhin 
ihre schwachen Regionen fördern.
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Auswahl der Kompetenzgrundlage: Oftmals scheinen mehrere Normen als konkrete 
Kompetenzgrundlage zu dienen. Weisen diese verschiedenen Normen dann auch 
unterschiedliche Regelungsverfahren auf (RL, VO, erforderliche Mehrheiten etc.), wird 
die Auswahl der Kompetenzgrundlage auch faktisch relevant. Wie ist zu verfahren?

1. Prüfung jeder in Frage kommenden Norm: Erfasst sie die zu regelnde Materie? 
2. Bei mehreren Normen: Besteht Subsidiarität / Spezialität? Oftmals im Wortlaut geregelt: 

Bsp.: Art. 95 ist spezieller als 94 EGV, da „abweichend von 94“ gilt. Vgl. auch 308. 
3. Wenn immer noch mehrere Normen, besteht in Praxis und Lehre Uneinigkeit:

• Schwerpunktstheorie: Bei früheren Entscheidungen stellte der EuGH auf den 
Schwerpunkt der Regelung ab. Die S‘theorie scheiterte an der Herausbildung von 
objektiven, gerichtlich nachprüfbaren Kriterien. 

• Mitbetroffenheit: In späteren Entscheidungen (vgl. Tabakwerbung) ist der EuGH 
von dieser restriktiven Schwerpunktformulierung abgewichen. Gemäss neuerer 
Praxis reicht es zur Kompetenzbegründung aus, wenn eine Regelung mind. einen 
bestimmten Sachbereich (auch) betrifft. Aber auch diese Praxis ist problematisch, als 
sie die Umgehung höherer Hürden ermöglicht, indem der Gesetzgeber seine 
Massnahme formell stets auf die voraussetzungsärmste Grundlage abstellen könnte. 

• Integrationsfreundlichste Lösung: In der Lehre wird teilweise vertreten, stets die 
integrationsfreundlichste Variante müsse Kompetenz begründend sein. Merkmale 
einer integrationsfreundlichen Lösung sind die Geltung des Mehrheitsprinzips 
(demgegenüber ist das Einstimmigkeitsprinzip nicht integrationsfreundlich) oder eine 
möglichst starke Beteiligung des EP. 

4. Selbst nach Identifizierung der Kompetenz begründenden Rechtsgrundlage ist nicht 
sicher, ob die konkrete Massnahme zulässig ist. Schliesslich muss sie zudem vor dem 
Subsidiaritätsprinzip und dem Verhältnismässigkeitsprinzip genügen. 
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Subsidiaritätsprinzip

Art. 5 II EGV nennt zwei Kriterien: 
- Fehlende Effizienz mitgliedstaatlichen Handeln (Erforderlichkeitskriterium)
- Mehrwert europäischen Handelns (Besserkriterium)

Dem Wortlaut könnte entnommen werden, das Erforderlichkeitskriterium führe 
automatisch zum Besserkriterium („und daher“). Das wäre sachfremd: Allein die 
Tatsache, dass die MS einen Sachbereich nicht regeln können, impliziert nicht 
zwingend die entsprechende Fähigkeit der EG. In einem dem Amsterdamer Vertrag 
beigefügten Protokoll (30. Protokoll zum EGV über die Anwendung der Grundsätze 
der Subsidiarität und Verhältnismässigkeit, Nr. 5; Protokolle sind als Konkretisierung 
der Verträge Bestandteile des Primärrechts) ist aber ausdrücklich festgehalten, dass 
bei einem Tätigwerden der Gemeinschaft sowohl das Erforderlichkeits- als auch das 
Besserkriterium erfüllt sein müssen. Konkret ist ein Tätigwerden der Gemeinschaft 
an drei Voraussetzungen gekoppelt: 

- Es muss einen transnationalen Aspekt des betreffenden Bereichs geben, 
- der entweder von den einzelnen MS nicht ausreichend geregelt werden kann, 

oder aber die alleinigen Massnahmen einzelner MS würden die Interessen der 
anderen MS erheblich beeinträchtigen. 

- Schliesslich müssen die Massnahmen auf Gemeinschaftsebene deutliche (!) 
Vorteile gegenüber einer mitgliedstaatlichen Regelung bringen. 
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a) Eignung und Erforderlichkeit: Die Massnahmen der EG müssen geeignet und 
erforderlich sein. Bei mehreren möglichen Handlungsoptionen muss die am wenigsten 
belastende (namentlich Handlungsform und Regelungsdichte) gewählt werden.

b) Beachtung 
• bewährter nationaler Regelungen sowie 
• der Struktur und Funktionsweise der Rechtssysteme der MS (insbesondere die 

Kommission muss sich mit dem Charakter der nationalen Rechtssysteme 
auseinandersetzen. Es sollten nicht neue Strukturen geschaffen werden, welche die 
nationalen Rechtssysteme gar nicht kennen. 

c) Verhältnismässigkeit i.e.S.: Belastung muss im Verhältnis zum angestrebten Ziel 
verhältnismässig sein. 

Verhältnismässigkeitsprinzip

Der EuGH räumt dem Gemeinschaftsgesetzgeber ein weites Ermessen ein. Ein Rechtsakt 
der EG ist deshalb erst dann unverhältnismässig, wenn die Massnahme zur Erreichung des 
verfolgten Zwecks „offensichtlich ungeeignet“ ist. 
Beachte, dass a) und c) bereits der deutschen und schweizerischen 
Verhältnismässigkeitsprüfung i.w.S. entsprechen. Bloss das zweite Erfordernis stellt eine 
europaspezifische Besonderheit dar. 
Der Reformvertrag sieht eine Erweiterung von Art. 5 EGV vor, wobei damit bloss eine 
Nachführung des bereits heute geltenden Rechts stattfindet. 

Im Unterschied zum Subsidiaritätsprinzip gilt das Verhältnismässigkeitsprinzip (Art. 5 III EGV) 
für alle Kompetenztypen (auch für ausschliessliche Kompetenzen der EG). Selbiges Protokoll 
(wie Subsidiaritätsprinzip) konkretisiert in § 6 :
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Insbesondere die Kommission muss sich mit dem Charakter der nationalen 
Rechtssysteme auseinandersetzen. Es sollten nicht neue Strukturen geschaffen 
werden, welche die nationalen Rechtssysteme gar nicht kennen. 

In diesem Zusammenhang wurde die RL zur Bekämpfung der Diskriminierung in D 
diskutiert. Man fragte sich, ob und inwieweit ein Diskriminierungsverbot zwischen 
Privaten mit der Vertragsfreiheit vereinbar ist. Letztere wurde teilweise als 
Grundprinzip des Privatrechts und auch verfassungsrechtlich geschütztes 
Freiheitsrecht bezeichnet. Mit derartigen Fragen i.B.a. die nationalen Rechtssysteme 
müssen sich die Organe (vorab die formulierende Kommission) auseinandersetzen.

Verhältnismässigkeitsprinzip: Beachtung bewährter nationaler Regelungen sowie der 
Struktur und Funktionsweise der Rechtssysteme der MS  
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Verhältnismässigkeitsprinzip: Erweiterung des Reformvertrages von Art. 5 EGV

Aus dem Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung folgt unmittelbar, dass jede 
Kompetenz, die nicht der EG übertragen wurde, den MS erhalten bleibt. Der RV 
verweist zudem auf den Amsterdamer Vertrag (der bereits heute gilt). Im Bereich der 
„geteilten Zuständigkeiten“ (= konkurrierende Kompetenzen) „nehmen die MS ihre 
Tätigkeit wahr, sofern und soweit die Union ihre Zuständigkeit nicht ausgeübt hat, oder 
entschieden hat, diese nicht mehr auszuüben“. Mit letzterem weisen die MS 
ausdrücklich auf die Möglichkeit hin, Rechtsetzungsakte auch wieder aufzuheben, womit 
der Gedanke der Subsidiarität suggestiv gestärkt wird.
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In der Rechtsprechung des EuGH hat die teleologische Auslegungsmethode
überragende Bedeutung erlagt. Wichtige Unterformen dieser teleologischen 
Auslegung sind etwa: 

- der Grundsatz des „effet utile“: Jede Norm ist so auszulegen, dass nicht nur sie 
selbst, sondern das gesamte EU-Recht die volle Wirksamkeit erfährt. 

- „implied-powers“-Lehre: Diese Lehre kann zur Annahme von ungeschriebenen 
Handlungszuständigkeiten der Gemeinschaft führen. 

- Wahrung der Rechtseinheit durch grundsätzliche Qualifizierung 
gemeinschaftsrechtlicher Begriffe unabhängig vom ggf. gleich lautendem Recht der 
MS. 

Welcher Auslegungsmethode bedient sich der EuGH?
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Art. 94 vs 95 EGV

Art. 94 EGV gilt für den gemeinsamen Markt umfassend (Binnenmarkt +), währenddem 
Art. 95 EGV bloss auf den Binnenmarkt anwendbar ist. Insofern ist Art. 95 als lex 
specialis zu betrachten. Sein sachlicher Anwendungsbereich ergibt sich aus der 
Reichweite des Binnenmarktes, abzüglich der speziellen Vorschriften für diesen Bereich, 
denen gegenüber sich Art. 95 I EGV für subsidiär erklärt. 

Nach Art. 14 II EGV umfasst der Binnenmarkt einen Raum ohne Binnengrenzen, in 
dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital gemäss den 
Bestimmungen dieses Vertrages gewährleistet ist. Es geht beim Binnenmarkt also nur 
um das Ziel eines liberalen Marktes. Wenn die Gemeinschaft Massnahmen ergreifen 
will, um diesen freien Markt zu schaffen oder zu fördern, muss sie sich auf Art. 94 
stützen. 

Weitergehend sind die in Art. 95 vorgesehenen Massnahmen, wonach die Gemeinschaft 
– einstimmig! – beschliessen kann, mit Subventionen oder anderen aktiven 
Massnahmen in den gemeinsamen Markt (also auch, aber nicht nur den Binnenmarkt) 
einzugreifen. 
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Ausgangslage / Sachverhalt
• Einige MS haben vollständige Werbeverbote für Tabakprodukte eingeführt, andere 

kennen nur geringfügige Werbebeschränkungen. 
• 99.9% der Presseerzeugnisse werden nur auf lokaler bzw. regionaler Ebene 

vermarktet. Diese stehen nicht miteinander in Konkurrenz. Nur 0.1% der 
Presseerzeugnisse werden international gehandelt. 

• Da es in casu um eine Harmonisierungsmassnahme im Bereich des Binnenmarktes 
geht, ist Art. 95 anwendbar. 

Behauptung der Tabakindustrie
• Art. 3 RL lässt sich nicht auf Art. 95 stützen. Da bloss 0.1% der Presseerzeugnisse 

auf internationaler Ebene vermarktet werden, findet ein internationaler . Es geht nicht 
um eine Erleichterung des internationalen Tabakhandels, sondern bloss darum, den 
Tabakkonsum insgesamt zu verringern. 

RL 2003/33/EG: Lässt sich dieses Verbot der Werbung für Tabakerzeugnisse (Art. 3 RL) 
auf Art. 95 EGV stützen?
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Voraussetzung des Handelns nach Art. 95 EGV
Objektive Prüfung 
(a) das Bestehen eines Binnenmarktes (Legaldefinition in Art. 14 II EGV)

• Quantität des Marktes spielt keine Rolle: Auch 0.1% ist ein Markt, der den Anforderungen von Art. 14 II EGV genügt.

(b) welcher durch Hemmnisse (aufgrund unterschiedlicher nationaler Regelungen) beschränkt wird. 
• Gibt es überhaupt grundlegend unterschiedliche Regelungen in den MS? Falls nein, wären wohl andere Massnahmen 

nötig, um den Binnenmarkt zu fördern. 
Gemäss SV gelten in den MS unterschiedlich starke Werbeverbote für Tabakprodukte in Druckerzeugnissen. 

• Beeinträchtigen die unterschiedlichen Werbeverbote den Handel mit Waren zwischen den MS? 
Ja, denn wer Zeitschriften mit Tabakwerbung druckt, kann diese nicht oder nicht effizient exportieren in Staaten, in 
denen ein Tabakwerbeverbot besteht: Handelshemmnisse i.S.v. Art. 95 I S. 2 i.V.m. 14 II EGV gegeben.

Subjektive Prüfung 
Das subjektive Element besteht im Willen, das Funktionieren des Binnenmarktes zu verbessern. Wollte der Gesetzgeber in casu 

tatsächlich den Binnenmarkt fördern? (Bzw.: Verfolgt Art. 3 der RL auch tatsächlich die bessere Funktionsweise des 
Binnenmarktes?) Die Ziele der Gemeinschaft lassen sich weitgehend aus der „Präambel“ der RL entnehmen, vgl. § 1-18. Dafür 
spricht § 2 RL, wonach die „bestehenden Hemmnisse verhindert werden“ sollen. Dagegen sprechen viele andere 
Erwähnungsgründe, wonach es auch – vielleicht sogar vorrangig – um Gesundheitsschutz geht, vgl. § 3/7 etc. Darf die 
Gemeinschaft im Gesundheitsschutz „Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der MS“ vornehmen? 

• Nein (vgl. Art. 152 IV EGV, der keine rechtlichen Massnahmen, wohl aber z.B. Fördermassnahmen zulässt).
• Umgekehrt soll die Kommission „in ihren Vorschlägen nach Abs. 1 in den Bereichen Gesundheit … von einem hohen 

Schutzniveau“ ausgehen (vgl. Art. 95 Abs. 3 S. 1 EGV).
Um diesen Widerspruch, der im Übrigen auch innerhalb Art. 152 besteht, lösen zu können, ist von folgendem Konzept auszugehen: 

Art. 152 IV betrifft nur Massnahmen, die im Kern auf den Gesundheitsschutz ausgerichtet sind. Soweit zusätzliche Ziele, wie 
hier die Beseitigung von Binnenmarkthemmnissen, angestrebt werden, ist Art. 152 IV Bst. c EGV nicht mehr einschlägig. Dann 
dürfen auch Harmonisierungsmassnahmen ergriffen werden, die den Gesundheitsschutz betreffen: Es wird nämlich kein 
genereller Ausschluss von Harmonisierung im Bereich des Gesundheitsschutzes beabsichtigt, wenn mit anderen 
Kompetenznormen gearbeitet wird. Gerade weil der EGV mehrfach von einem hohen Schutzbedürfnis ausgeht, sollen 
Gesundheitsüberlegungen auch im Rahmen der Harmonisierung eine Rolle spielen dürfen. 

Die Tatsache, dass noch ein anderes Ziel mitverfolgt wird, heisst nicht zwangsläufig, dass das subjektive Element von 95 II S. 2 EGV 
fehlt. Es reicht aus, wenn die Gemeinschaft u.a. das Ziel der Binnenmarktförderung ernsthaft verfolgt. 

Insofern kann 95 II als gültige Kompetenzgrundlage betrachtet werden. 
Eine Beurteilung dieses Falles nach der alten Praxis des EuGH, wo er noch auf den Schwerpunkt der Massnahme abstellte, 

würde zu erheblichen Schwierigkeiten führen. 
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Allein die vom EuGH entwickelten Gemeinschaftsgrundrechte binden die Organe der 
Gemeinschaft beim Erlass sekundären Gemeinschaftsrechts (bei Nichtbeachtung: 
Art. 230 EGV), und umgekehrt binden nur diese Gemeinschaftsgrundrechte die 
Organe der Gemeinschaft (nicht etwa noch die EMRK oder die nationalen 
Grundrechte wie das GG). 
Hinsichtlich ihres Adressaten lassen sich die Regelungen des Gemeinschaftsrechts 
wie folgt unterscheiden: 

Die Gemeinschaftsverträge richten sich regelmässig an die MS und 
Organe der Gemeinschaften. Der EuGH hat Kriterien herausgebildet, 
nach denen sie ausnahmsweise auch unmittelbar, d.h. ohne weiteren 
Umsetzungsakt, Rechte und Pflichten für den Einzelnen begründen. 

Gemeinschaftsverträge

Die Rechtsakte der Gemeinschaftsorgane richten sich z.T. nur an die MS 
und die Organe der Gemeinschaften, sind z.T. aber auch unmittelbar auf 
die Bürger anwendbar. 

Rechtsakte der 
Gemeinschaftsorgane 

Adressaten des Gemeinschaftsrechts 
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= Verträge zur Gründung der EG (ehemals EWG), EA und EU

Da mit diesen Verträgen eine neue supranationale Rechtsordnung geschaffen wurde, bezeichnet 
der EuGH den EGV auch als die „grundlegende Verfassungsurkunde einer 
Rechtsgemeinschaft“. Die dem EGV beigefügten Protokolle sind gemäss Art. 311 EGV 
Bestandteile des EGV und haben damit den gleichen Rang wie die Gründungsverträge (vgl. auch 
Art. 207 EAV). 
- Die Gemeinschaftsverträge wurden seit ihrem Inkrafttreten mehrfach geändert, so etwa durch den 
Vertrag über die Europäische Union („Maastricht-Vertrag“) und zuletzt durch den „Vertrag von 
Nizza“. Sämtliche Änderungen und Ergänzungen der Verträge teilen den Rang des primären 
Gemeinschaftsrechts, soweit sie Änderungen und Ergänzungen der ursprünglichen 
Gemeinschaftsverträge enthalten. 
- Der EuGH nimmt auch innerhalb dieser Gründungsverträge eine Hierarchie der Normen an, die 
sich in der Möglichkeit der Vertragsänderungen manifestiert: 

Er attestiert vereinzelten Strukturprinzipien wegen ihrer grundlegenden Bedeutung für die 
Gemeinschaftsordnung besondere Resistenz gegen eine Aushöhlung. Die richterliche Unabhängigkeit 
(EGV 220) und die Kernkompetenzen des Parlamentes bilden als Grundlagen der Gemeinschaft selbst 
den unabänderlichen Kern derselben. 

In der Regel können die Gründungsverträge gemäss Art. 48 EUV verändert werden. 

Nur in eng begrenzten Ausnahmefällen kommt eine Änderung des Vertragsrechts durch 
Gewohnheitsrecht in Betracht. Dabei kann es nur um eine Praxis gehen, die sich noch in der Nähe 
vertretbarer Konkretisierungen einer Vertragsbestimmung bewegt und nur kleine 
Gewichtsverschiebungen unter den MS oder den Gemeinschaftsorganen bewirkt. 

Gründungsverträge 
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Die Bestimmungen des EGV regeln überwiegend Rechte und Pflichten der MS und der 
Gemeinschaftsorgane sowie die vom EGV erfassten Politikbereiche. 

Nur ausnahmsweise sind die Bestimmungen des EGV unmittelbar auf die Bürger anwendbar. 

- Unmittelbar anwendbar sind jene (wenigen) Artikel, die den Bürger direkt berechtigen oder 
verpflichten, so z.B.: Art. 18-21, Art. 81 f. EGV. 

- Nach der langjährigen Rechtsprechung des EuGH können unter bestimmten Voraussetzungen 
aber auch Bestimmungen des EGV, die ihrem Wortlaut nach nur an die MS gerichtet sind, 
unmittelbar anwendbar sein, wenn sie „inhaltlich unbedingt“ und „hinreichend genau“ sind und 
den MS „Handlungs- oder Unterlassungspflichten“ auferlegen. 

Eine Bestimmung ist inhaltlich unbedingt, wenn sie keinen Vorbehalt, zeitlichen Aufschub oder 
mitgliedstaatliches Ermessen vorsieht. Insbesondere darf ihre Anwendbarkeit nicht von 
weiteren Rechtsakten der Gemeinschaft oder MS abhängig sein. Sie ist hinreichend genau, 
wenn ohne jede weitere Konkretisierung bestimmbar ist, wer welche Leistung von wem 
verlangen kann. 
Entsprechend diesen Bestimmungen wurden die Artikel 12, 23, 25, 28, 31 I und II, 39, 43, 49 I 
50, 90 I und II, 141 EGV für unmittelbar anwendbar erklärt (oft im Bereich der Marktfreiheiten). 

Charakterisierung des EGV
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• Das Primärrecht richtet sich immer an die MS (Art. 10 I EGV). 

• Ausnahmsweise entfaltet es auch gegenüber Privaten eine „unmittelbare Wirkung“: 
– Teilweise geht dies ausdrücklich aus dem Wortlaut hervor, vgl. Art. 18-21, 81, 

82 EGV. Die letzten beiden Artikel sind gar ein Beispiel einer seltenen 
horizontalen Wirkung (=Drittwirkung). 

– Gemäss langjähriger Rechtsprechung des EuGH können auch Bestimmungen, 
die sich ihrem Wortlaut nach nur an die MS richten, unter folgenden 
Voraussetzungen unmittelbar anwendbar sein:

• rechtlich vollkommen: Die Bestimmung muss klar und hinreichend genau 
formuliert sein, so dass sie ohne jede weitere Konkretisierung anwendbar ist. 

• inhaltlich unbedingt: die Bestimmung darf mit keinem Vorbehalt oder 
zeitlichen Aufschub versehen sein (insbesondere darf die Anwendbarkeit 
nicht von weiteren Rechtsakten der EG oder der MS abhängig sein). 

• den MS Handlungs- oder Unterlassungspflichten auferlegend. 

Die typischen Beispiele für die unmittelbar geltenden Normen des Primärrechts sind die Grundfreiheiten, 
z.B. Art. 28 EGV: „Mengenmässige Einfuhrbeschränkungen sowie alle Massnahmen gleicher Wirkung 
sind zwischen den MS verboten.“ Die daraus resultierende inhaltlich unbedingte 
Unterlassungspflicht der MS, keine mengenmässigen Einfuhrbeschränkungen einzuführen, bedarf 
keiner Konkretisierungen und ist daher rechtlich vollkommen. (Beachte Unterschied zwischen 
Konkretisierung [Umsetzungsmassnahmen nötig] und Auslegung [mit Inhalt füllen]. 
Über den Wortlauf hinaus hat der EuGH eine horizontale Wirkung bei Art. 141 EGV (Lohngleichheit 
zwischen Mann und Frau) und bei Art. 39 (Arbeitnehmerfreizügigkeit) angenommen. 

Wirkungen des Primärrechts
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A’s Anwalt prüft Art. 43 und 44 EGV: 
• Art. 43 UA 1 EGV: „Die Beschränkungen der freien Niederlassung von 

Staatsangehörigen eines MS im Hoheitsgebiet eines anderen MS sind nach 
Massgabe der folgenden Bestimmungen verboten“. 

• Art. 44 EGV: „ Der Rat erlässt … Richtlinien zur Verwirklichung der 
Niederlassungsfreiheit für eine bestimmte Tätigkeit.“

Angesichts dieser Ausführungen liesse sich vermuten, dass die Niederlassungsfreiheit 
erst durch den Erlass dieser Richtlinien durch den Rat den Bürgern direkt garantiert 
wäre. Diese Vermutung trifft jedoch nicht zu. Der Grundsatz der 
Inländergleichbehandlung ist seinem Wesen nach geeignet, von den Angehörigen 
aller MS unmittelbar geltend gemacht zu werden: Er begründet unmittelbar für jeden 
einzelnen Unionsbürger ein Recht, sich ohne Diskriminierung aufgrund der 
Staatsangehörigkeit niederzulassen. Art. 43 EGV ist derart formuliert, dass die darin 
enthaltenen Rechte vollständig anwendbar sind, auch wenn die RL, auf die Art. 43 I 
S. 1 EGV verweist, in dieser Zeit noch gar nicht ergangen sind. Diese Massnahmen 
(wie z.B. Art. 44, 47 I) sollen nämlich die Verwirklichung des vorgesehenen Ziels 
„Niederlassungsfreiheit“ erleichtern, aber nicht bedingen (vgl. insbes. Art. 44 Abs. 
2 lit. h EGV). 

• Art. 43 EGV ist rechtlich vollkommen und kann insofern Rechte des Einzelnen 
begründen. Auch eine Norm, die den Erlass von Sekundärrecht vorsieht, kann 
selbst einen unmittelbar anwendbaren Inhalt haben, vgl. auch Art. 47 EGV. 

Awendungsbeispiel: Ein Französischer Staatsbürger A hat in D Medizin studiert und ersucht die 
deutschen Behörden im Anschluss an sein Studium um eine Approbation (Zulassung als Arzt in D). 
Das deutsche Recht sieht vor, dass sich ausländische Staatsagehörige nicht als praktizierende 
Ärzte in D niederlassen können. Worauf kann sich A berufen? 
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Ungeschriebenes Gemeinschaftsrecht

Ungeschriebenes Gemeinschaftsrecht besteht  aus 

- Gewohnheitsrecht (ohne Prüfungsrelevanz)

- ARG (Allgemeine Rechtsgrundsätze)
• Verdeckte Karteikarte !
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Prozess der Anerkennung von Grundrechten im europ. Gemeinschaftsrecht als ARG 
• „Stauder“, Slg 1969, 419: EuGH: Die fundamentalen Rechte des Einzelnen sind Bestandteil der Grundsätze des Gemeinschaftsrechts. 
• „Internationale Handelsgesellschaft“, Slg 1970, 1125: Der EuGH erweitert seine Herleitung: Grundrechte dienen dem Schutz des Einzelnen vor 

hoheitlicher Gewalt. Auch die Gemeinschaftsbürger werden in ihren Freiheitsrechten durch die EG eingeschränkt. Der Anwendungsvorrang des 
Gemeinschaftsrechts führt dazu, dass Gemeinschaftsakte nicht am Massstab mitgliedstaatlicher Grundrechte geprüft werden können. 
Gemeinschaftsgrundrechte gibt es aber im EGV nicht. Daher müssen sie erst vom EuGH entwickelt werden. Bei der Ermittlung der
Gemeinschaftsgrundrechte muss auf die gemeinsame Verfassungstradition der MS abgestellt werden. 

• Trotz dieser beiden Entscheidungen (sie wurden offenbar von der jur. Öffentlichkeit nicht richtig wahrgenommen) kam es 1974 zum Solange I-
Entscheid: Das BVerfGE rügt (BVerfGE 37, 271), es gäbe im Europarecht keinen gemeinsamen Grundrechtsschutz: Solange (I) auf europäischer 
Ebene kein vergleichbarer Grundrechtsschutz besteht, übe das BVerfGE seine Kontrolle aus. Demnach seien Verfassungsbeschwerden zulässig, auch 
wenn die Anwendung von Gemeinschaftsrecht betreffen würden. Genau das wollte der EuGH im Fall IHG verhindern: Nämlich dass die nationalen 
Verfassungsgerichte für sich beanspruchen, Grundrechtskontrolle auszuüben. Damit bestand die Gefahr einer Zerfaserung des Gemeinschaftsrechts. 

• Rasche Reaktion des EuGH: In der Entscheidung Nold (Slg 1974, 491) hat er den Begriff der „gemeinsamen Verfassungstradition“ präzisiert. Zwar hat 
er keinen umfassenden Rechtsvergleich in allen MS (zum in Frage stehenden Recht auf Eigentum und auf freie Berufsausübung) vorgenommen. Er 
führte – etwas pauschal – aus: Diese Rechte gibt es in den MS, und überall, wo sie gewährleistet sind, gelten sie auch nicht schrankenlos. Vielmehr 
begrenzt das öffentliche Interesse im Rahmen der Verhältnismässigkeit die Ausübung der Freiheiten.  

• Die Lehre kritisierte die kaum fassbare Umschreibung der Einschränkungsvoraussetzungen, denn öff. Interessen lassen sich mit den Zielen der 
Gemeinschaft leicht finden.Die Effektivität des Grundrechtsschutzes entscheide sich an der (in casu kaum besprochenen) Verhältnismässigkeitsprüfung. 

• 1997 haben der Rat, die Kommission und das EP eine gemeinsame Erklärung abgegeben, in der sie sich zur Achtung der Grundrechte bekennen. 
Dieser Erklärung kann keine konstitutive Wirkung zukommen, da die Organe keine Kompetenz hätten, Grundrechte neu zu schaffen. Aber dieser 
(deklaratorischen) Aussage kommt eine symbolische Wirkung zu, bekennen sich die Organe der EU und die MS (vertreten im Rat) doch zur Praxis 
des EuGH: Zur grundsätzlichen Grundrechtsgebundenheit der Herrschaftsgewalt. Insofern hat es den Grundrechtsschutz in der Gemeinschaft verstärkt.

• Im Fall Hauer (Slg 1979, s. 3727) hat der EuGH die Menschenrechtsverträge (namentlich die EMRK) als Erkenntnisquelle zur Identifikation von 
Grundrechten beigezogen. Auf den ersten Blick könnte man meinen, er würde damit eine neue, selbständige Herleitung der Grundrechte aufziehen. 
Tatsächlich stellen die internationalen Menschenrechtsverträge aber einen wichtigen Teil der gemeinsamen Verfassungstradition dar (alle MS haben die 
Menschenrechtsverträge abgeschlossen). Gleichzeitig handelt es sich aber um einen sehr konkret fassbaren Teil derselben: Der EuGH hat sich damit 
die Möglichkeit eröffnen, auf internationale Grundrechte, insbesondere die EMRK, also auf klare, geschriebene Massstäbe, zurückzugreifen. Zudem hilft 
namentlich die EMRK, den Rahmen der Verhältnismässigkeit zu konkretisieren, beinhaltet sie doch grundrechtsindividuelle Schrankenbestimmungen. 

• 1

• Damit ist ein potentieller Konflikt zwischen EGMR und EuGH entstanden: Ist der EuGH an die Rechtsprechung des EGMR gebunden? Was passiert, 
wenn der EuGH eine Frage entscheiden soll, zu der der EGMR noch keine Entscheidung getroffen hat? Dieses Problem stellte sich kurz später: 

• Im Fall Höchst (Slg 1989, s 2859) hat der EuGH entschieden, Geschäftsräume unterlägen nicht dem Wohnungsschutz. (Die europäische Kommission 
hat die Geschäftsräume der HöchstAG wegen Preisabsprachevermutungen durchsuchen lassen.) 

• Im Fall Niemitz (Anwalt berief sich auf das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung) hatte der EGMR wenig später Gelegenheit, zur selben Frage 
erstmalig Stellung zu nehmen. Er hielt fest, dass auch Geschäftsräume von diesem Grundrecht profitieren würden und widersprach damit dem EuGH. 

• Der offene Konflikt zwischen dem EuGH und EGMR wurde entschärft, als sich der EuGH in einer späteren Entscheidung (Roquète Frères, Slg 2002 s. I-
9011) dem EGMR angeschlossen hat (offenbar hat das GR einen anderen Schutzbereich). Damit hat sich der EuGH eine weitere Erkenntnisquelle 
erschlossen: Die Rechtsprechung des EGMR als Indiz für die gemeinsame Verfassungstradition der MS. Der EuGH hätte auch den Konflikt dadurch 
schlichten können, dass er in dieser spezifischen Frage einen Unterschied zwischen dem Schutzbereich der EMRK (auf die sich der EGMR abstützt) 
und der gemeinsamen Verfassungstradition (auf die sich der EuGH stützt) gemacht hätte. So hätte er sagen können, dass die EMRK in dieser Frage 
nicht die Verfassungstradition der MS repräsentiere. Damit hätte sich der EuGH aber möglicherweise einer zusätzlichen Erkenntnisquelle verschlossen, 
oder er hätte klare Kriterien aufstellen müssen, wann er die EMRK als Grundlage verwenden könne, und wann nicht. 

• Das theoretisch ausgiebig diskutierte Problem der Harmonisierung von gemeinschaftsrechtlichem Grundrechtsschutz und EMRK wird in der Praxis sehr 
pragmatisch gelöst, indem nämlich der EuGH auf die Rechtsprechung des EGMR Rücksicht nimmt. 

• Im Jahre 2000 wurde die „Charta der Grundrechte der Europäischen Union“ feierlich proklamiert. Der Konvent bestand aus Vertretern der MS 
(Parlament und Regierung) und Gemeinschaftsorganen. Die Charta ist vorerst bloss unverbindlich, stellt aber eine weitere Erschliessungsquelle dar. Der 
Reformvertrag von Lissabon enthält bloss, aber immerhin einen Verweis auf die Charta, die dann zu verbindlichem Primärrecht wird. 

• Verdeckte Karteikarte !
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Charakterisierung der Charta

• Begriff der Würde (Art. 1 Charta) kommt in der EMRK in dieser Form gar 
nicht vor (indirekt jedoch immerhin beim Folterverbot, Art. 3). 

• Im Bereich der Rechtsgleichheit geht die Charta über die EMRK hinaus.

• Die Charta enthält zahlreiche wirtschaftliche und soziale Rechte 

• Auch die Bürgerrechte gehen über den EMRK-Standard hinaus. 

• Bei den Verfahrenrechten umfasst die EMRK bloss zivilrechtliche
Streitigkeiten. Die Charta umfasst hingegen alle Falltypen. 
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Bürgerrechte

echtsgleichheit
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• Grossbritannien und ev. auch Polen wollen die GR-Charta vom Vertrag von 
Lissabon ausklammern. Offiziell befürchten sie, dass die EU auf diesem Weg weitere 
Kompetenzen erfahren könnte (z.B. regelt Art. 18 der Charta das Asylrecht. Die 
Staaten befürchten, die Gemeinschaft wolle nun auch eine umfassende 
Asylrechtskompetenz). Die Staaten lassen sich auch nicht von dem Hinweis 
beruhigen, wonach die Charta keine Kompetenzerweiterungen vornimmt. Dass die 
betreffenden Staaten ihre Befürchtung dennoch aufrechterhalten, hat wohl mehr mit 
innen- als aussenpolitischen Gründen zu tun. Auch das Argumente Polens, durch die 
Charta könnte ein Recht auf Abtreibung eingeführt werden, lässt sich nicht juristisch 
begründen. Vielmehr geht es Polen (innenpolitisch) darum, seinen Unmut über die 
EGMR-Rechtssprechung Ausdruck zu verleihen. Ein Austritt aus der EMRK kommt 
dennoch für kein demokratisches Land ernsthaft in Frage. Die materielle Bindung an 
bestimmte Grundrechte bleibt somit unabhängig von der Einführung der 
Grundrechtscharta bestehen. 

• Mit der EU-Grundrechte-Charta sind die Gemeinschaftsgrundrechte jetzt in einem 
Text enthalten. Doch die umfassende Auflistung der Grundrechte schafft faktisch 
keine zusätzliche Rechtssicherheit. Vielmehr versagt die Charta genau in dem 
Punkt, wo Nachholbedarf bestünde: Zu wissen, wie weit die (sowieso schon 
garantierte) Freiheit tatsächlich reicht. Im Gegensatz zur Charta enthält die EMRK 
immerhin grundrechtsindividuelle Schrankenbestimmungen. Die Charta hingegen 
regelt die Schrankentrias umfassend in Art. 52 I. Art. 52 II und III besprechen das 
Verhältnis von Unionsrecht und EMRK: Gemäss Abs. 2 sind die Einschränkungen 
des Unionsrechts zu berücksichtigen (auch wenn einschneidender für Individuum), 
gemäss Abs. 3 ist der Schutzbereich der Grundrechte mit demjenigen der 
entsprechenden EMRK-Grundrechte kongruent. Hinsichtlich der Einschränkungen 
gilt das mildere Recht. 

Kritik an der GR-Charta

• Verdeckte Karteikarte !
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• In seinem Gutachten 2/94 vom 28.3.1996 hat der EuGH festgestellt, dass die Gemeinschaft beim 
gegenwärtigen Stand des EG-Rechts nicht über die Zuständigkeit verfüge, der EMRK beizutreten. 

– Keine positive Rechtsgrundlage: Auch für den Beitritt zur EMRK bedürfe es nämlich einer 
Rechtsgrundlage, gelte doch der Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung sowohl für 
internes als auch für völkerrechtliches Gemeinschaftsrecht. 

– Keine ungeschriebene Rechtsgrundlage: Angesichts der tief greifenden Veränderungen im 
Gemeinschaftsrecht, die ein solcher Beitritt mit sich bringen würde, kann weder die implied-
powers-Theorie noch die Vertragsabrundungskompetenz gemäss 308 beigezogen werden.

• Zudem bedürfte es vor einem Beitritt der EG einer Änderung der Konvention, die – wenn sie 
überhaupt zustande käme – jedenfalls praktisch schwierig wäre. Gemäss Art. 66 EMRK, Art. 4 
Satzung des Europarats, können nur Staaten Mitglied der EMRK werden. 

• Argumente für einen Beitritt: Stärkung der Legitimation der Gemeinschaft durch eine von der 
Gemeinschaftsrechtsordnung unabhängige Grundrechtskontrolle, Behebung des Mankos eines 
eigenen Grundrechtskatalogs der EG. 

• Nach gegenwärtiger Rechtslage können Rechtsakte der EG nicht vor den Organen der EMRK 
angegriffen werden. Denkbar ist aber, dass ein nationaler Ausführungsakt, dessen Inhalt vom 
Gemeinschaftsrecht vorgegeben ist, wegen der Verletzung der EMRK von den Betroffenen vor die 
Strassburger Konventionsorgane gebracht wird. 

• Eigentlich kann sich die Gemeinschaft nicht vor der EMRK „retten“, sind doch alle MS der EMRK 
beigetreten. 

– Daher hat der EGMR ursprünglich die Handlungen der Gemeinschaft an der EMRK gemessen 
(Fall Mathiews). 

– Anschliessend hat er jedoch – ganz ähnlich wie Solange II – begründet, dass 
Individualbeschwerden auf Gemeinschaftsebene solange nicht zulässig sind, als auf 
Gemeinschaftsebene ein vergleichbarer Grundrechtsschutz existiert. 

Könnte die EG der EMRK beitreten?
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Elemente des Völkerrechts

Völkerrechtliche Verträge

Allgemeines Völkerrecht (insbesondere Gewohnheitsrecht) 

Allg. Rechtsgrundsätze des Völkerrechts (Art. 38 Abs. 1 Bst. b und c IGH-Statut) 
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Stellung völkerrechtlicher Verträge

Im Rahmen der völkerrechtlichen Verträge hat die Gemeinschaft explizit aufgelistete
und implizite Kompetenzen (implied power). 

Völkerrechtliche Verträge stehen hierarchisch zwischen Primär- und Sekundärrecht. 

- Der Vorrang des Primärrechts gegenüber den durch die EG abgeschlossenen 
völkerrechtlichen Verträge ergibt sich aus Art. 300 VI EGV.

- Der Vorrang der durch die EG abgeschlossenen völkerrechtlichen Verträge gegenüber 
dem Sekundärrecht ergibt sich aus Art. 300 VII EGV: Die von der Gemeinschaft 
abgeschlossenen völkerrechtlichen Verträge sind integrierender Bestandteil des 
Gemeinschaftsrechts und für die Gemeinschaftsorgane verbindlich. Daher hat der EuGH 
den Begriff geprägt, dass diese völkerrechtlichen Verträge „integrierende Bestandteile“
(besser wäre: „integrierte Bestandteile“) des Gemeinschaftsrechts sind. 

• Verdeckte Karteikarte !
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Stellung des übrigen Völkerrechts

Neben den völkerrechtlichen Verträgen bilden weitere Quellen des Völkerrechts: 
- das allgemeine Völkerrecht (insbesondere Gewohnheitsrecht)
- die allg. Rechtsgrundsätze des Völkerrechts (Art. 38 Abs. 1 lit. b und c IGH-Statut). 

Welche Stellung kommt ihnen im Gemeinschaftsrecht zu? Diesbezüglich gibt es keine 
ausdrückliche Regelung im Gemeinschaftsrecht. Der EuGH geht aber davon aus, dass 
der EGV ein monistisches System geschaffen hat: VR soll im Gemeinschaftsrecht 
unmittelbar gelten. Diese Regelung gilt aber nur soweit, als sie vom 
Gemeinschaftsrecht nicht verdrängt werden. 

Bsp. der europarechtlichen Spezialität
Recht der Staatenverantwortlichkeit: Die International Law Commission hat – ausgehend vom 
Gewohnheitsrecht – Sanktionsregeln für den Fall einer Völkerrechtsnormverletzung 
herausgebildet (breite Palette reicht von der finanziellen Wiedergutmachung bis hin zur 
Entschuldigung). Demgegenüber enthält der EGV Sonderregeln zur Staatenverantwortlichkeit, 
vgl. Art. 226 ff. EGV (z.B. Verhängung Zwangsgeld). Diese Sonderregeln haben spezielle 
Geltungskraft und verdrängen das Gewohnheitsrecht der Staatenverantwortlichkeit. 

Bsp. der Anwendbarkeit des VR im Gemeinschaftsrecht (da keine lex spec)
Gemäss Völkergewohnheitsrecht wird ein Staat (so auch ein Bundesstaat) als völkerrechtliche 
Einheit behandelt werden. So kann sich D nicht hinter einem völkerrechtswidrigen Gliedstaat 
verstecken. Wenn also Berlin die Immunität eines Diplomaten verletzt, so ist D als 
Gesamtstaat dafür verantwortlich und muss ggf. Schadenersatz zahlen. 
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Wirkung völkerrechtlicher Verträge 

Völkerrechtliche Verträge müssen wie Primärrecht ausgelegt werden. Auch sie 
können eine unmittelbare Wirkung auf Einzelpersonen entfalten (wenn sie etwa die 
Staaten klar und bedingungslos verpflichten). 

• Achtung bei Assoziierungsverträgen: Der Zweck solcher Verträge besteht darin, den 
Drittstaat schrittweise an die EG heranzuführen. Obwohl hier oftmals die Regelungen 
des EGV (z.B. Arbeitnehmerfreizügigkeit) wörtlich übernommen wurden, sind diese 
Verträge eben gerade nicht unmittelbar anwendbar. Dem Drittstaat wird ein grosses 
Ermessen bei der stufenweise Einführung derselben gewährt. 

• Achtung auch im Bereich des GATT (Teil des WTO-Rechts): Der Zweck der GATT-
Regelung besteht darin, anderen GATT-MS Sanktionsmöglichkeiten zu geben. Es geht 
hier um eine diplomatische (und keine individualrechtliche) Struktur. Daher hat es der 
EuGH unter Hinweis auf den anderen Sanktionsmechanismus abgelehnt, dem GATT-
Abkommen eine unmittelbare Wirkung zuzuschreiben, obwohl klar und unbedingt. Somit 
gilt: GATT-Recht ≠ Individualrecht. 
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1. Die Gemeinschaft besitzt partielle 
Völkerrechtsfähigkeit und kann daher im Rahmen 
ihrer Kompetenzen mit Drittstaaten oder 
internationalen Organisationen völkerrechtliche 
Verträge abschliessen, vgl. Art. 300 EGV. 

Die so abgeschlossenen Verträge sind für die 
Gemeinschaft und die MS verbindlich und 
integrierender Bestandteil des 
Gemeinschaftsrechts, Art. 300 VII. 

Auch die von der Gemeinschaft abgeschlossenen 
völkerrechtlichen Verträge können unmittelbar 
anwendbar sein. 

2. Schliesslich sind auch die Regeln des VGR Bestandteil 
der Gemeinschaftsrechtsordnung und daher von den 
Gemeinschaftsorganen beim Erlass von Massnahmen 
zu beachten. 

Völkerrechtliche Verträge, Völkergewohnheitsrecht 
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VO (II) generell-abstrakt Gesamtverbindlichkeit und allgemeine Wirkung

„allgemeine Geltung“, d.h. sie ist generell-abstrakt (Rechtssatzqualität); 
„gilt unmittelbar in jedem MS“, d.h. sie bedarf keiner Umsetzung ins innerstaatliche 
Recht, sie hat eine Durchgriffswirkung (daher auch „Gesetze der Gemeinschaft“)
„in allen ihren Teilen“, d.h. sie ist gesamtverbindlich
VO sind zu begründen (Art. 253 EGV) und zu veröffentlichen (Art. 254 EGV). Sie wird 
vom Rat – je nach Kompetenzgrundlage i.V.m. dem EP – erlassen. 
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RL richten sich an die (oder gewisse) MS und verpflichten diese, den Inhalt der RL in innerstaatliches Recht 
umzusetzen. Sie beinhalten also verbindliche Zielvorgaben (vgl. auch Erwägungsgründe) und entsprechen etwa 
einem Rahmengesetz, vgl. Art. 75 GG oder einem Grundsatzgesetz, vgl. Art. 75 I BV. Dieses klassische
Harmonisierungsinstrument sieht ein zweistufiges Rechsetzungsverfahren vor: 

- Die Gemeinschaft legt den rechtlichen Rahmen inhaltlich fest (erste Stufe). 
- Die MS können dann Form und Mittel im Rahmen einer effet-utile-Beurteilung (Art. 10 EGV) frei wählen 
(nationale Durchführungsbestimmungen). Umsetzungsfrist i.d.R. 2a. 

Dieses Verfahren stellt einen Kompromiss zwischen Rechtsvereinheitlichung und der Berücksichtigung der nationalen 
Besonderheiten bei der Rechtsetzung dar. Vorher gelten gewisse Vorwirkungen (Begleitschaftstreue: keine Vorschrift, 
die die fristgerechte RL-Erreichung ernstlich gefährdet), abgeleitet aus EGV 10 II und 249 III.

RL-konforme Auslegung: Weitere Wirkung der RL: Das nationale Recht muss insgesamt richtlinienkonform ausgelegt 
werden. Was richtlinienkonform ist, erschliesst sich über die Ziele (Erwägungsgründe) der RL. Angesichts der Vielzahl 
solcher Erwägungsgründe ist oftmals eine breite Richtlinienkonformität gegeben. Die Verpflichtung zur RL-konformen 
Auslegung gilt gemäss EuGH erst nach Ablauf der Umsetzungsfrist (BGH verlangt sie schon vorher). Bekanntmachung 
und In-Kraft-Treten gemäss EGV 254. 

Effektive Umsetzung: Die MS müssen die RL effektiv umsetzen: Eine Umsetzung durch Verwaltungsvorschriften reicht 
nicht aus (ihre Veröffentlichung ist nämlich nicht vorgeschrieben). Es braucht Aussenrechtsätze, die im Gegensatz zu 
Innenrechtsätzen publik werden. Es reicht auch nicht aus, dass ein MS auf seine bisherige Rechtsprechung verweist, 
die bereits mit der RL in Einklang steht, denn schliesslich können Gerichte von ihren Präzedenzfällen auch wieder 
abweichen. Es bedarf der Setzung von Aussenrechtsätzen durch den Staat. 

Spezialfall der detaillierten RL: In der Praxis der EU existieren auch RL, die bestimmte Sachverhalte konkret und 
abschliessend regeln, so dass dem MS kein eigener Gestaltungsspielraum mehr gewährt wird. Die Zulässigkeit solcher 
„detaillierten RL“ ist allgemein anerkannt. Von der VO unterscheiden sie sich nur noch dadurch, dass ihre Regelungen 
erst aufgrund einer innerstaatlichen Umsetzungsmassnahme anwendbar werden. In der Regel sind also Richtlinien 
nicht unmittelbar anwendbar. 

Sperrwirkung der RL: Hat der MS sein nationales Recht wegen der RL angepasst, so darf dieses nachher nicht mehr 
entgegen der RL verändert werden (Sperrwirkung der RL). 

RL (249 III EGV, 161 II EAV) generell-abstrakt verbindlich i.d.R. nur ggü MS, nur 
zielverbindlich
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Empf /St’n (V) individuell-konkret Auch für Adressaten unverbindlich

„Die Empfehlungen und Stellungnahmen sind nicht verbindlich.“ Die Gemeinschaft 
verwendet – dank der Anwendung des Subsidiaritätsprinzips – häufig Empfehlungen 
und Stellungnahmen. Es handelt sich dabei um unverbindliche Anleitungen, wie das 
Gemeinschaftsrecht zu verstehen sei. Infolge der Unverbindlichkeit sind weder die 
nationalen Gerichte noch der EuGH daran gebunden. Immerhin handelt es sich aber um 
eine Handlung eines Gemeinschaftsorgans, und so sind die nationalen Gerichte 
mindestens verpflichtet, sich mit Empfehlungen oder Stellungnahmen 
auseinanderzusetzen. 
• Verdeckte Karteikarte !
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Weitere Handlungsformen

In Art. 249 EGV sind wichtige Handlungsformen nicht genannt: 
• Protokollerklärungen (Erklärungen anlässlich eines Vertragsabschlusses /-änderung) 
enthalten wichtige (wenn auch nicht verbindliche) Auslegungshilfen.
• Durchführungsverordnungen der Kommission sind sog. Tertiärrecht. Gemäss Art. 
211 EGV soll die Kommission „das ordnungsgemäße Funktionieren und die Entwicklung 
des Gemeinsamen Marktes“ gewährleisten. Sie übt insbesondere (4. Spiegelstrich) die 
Befugnisse aus, die ihr der Rat zur Durchführung der von ihm erlassenen Vorschriften 
überträgt. Gemäss Art. 202, 3. Spiegelstrich, „überträgt der Rat der Kommission … die 
Befugnisse zur Durchführung der Vorschriften, die er erlässt“. Diese Durchführung des 
Sekundärrechts bedingt konkrete Regelungen auf einer (nochmals) untergeordneten 
Stufe (=DurchführungsVO, auch Tertiärrecht).
• Organisationsakte (Art. 213 Abs. 1 UA 3 EGV) stellen eine Handlungsform für eine 
vereinfachte Vertragsänderung dar: „Die Zahl der Mitglieder der Kommission kann vom 
Rat einstimmig geändert werden.“ Verändert der Rat die Zahl der Mitglieder der 
Kommission tatsächlich, so liegt ein dem Sekundärrecht zuzuordnender Rechtsakt vor 
(da abgeleitet aus 213 I UA 3). Gleichzeitig wird der Rechtsakt selbst aber zu 
Primärrecht (nämlich als Abänderung von 213 I UA 2 EGV). 
• Wahlakte, Ernennungsakte
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Auslegung des Gemeinschaftsrechts
Grundsätzlich gelten die gewohnten Auslegungskriterien: Grammatikalische, systematische, historische 
und teleologische Auslegung. Letzterer kommt im Gemeinschaftsrecht jedoch in verschiedener Hinsicht 
eine besondere Bedeutung zu: 
• Gleiche Authentizität aller Amtssprachen: Dadurch, dass im Gemeinschaftsrecht alle Amtssprachen 
gleichermassen authentisch sind (demgegenüber ist im VR immer die massgebliche Sprache angegeben) 
können bei der Auslegung die Texte andrer Sprachen herangezogen werden. Bei Mehrdeutigkeit 
verschiedener Sprachen nimmt der EuGH einen wertenden Rechtsvergleich vor (≠ numerischer 
Vergleich) und stellt auf jene Fassungen ab, die dem Sinn und Zweck am nächsten kommen 
(teleologische Auslegung). 
• Die teleologische Auslegung findet eine weitere Ausprägung im effet-utile-Grundatz. Es geht darum, 
durch die Auslegung dem Rechtsakt und dem Gemeinschaftsrecht möglichst grosse Wirksamkeit zu 
verschaffen. Der Gedanke der fortschreitenden Integration ist Kern, Ziel und Aufgabe sowohl der 
Gemeinschaft (Präambel EGV) als auch der Union (Art. 2 II EUV). 
• Eine fortschreitende Integration bedingt ihrerseits die  Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts gegen 
innerstaatliches Recht. Daher muss letzteres gemeinschaftsrechtskonform ausgelegt werden. Kann 
ein unbestimmter Rechtsbegriff aus dem nationalen Recht auf mehrere Arten ausgelegt werden, so muss 
die gemeinschaftsrechtskonformste Auslegung gewählt werden. Ein Verstoss des nationalen Rechts 
gegen Gemeinschaftsrecht kann also nur dort angenommen werden, wo keine 
gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung möglich ist.
• Umgekehrt darf das innerstaatliche Recht das Gemeinschaftsrecht nicht beeinflussen. Daher gilt der 
Grundsatz der autonomen Auslegung des Gemeinschaftsrechts. Auch wenn ein Begriff in den 
nationalen Rechtsordnungen vorkommt, so ist dadurch keine Bedeutung für das europäische 
Rechtssystem präjudiziert. Das Hauptziel des EuGH besteht denn auch darin, dass das Recht in den MS 
gleich angewendet werden soll. 
• Aus der Normenhierarchie ergibt sich die primärrechtskonforme Auslegung des Sekundär- und 
Tertiärrechts. Angesichts der Normhierarchie muss jede untergeordnete Norm im Lichte der 
übergeordneten Norm ausgelegt werden. 
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Beispiel zur autonomen Auslegung des Gemeinschaftsrechts

Bsp.: Art. 39 EGV (Regelung der Freizügigkeit der Arbeitsnehmer). Gemäss Abs. 1 ist 
„innerhalb der Gemeinschaft die Freizügigkeit der Arbeitnehmer gewährleistet“. 

Einschränkend Abs. 4: „Dieser Artikel findet keine Anwendung auf die Beschäftigung in 
der öffentlichen Verwaltung.“ Jeder MS hat seine eigene Verwaltung und kennt daher 
seine individuelle Umsetzung dieses Begriffs. 

Würde nun bei der Anwendung des EGV auf die jeweilige nationalstaatliche 
Bedeutung von „öffentliche Verwaltung“ zurückgegriffen, so bedeutete dies etwa, 
dass die Hochschullehrer nicht überall von der Freizügigkeit profitieren könnten (da 
sie in einigen MS als Beamte gelten, in anderen jedoch nicht).
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Rechtshierarchie im Unionsrecht

Der Vertrag von Maastricht (EUV in erster Fassung) hat das Sekundärrecht eingeführt. 
Damit gibt es auch im Unionsrecht die Unterscheidung in Primär- und Sekundärrecht:

- Zum Primärrecht gehören der EUV und die ARGs (insbesondere die Grundrechte, vgl. 
Art. 6 II EUV). 

- Sekundärrecht im Unionsrecht sind Rechtsätze, die im Rahmen der Unionsstruktur 
geschaffen werden (also in der 2. und 3. Säule). Bei beiden Säulen besteht die 
Möglichkeit, dass Beschlüsse durch den Rat gefasst werden. Diese Beschlüsse haben 
aber in den MS keine unmittelbare Wirkung (anders teilweise Art. 249 EGV). Vielmehr 
müssen die MS die Umsetzungsakte ergreifen. 
Der Vertrag von Amsterdam sieht eine neue Handlungsform für die polizeiliche und 
justizielle Zusammenarbeit vor: den Rahmenbeschluss zur Angleichung der Rechts-
und Verwaltungsvorschriften der MS. Gemäss Art. 34 Abs. 2 Satz 2 lit. b EUV sind 
Rahmenbeschlüsse nicht unmittelbar anwendbar. Vielmehr begründen sie für den MS 
eine Pflicht, den Inhalt in innerstaatliches Recht zu transformieren. Dennoch soll das 
nationale Recht rahmenbeschlusskonform ausgelegt werden (Pupino). Somit findet 
eine Annäherung des Unionsrechts an das Gemeinschaftsrecht statt. Die Grenze 
dieser Annäherung wird in Art. 34 II b letzter Satz EUV klar definiert: Eine unmittelbare 
Anwendung ist ausgeschlossen. Auch können nicht alle vom EuGH für das 
Gemeinschaftsrecht entwickelten Grundsätze auf das Unionsrecht übertragen werden. 
Es gibt kein Tertiärrecht, weil die 2. und 3. Säule nach dem Prinzip der 
intergouvernementalen Zusammenarbeit funktionieren, wo die MS die Beschlüsse des 
Rates umsetzen müssen. 

• Verdeckte Karteikarte !

161

Pupino-Urteil

Unstrittig sind Rahmenbeschlüsse nicht unmittelbar anwendbar. 

Im Pupino-Urteil (JZ 2005, p. 838; Rechtsache C-105/03) ging es um den Schutz von 
minderjährigen Zeugen im Strafverfahren. Das italienisches Gericht wollte vom EuGH 
wissen, ob das italienische Strafrecht so auszulegen sei, damit die im Rahmenbeschluss 
enthaltenen Vorgaben für den Schutz minderjähriger Zeugen umgesetzt würden. Die 
generelle Frage lautete: Sind bei der Auslegung nationaler Rechtsnormen 
Rahmenbeschlüsse heranzuziehen? 

Der EuGH bejahte diese Frage: Das nationale Recht ist rahmenbeschlusskonform 
auszulegen. Das mitgliedstaatliche Gericht hat diese Auslegung „unter voller 
Ausschöpfung des Beurteilungsspielraumes den ihm das nationale Recht einräumt“, 
vorzunehmen. Mit Hilfe dieses Ausgestaltungsspielraumes soll ein Fall von 
Grundrechtswidrigkeit verhindert werden. Grenzen des Auslegungsspielraums der 
nationalen Gerichte bilden die ARG des Gemeinschaftsrechts (namentlich 
Rechtssicherheit, Rückwirkungsverbot). 

Gründe für die rahmenbeschlusskonforme Auslegungspflicht von Gemeinschaftsrecht: 
- Strukturelle Gemeinsamkeit mit dem Rechtsinstrument der RL, etwa 

- Parallelität im Rechtsschutz zwischen RL und Rahmenbeschlüssen (beide Male 
besteht die Möglichkeit eines Vorlageverfahrens, vgl. Art. 35 EUV). 
- Gleicher Wortlaut wie bei RL (vgl. Art. 34 II b EUV und 249 III EGV). 

- Die Loyalitätspflicht der MS (Art. 10 EGV) gilt auch im Unionsrecht.

Damit trifft alle innerstaatlichen Stellen eine Pflicht zur unionsrechtskonformen Auslegung (= Annäherung der 
Wirkung von Rahmenbeschlüssen an RL). Dies wird von einem Teil der Lehre kritisiert.  
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Kritik der Lehre am Pupino-Urteil

„Vorlageverfahren“
Hier übergeht der EuGH den Unterschied zwischen einem Vorlageverfahren im Rahmen 
der 1. Säule, welches zwingend ist, und einem solchen der 3. Säule, welches fakultativ
ist. Tatsächlich ist die Entscheidungskompetenz des EuGH nach Art. 35 EUV keine 
automatische, sondern vielmehr eine fakultative: Die MS können dem EuGH die 
Befugnis übertragen, im Vorabentscheidungsverfahren solche Fragen der Auslegung zu 
prüfen. Im Rahmen der 3. Säule besteht also eine Kontrollbefugnis des EuGH nur 
insoweit, als die MS dies anerkennen. Bis heute haben noch nicht alle Staaten diese 
Befugnis dem EuGH übertragen. 
„Loyalitätspflicht“
Im Unionsrecht gibt’s eben gerade keine entsprechende normative Grundlage zu Art. 10
EGV. Der EuGH argumentiert mit Art. 1 II/III EUV, wonach der EUV eine neue Stufe bei 
der Verwirklichung einer immer engeren Union der Völker Europas darstellt. Die 
Aufgabe der Union könne kaum erfüllt werden, wenn der Grundsatz der loyalen 
Zusammenarbeit nicht auch in der 2. und 3. Säule gelten würde. 
„Gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung“
Der EuGH unterliegt einer Begriffsverwechslung: Es geht hier nicht um Gemeinschafts-, 
sondern Unionsrecht. Daher müsste er von einer analogen Anwendung des Systems 
der „gemeinschaftsrechtskonformen Auslegung“ sprechen, aber ebendiese Analogie 
wäre problematisch, denn: Die gemeinschaftsrechtskonformen Auslegung resultiert aus 
dem Vorrang des Gemeinschaftsrechts vor innerstaatlichem Recht (vgl. Costa vs ENEL, 
wo stets auf den supranationalen Charakter des Gemeinschaftsrechts verwiesen wird). 
Das Unionsrecht ist gerade nicht supranational, sondern – mind. ursprünglich – nur 
einfaches Völkerrecht. Wie bei einem Konflikt zwischen einfachem Völkerrecht und 
nationalem Recht zu verfahren ist, kann nur das nationale Rechtssystem bestimmen 
(Gegenargument wäre: sui generis, Vorlageverfahren mind. fakultativ auch auf 
Unionsrecht ausgedehnt: unionsrechtliche Überformung dieses ursprünglichen VR)
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Stellung des EuGH

Der EuGH stellt die höchste richterliche Instanz dar: Die Struktur des 
Gemeinschaftsrechts verbietet eine dem EuGH übergeordnete Instanz. Diese Regel 
stellt eine Vertragsänderungsgrenze dar, welche nur, aber immerhin durch eine 
Veränderung der Gesamtstruktur des Vertrages überschritten werden kann (etwa durch 
eine Rückführung der Integrationsgemeinschaft in eine reine Freihandelszone und 
Zollunion). 
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Hat die EU eine Verfassung? 

Das deutsche Ratifikationsgesetz hat den Begriff des Verfassungsrechts verwendet. 
Gemeint war damit das Primärrecht. Es ist auch bei internationalen Organisationen 
nichts aussergewöhnliches, die Grundordnung als „Verfassung“ zu bezeichnen: Es 
können also nicht nur Staaten eine Verfassung haben. Eine Verfassung erfüllt folgende 
Funktionen: 

• Konstituierung der Herrschaftsgewalt
• Organisation der Herrschaftsgewalt
• Legitimation der Herrschaftsgewalt
• Begrenzung der Herrschaftsgewalt

Ausgehend von einem solchen Verfassungsverständnis kann die EU durchaus eine 
Verfassung haben. Daher spricht der EuGH schon lang von einer europäischen 
Verfassungsgrundlage. Unabhängig von der Würdigung und vom Schicksal des 
Lissabonner Reformvertrages darf insofern auch weiterhin vom Verfassungsrecht der 
EU gesprochen werden. 
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Argument für die unmittelbare Anwendung einer RL

Faccini Dori, Slg 1994, I-3325

Wortlaut und System des Art. 249 III EGV stehen der unmittelbaren Wirkung einer RL 
nicht zwingend entgegen. Sinn und Zweck der Vorschrift fordern eine unmittelbare 
Wirkung. Die verbindliche Wirkung der RL und damit ihre praktische Wirksamkeit 
(„nützliche Wirkung“, „effet utile“) wäre in Frage gestellt, wenn sich die MS durch blosse 
Nichtumsetzung ihren Verpflichtungen entziehen könnten. Ein 
Vertragsverletzungsverfahren gemäss Art. 226 EGV ist insoweit unzureichend, da es die 
Verzögerung der Umsetzung nicht verhindert. Effektivität und Einheitlichkeit des 
Gemeinschaftsrechts sowie die Sicherung der Rechte der dadurch begünstigten Bürger, 
ferner der Sanktionsgedanke erfordern eine unmittelbare Wirkung von Richtlinien. 
• Einheitlichkeit der Rechtsordnung: Durch eine unmittelbare Anwendbarkeit der RL 
kann sichergestellt werden, dass in Europa überall dasselbe Recht gilt, unabhängig 
davon, ob der MS eine Umsetzung vorgenommen hat oder nicht. Die mangelnde 
Umsetzungsfreudigkeit der MS führt dann nicht zu einer Rechtszersplitterung. 
• Unzureichende Sanktionen: Eine unmittelbare Anwendbarkeit verschafft dem 
Europarecht volle Wirksamkeit. (gilt nur im vertikalen Verhältnis)  
• Der Staat soll sich nicht auf seinen eigenen Rechtsverstoss berufen können (gilt nur 
im vertikalen Verhältnis).
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Argument wider die unmittelbare Anwendung einer RL

• Wortlaut und Systematik von Art. 249 III EGV (!).
• Rechtssicherheit: Es besteht die Gefahr, dass eine nicht ins nationale Recht 
übernommene RL auch nicht gekannt wird. Dieses Argument kann nicht im Verhältnis 
Bürger – Staat gelten, soweit die RL dem Bürger ein Recht zugesteht. Der Staat als 
Adressat der RL kann jedenfalls den Rechtssicherheitsgedanken nicht geltend machen. 
Er muss das ihn verpflichtende Recht kennen. 
• Rückwirkungsverbot: Die nach Ablauf der Umsetzungsfrist festgestellte unmittelbare
Wirkung der RL könnte die Rechtsposition von Drittpersonen rückwirkend 
verschlechtern.• Verdeckte Karteikarte !
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Rechtfertigung des EuGH, sich über das Wortlaut- und Systematikargument 
hinwegzusetzen

Leading-Case: Faccini Dori, Slg 1994, I-3325. 

Zwar beauftragt die RL tatsächlich bloss den MS, einen bestimmten Zustand 
herbeizuführen (249 III). Wenn er aber dieser Verpflichtung nicht nachkommt, muss eine 
Möglichkeit bestehen, die RL unmittelbar gelten zu lassen. Dazu muss 249 III EGV 
ausgelegt werden. Eine Auslegung ist nur erlaubt, wenn der Wortlaut nicht schon 
absolut klar ist. 249 III hält nur fest, dass die RL für jeden MS, an den sie gerichtet ist, 
hinsichtlich des zu erreichenden Ziels verbindlich ist. Damit steht bloss fest: Die RL ist 
für den Staat, nicht aber für Privatpersonen verbindlich. Letztere können also niemals 
durch eine RL verpflichtet werden (weder horizontal noch vertikal). Über diese 
Wortlautgrenze hinaus besteht die Möglichkeit einer Auslegung. 

Nun könnte man anführen, dass angesichts der absolut klaren Vorgabe, die die 
systematische Auslegung macht, jede weitere Auslegung verfehlt sei, denn: Im 
Vergleich zu 249 II könne doch eine RL nicht unmittelbar gelten. Der EuGH stimmt 
teilweise zu: Auch im Falle der nicht fristgemässen Umsetzung ist die RL niemals 
„unmittelbar anwendbar“. Doch kann der MS, der gegen das gemeinschaftsrechtliche 
Gebot fristgerechter Durchführung der RL verstösst, sich in seinen eigenen 
Angelegenheiten gegenüber dem Einzelnen nicht auf sein der RL widersprechendes 
Recht berufen. 
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Anforderungen an die Umsetzung von RL

Nationale zwingende Norm mit Aussenwirkung und entsprechender Publizität.

• Verdeckte Karteikarte !
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Voraussetzungen für eine unmittelbare Wirkung von RL

Unmittelbar anwendbar können Bestimmungen des primären 
Gemeinschaftsrechts (inkl. Völkerrechts) und VO ein. Ausnahmsweise kann auch 
eine RL eine unmittelbare Wirkung entfalten: 

- Vertikales Verhältnis Staat-Bürger: Die unmittelbare Wirkung einer RL darf 
nicht zu einer Verpflichtung eines Bürgers gegenüber dem Staat oder einem 
anderen Einzelnen (horizontale Wirkung) führen. 

- Die RL muss einen „self-executing“-Charakter haben. Dazu muss sie 
hinreichend genau formuliert sein hinsichtlich Inhalt, Gläubiger und Schuldner des 
Anspruchs. 

- Die in der RL festgelegte Umsetzungsfrist muss abgelaufen sein, ohne dass 
die RL vollständig und richtig umgesetzt worden ist. 

• Verdeckte Karteikarte !
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Horizontale Wirkung von RL

Strittig ist die sog. „horizontale“ Wirkung von RL. Darunter versteht man ihre 
Heranziehung in der Beurteilung eines Rechtsverhältnisses zwischen Bürgern. 
Der EuGH hat die Ablehnung einer horizontalen unmittelbaren Wirkung von RL 
(auch gegen den Widerstand dreier Generalanwälte) ausdrücklich aufrecht 
erhalten und seine Rechtsprechung insbesondere in den Fällen Faccini Dori und 
Unilever Italia zu Recht bestätigt. 

Zu unterscheiden von einer horizontalen Wirkung ist die objektive Wirkung einer 
RL: Diese führt dazu, dass RL-widriges nationales Recht vom Richter nicht 
angewendet werden darf. 

Leading Cases zur objektiven Wirkung einer RL: 
- Grosskrotzenburg, Slg 1995, I-2189
- Unilever, Slg. 2000 I-7535
- Delena Wells, Slg. 2004, I-723

• Verdeckte Karteikarte !
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Grosskrotzenburg, Slg 1995, I-2189

In Grosskrotzenburg hat eine Betreibergesellschaft ein Gesuch zum Bau eines 
Wärmekraftwerks eingereicht. Im Verlauf des Genehmigungsverfahrens lief die 
Umsetzungsfrist der RL aus, die für derartige Projekte eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung vorschrieb. D hatte – regelwidrig – die betreffende 
RL nicht ins innerstaatliche Recht übernommen. Die dt. Behörden wollen nicht eines 
Europarechtsverstosses gerügt werden und fragen sich, ob sie verpflichtet sind, eine 
solche Umweltverträglichkeitsprüfung vorzunehmen. 

Es geht also nicht um die Frage, ob ein Privater direkt aus einer RL verpflichtet werden 
kann (dies wäre auch nach EuGH unzulässig). In casu erhält der 
Wärmekraftwerkbetreiber formell keine neuen Rechtspflichten, denn erstens sind es 
die Behörden, die die Umweltverträglichkeitsprüfung ggf. durchführen müssten, und 
zweitens stellt bereits die Möglichkeit, ein Gesuch einzureichen, an sich ein Recht 
dar. 

So geht es in casu um eine Verfahrensvorschrift, die sich an die Verwaltung richtet. 
Indirekt kommen auf den Privaten aber durchaus auch Pflichten zu, nämlich insofern, als 

er diese (vom Staat durchzuführende) Umweltverträglichkeitsprüfung in seinen 
Bauplan einbeziehen muss, und – um weitere Verzögerungen zu verhindern – er 
faktisch gezwungen ist, sich selbst – bei Gutachtern, möglicherweise auch Anwälten 
– beraten zu lassen. 
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Unilever, Slg. 2000 I-7535

Bei Unilever ging es um einen Rechtsstreit zwischen zwei privaten Unternehmen. Die eine 
Unternehmung sollte Olivenöl an die andere liefern. Letztere wollte jedoch das gelieferte 
Olivenöl nicht annehmen, weil nach italienischem Recht nicht richtig etikettiert. Das 
italienische Recht stand jedoch im Widerspruch zu einer europäischen RL: Es wurde 
erlassen, ohne dass eine Anhörung der Betroffenen durchgeführt wurde. Insofern hat das 
italienische Gesetz eine Verfahrensvorschrift des Europarechts (Anhörungsverfahren) 
missachtet. Ein inhaltlicher Widerspruch bestand nicht. 

Der Lieferant hätte also ein Interesse zu sagen: Mein Olivenöl muss gar nicht dem 
italienischen Gesetz entsprechen, weil dieses Gesetz seinerseits gegen eine RL 
verstösst. Entsprechend dem Grundsatz des Vorrangs des Gemeinschaftsrechts wäre 
das italienische Gesetz eigentlich nicht anwendbar. Ist nun dieser Grundsatz auch auf RL 
anzuwenden? Wenn ja, dann könnte eine RL – wie casus zeigt – eben doch eine direkte 
Wirkung in einem Rechtsstreit zwischen Privatpersonen haben. 

Gemäss dem EuGH kann sich der Lieferant auf die Nichtigkeit des italienischen Rechts 
berufen. Denn: Die RL legt nicht den materiellen Inhalt fest, sondern betrifft nur eine 
Verfahrensvorschrift. Die RL regelt also nicht den Inhalt der Pflichten zwischen zwei 
Privaten. Insofern liegt keine Horizontalwirkung vor, wie dies etwa der Fall wäre, wenn die 
RL eine Pflicht zu einer bestimmten Etikettierung schaffen würde. Sie betrifft nur eine 
Verfahrensvorschrift. Deren Verletzungen können auch in einem Zivilrechtsstreit geltend 
gemacht werden. So muss der Abnehmer aufgrund der Lieferverpflichtungen das Olivenöl 
annehmen.
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Delena Wells, Slg. 2004, I-723
Delena Wells war Nachbarin eines Steinbruchs. Sie verlangte eine Umweltverträglichkeitsprüfung und stützte sich dabei auf eine RL. 

Diese RL schrieb vor, dass der Staat beim benachbarten Steinbruch eine solche Prüfung vornehmen und den 
Steinbruchbetreiber ggf. verpflichten müsste, Massnahmen zu ergreifen, um Vorschriftenkonformität zu erreichen. 

Ein Privater hat einen Anspruch gegen den Staat. Die Umsetzung dieses Anspruchs hat Auswirkungen auf die Rechtsstellung eines 
anderen Privaten, auf den der Staat nämlich einwirken müsste, indem er die Genehmigung in bestimmter Weise ausgestaltet.

Selbst diese Konstellation bewertet der EuGH als ein vertikales Verhältnis (Privat Staat). Er erachtet die Auswirkung auf den 
Dritten nur als negative Auswirkung, die sich aus der objektiven Wirkung des Rechts ergebe. Dem Dritten würde keine Pflicht 
auferlegt. Auch hier stelle sich die bloss verfahrenstechnische Frage, welche Umstände denn noch so bei der Genehmigung zu 
berücksichtigen seien. 

Juristische Würdigung strittig: Ob sich der Fall Denela Wells tatsächlich noch unter dem Stichwort der objektive Wirkung der RL 
subsumieren lasse, ist strittig. Tatsächlich ist es fragwürdig, ob der Einbezug des Dritten als blosse verfahrenstechnische 
Nebenfolge des vertikalen Anspruchsverhältnisses von Frau Wels an den Staat betrachtet werden kann. Denn: Die 
Anspruchserfüllung führt automatisch dazu, dass dem Dritten nun eine Pflicht auferlegt wird. Auch der EuGH bestreitet nicht, 
dass RL keine horizontale Direktwirkung entfalten können. Insofern wäre es wohl befriedigender, das vorliegende 
Dreiecksverhältnis nicht mehr als vertikales Verhältnis mit Nebenfolge zu qualifizieren. 

Der Standpunkt des EuGH lässt sich folgendermassen beschreiben. 
Eine RL entfaltet eine objektive Wirkung, solange sich auf die Rechtsstellung des Dritten nur negative Auswirkungen ergeben. 
Sobald aber die Erfüllung des Anspruchs, der einem Privaten gegen den Staat aus der RL zukommt, zur Folge hätte, dass der Staat 

dem Dritten Pflichten auferlegen müsste, kann die RL keine objektive Wirkung mehr entfalten. Die Grenze ist also überschritten, 
wenn die RL eine direkte Pflicht eines Dritten begründen würde. 

Formell betrachtet stellt eine Genehmigung an sich immer bloss ein Recht (und nie eine Pflicht) dar. Dem Dritten wird also eigentlich 
nie eine Pflicht auferlegt. Materiell betrachtet erfährt der Dritte aber durchaus eine Verschlechterung seiner Position: Er muss 
etwas tun, was er sonst (ohne objektive Wirkung der RL) nicht tun müsste. Der EuGH vertritt eine formelle Betrachtung. Der Fall 
Delena Wells wird von der (teilweise auf eine materielle Betrachtung abstellenden) Lehre kritisiert: Schliesslich käme die 
indirekte Wirkung, die die RL entfalte, der Auferlegung von Pflichten gleich: 

Eine Genehmigung darf jeder stellen. Bewilligt wird die Genehmigung aber nur, wenn man alle 
Bedingungen erfüllt. Eine der Bedingung besteht in der Umweltverträglichkeitsprüfungskonformität. 

Prüfungsvorgehen: Argumente dafür und dagegen auflisten und stets klar darlegen, warum es Sinn macht, vom klaren Wortlaut 
abzuweichen. Auch die Problematik besprechen, warum RL nur im vertikalen (nicht aber im horizontalen) Verhältnis unmittelbar 
anwendbar sein sollen. Passt der Fall Delena Wells noch in diese Logik? 
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Vollzug des Gemeinschaftsrechts 

Gemeinschaftsunmittelbarer Vollzug 
(Ausnahme, kommt nur zur Anwendung, wenn im primären Gemeinschaftsrecht 

ausdrücklich vorgesehen)

Mitgliedstaatlicher Vollzug 
(Regel: Eine ausdrückliche Verpflichtung zum Vollzug des 

Gemein-schaftsrechts enthält der EGV nicht, sie ergibt 
sich aus Art. 10 EGV). 

= Vollzug durch die Organe der Gemeinschaft 

Mittelbarer MS‘staatl. 
Vollzug

Vollzug von dt. 
Ausführungsrecht

Typ. Fall: Anwendung 
eines dt. Gesetzes, 
das zwecks Um-
setzung einer RL 
erlassen wurde.

= Vollzug durch Organe der MS 

Selten regelt die VO auch das Verfahren. In der 
Regel läuft der Vollzug gemäss den Normen 
des innerstaatlichen Rechts ab. Die nationalen 
Verwaltungsverfahrensrechte regeln etwa 
Fristen, Anfechtungsmöglichkeiten, Anträge, 
Anhörungen…. Es ist also das nationale Recht 
massgebend, welches beschränkt ist durch 
Diskriminierungsverbot und Effizienzgebot 
(Ausfluss aus effet utile bzw. Loyalitätspflicht). 
Zudem ist das Verwaltungsrecht 
gemeinschaftsrechtlich auszulegen 
(europarechtliche Überformung des 
Verwaltungsrechts). 

Hier vollzieht die Gemeinschaft das Gemeinschaftsrecht gegenüber den 
MS (ggf. auch gegenüber Einzelpersonen). Der gem.-unmittelbare Vollzug 
im externen Bereich wird durch das Primärrecht angeordnet. Bsp.: 
• Wettbewerbsrecht (materiell gemäss Art. 81, Befugnisse Kommission 
gemäss Art. 85, 86 III), 
• Beihilfenrecht (Zuständigkeit Kommission gem. Art. 88 II), 
• Sozialpolitik (147), 
• Agrarrecht (Art. 32 ff.)
• Handelspolitik 
• …
Die Kommission, die fast ausschliesslich im gemeinschaftsexternen 
Bereich für den Vollzug zuständig ist, kann gemäss Art. 249 IV handeln. 

Gemeinschaftsinterner Bereich:

Der gem.-unmittelbare Vollzug findet in 2 Bereichen statt: 

Hier vollzieht sich die Gemeinschaft eigentlich selbst: Sie regelt Personal-
angelegenheiten und besitzt ein eigenes Haushaltsvollzugsrecht (Art. 274 
I). Ganz allgemein kommt ihr ein internes Selbstorganisationsrecht als 
Ausfluss der implied powers zu. So verfügt der EuGH beispielsweise über 
ein eigenes Dienstgericht für Streitigkeiten zwischen europäischen 
Beamten und den EGs. 

Gemeinschaftsexterner Bereich:

Das Verwaltungsverfahren enthält nur wenige Regelungen (vgl. Art. 253 
ff. EGV, Begründugspflicht) und auch das sekundäre Gemeinschaftsrecht 
(i.d.R. in VO) ist sehr unvollständig. Wenn keine gemeinschaftsrechtliche 
Regelung vorliegt, ist die Lücke durch ARG zu schliessen. 

Unmittelbarer MS‘-
staatl. Vollzug 

Vollzug von unmittel-
bar anwendb. Gem.R
durch nat. Behörden. 
Typ Fall: Erlass eines 
Verw.-aktes aufgrund 
einer VO (249 II). 
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ARG i.B.a. Vollzug

• Grundsatz des rechtlichen Gehörs (Anhörungspflicht beim Erlass belastender 
Massnahmen)
• Grundsatz der Gesetzmässigkeit der Verwaltung
• Grundsatz der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes
• Rückwirkungsverbot
• Verhältnismässigkeitsgrundsatz

• Begründungspflicht (Ausfluss aus Art. 253 EGV)

Im Strafrecht gilt zudem der Grundsatz „Ne bis in idem“ (Verbot der Doppelbestrafung).
• Verdeckte Karteikarte !
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Anwendungsbsp. Effizienzgebot – Tafelwein, Leading-Case, EuGH, Slg 1990, I-2879

Die EG wollte den Preis von Wein in Europa stabilisieren. Um das zu erreichen, wurden in 
einer VO Quoten festgelegt für Wein, der destilliert werden durfte. Durch diese künstliche 
Verknappung des Angebots sollte ein höherer Preis erzielt werden. Eine innerstaatliche 
Behörde erlässt einen Verwaltungsakt, der dem Vollzug dieser VO dient. Winzer W, der nun 
in seiner Produktion eingeschränkt ist, legt gegen den Verwaltungsakt Widerspruch ein. 
Gemäss § 80 I Verwaltungsgerichtsordnung hat der Widerspruch aufschiebende 
Wirkung, d.h.: Der Verwaltungsakt kann (vorerst) nicht vollstreckt werden. Während dieser 
Zeit der aufschiebenden Wirkung verkauft der Winzer seinen gesamten Wein, also auch den 
Anteil, der gemäss Verwaltungsakt zu destillieren wäre. Gemäss Urteil wird dann aber die 
Rechtmässigkeit des Verwaltungsaktes festgestellt: W hätte sich also daran halten müssen. 
Der Zweck der gemeinschaftsrechtlichen Norm (Quotenregelung) ist durch die aufschieben 
Wirkung vereitelt worden, da der schädliche Markteingriff bereits unwiderruflich stattfand. 
Damit hat die innerstaatliche Norm (§ 80 I Verwaltungsgerichtsordnung) in diesem Fall dazu 
geführt, dass das Gemeinschaftsrecht nicht wirksam werden konnte. Daher gebietet die 
Pflicht der MS zur loyalen Umsetzung des Gemeinschaftsrechts, dass ein Widerspruch 
im Europarecht keine aufschiebende Wirkung haben darf, wenn dies zur Folge hätte, dass 
das Ziel der gemeinschaftsrechtlichen Norm nicht mehr erreicht werden könnte. 

Die Abwägung zwischen dem Interessen der Einzelperson (Aufschiebung) und demjenigen 
der Gemeinschaft (keine Aufschiebung, damit kein schädlicher Markteingriff möglich) ist 
zugunsten der Gemeinschaft zu entscheiden (Gedanken der Pflicht zur loyalen Umsetzung 
des Gemeinschaftsrechts führt zur gemeinschaftsrechtlichen Überformung des 
Verwaltungsrechts). 
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Charakter des Vertragverletzungsverfahrens

= Verfahren zur Ahndung von Vertragsverletzungen der MS 
Geregelt in Art. 226 f. EGV. 

• Verdeckte Karteikarte !
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Vertragsverletzungsverfahren (Syn. Aufsichtsklage) 

1. Zuständiges Gericht

2. Parteifähigkeit 

3. Klagegegenstand 

4. Klagebefugnis

5. Klagegründe (glaubhafte Geltendmachung einer Vertragsverletzung, vgl. „Auffassung“ Überzeugung

Mangels einer Zuweisung an das EuG 1. Instanz, vgl. 225 I EGV: EuGH

Klagegegenstand sind mögliche Vertragsverletzungen der MS. In Betracht kommen mögliche Verstösse gegen 
primäres wie sekundäres Gemeinschaftsrecht, die auf ein Verhalten eines Organs des MS oder seiner 
Untergliederungen zurückzuführen sind. 

Kommission und MS sind per se klagebefugt und brauchen kein konkretes Rechtsschutzbedürfnis nachzuweisen 
(objektives Verfahren). 

Keine Vorgaben, aber immerhin 226 II EGV. 

a) Aktive Parteifähigkeit
• 226: Kommission 
• 227: MS

b) Passive Parteifähigkeit
• Allein die MS als Ganzes. Sie sind für alle Stellen, die Staatsgewalt 

ausüben, verantwortlich (Grundsatz der Allverantwortlichkeit der MS). 

6. Klagefrist 

7. Vorverfahren ( fällt ausnahmsweise weg, vgl. Art. 88 und insbesondere Art. 95 IX EGV). 
Unterscheide, ob Kommission oder MS Kläger ist: 
- 226: Erstes Mahnschreiben – Reaktion / keine Reaktion MS – begründete Stellungnahme mit zweiter Frist, 226 II – K
- 227 II-IV: MS informiert KOM – KOM führt kontradiktorisches Verfahren mit beiden MS – KOM gibt Stn ab – K
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Die Feststellungsklage wegen Vertragsverletzung durch einen MS nach 226 f. ist 
begründet, wenn der geltend gemachte Vertragsverstoss tatsächlich besteht. Auf ein 
Verschulden des MS kommt es nicht an. Entscheidend ist allein die objektive 
Verletzung einer Verpflichtung aus dem EGV. 

II. Begründetheit der Aufsichtsklage (Art. 226 f. EGV)

• Verdeckte Karteikarte !
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• Ist die klage begründet, so stellt der EuGH lediglich fest, dass der MS gegen seine
vertraglichen Pflichten verstossen hat. Der MS ist dann aus dem Gemeinschaftsrecht 
selbst verpflichtet, die Massnahmen zu ergreifen, die sich aus dem Urteil ergeben. 

• Kommt der MS seiner Verpflichtung gemäss 228 I nicht nach, so kann die 
Kommission eine mit Gründen versehene Stellungnahme abgeben und dem MS eine 
Frist zum Ergreifen der sich aus dem Urteil des EuGH ergebenden Massnahmen 
setzen. 

• Nach Ablauf dieser Frist kann die Kommission den EuGH anrufen, der den 
betreffenden MS zur Zahlung eines Pauschalbetrages oder Zwangsgeldes 
verurteilen kann, 228 II UA 2-4 EGV. 
– Daneben kann es auf Betreiben eines anderen MS zu einem erneuten

Vertragsverletzungsverfahren – dann wegen Verstosses gegen Art. 228 EGV –
und damit zu einer erneuten Verurteilung des MS kommen, Art. 228 II UA 4 
i.V.m. 227 EGV. 

III. Urteilsausspruch (Aufsichtsklage) 
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Charakter der Nichtigkeitsklage 

Art. 230 EGV dient der Rechtmässigkeitsüberprüfung von Rechtsakten der 
Gemeinschaftsorgane (Sekundärrecht) durch den EuGH oder das EuG. Diese 
Rechtmässigkeitskontrolle kann verschiedene Zielrichtungen haben: 

• Klage zum objektiven Schutz des Rechtsordnung (deutlich bei privilegierten 
Klägern) 

• Organstreitklage mit dem Ziel der Wahrung eigener Organkompetenzen bzw. des 
institutionellen Gleichgewichts (deutlich bei der EZB)

• Nichtigkeitsklage Einzelner: Die Nichtigkeitsklage kann auch dem 
Individualschutz dienen, wenn sich ein Einzelner gegen einen ihn unmittelbar und
individuell betreffenden Gemeinschaftsakt wehren möchte. 
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I. Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage (Art. 230 EGV)

1. Zuständiges Gericht

2. Parteifähigkeit 

3. Klagegegenstand 

4. Klagebefugnis

5. Klagegründe (glaubhafte Geltendmachung durch Kläger reicht aus, inhaltlich vgl. Begründetheit) 

Grundsätzlich ist das Gericht 1. Inst. zuständig (Art. 225 I UA 1), wobei Art. 51 GHS (Gerichtshof-Satzung) die 
Zuständigkeit des EuGH bei bestimmten privilegierten Klägern (Gemeinschaftsorgane) begründet. 

Nur, aber auch alle Massnahmen, die dazu bestimmt sind, Rechtswirkungen zu erzeugen. Erfasst sind damit nicht 
nur Rechtsakte i.S.v. 249 II-IV, sondern auch andere Handlungen, die Rechtswirkungen entfalten (z.B. Beschlüsse des 
EP über Haushaltsplan). Gemeinsame Handlungen von EP und Rat ergehen nur nach Art. 251 EGV. Selbständige 
Handlungen des EP sind nur dann mit der Nichtigkeitsklage angreifbar, wenn sie Rechtswirkungen gegenüber Dritten 
(auch Gemeinschaftsorganen oder organschaftliche Mitwirkungsrechte bei Abgeordneten oder Fraktionen) erzeugen. 

Bei Individualklagen nat. oder jur. Personen sind allein Entscheidungen zulässige Klagegegenstände. Entscheidend 
ist nicht die Bezeichnung, sondern der materielle Gehalt als Einzelfallregelung („materielle Betrachtungsweise“). 

• Privilegierte Klagebefugte nach 230 II EGV sind per se klagebefugt und brauchen kein konkretes 
Rechtsschutzbedürfnis nachzuweisen (objektives Verfahren). 
• Der Rechnungshof oder die EZB müssen nach 230 III die Beeinträchtigung eigener Rechte und Befugnisse 
geltend machen. 
• Gemäss 230 IV sind natürliche oder juristische Personen als Adressaten der strittigen Entscheidung immer 
klagebefugt (Altnernative 1). Sind sie nicht Adressat der Entscheidung, so muss die unmittelbare und individuelle 
Betroffenheit besonders geprüft werden (230 IV Alternative 2). 

Abs. 5: 2 Monate ab Bekanntgabe, Fristbeginn in Art. 254 geregelt. 

a) Aktive Parteifähigkeit
• Abs. 2: MS (nur Bund), EP, Rat Kommission
• Abs. 3: Rechnungshof und EZB
• Abs. 4: Natürliche und juristische Personen (auch des öR, z.B. Länder)

b) Passive Parteifähigkeit
• Organ(e) gem. Abs. 1, 

dessen Handlung streitig 

6. Klagefrist 
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Klagebefugnis natürlicher und juristischer Personen, die nicht Adressat der Entscheidung sind

Sind die nat. oder jur. Personen nicht Adressaten der Entscheidung, so muss ihre 
unmittelbare und individuelle Betroffenheit besonders geprüft werden (230 IV Alt. 2). 

• Das Merkmal der Unmittelbarkeit lässt sich auf zwei Arten erschliessen: 
• entweder sind keine weitere Vollzugsakte erforderlich 
• oder aber es sind zwar noch weitere Vollzugsakte erforderlich, aber bei dieser 

Umsetzung verbleibt  kein erheblicher (rechtl.) Spielraum mehr. Bsp.: Die 
Kommission erlässt auf Grundlage des Art. 88 II EGV eine Entscheidung, nach der D 
zur Rückforderung einer der Ug X gewährten Beihilfe verpflichtet ist. Zwar bedarf es 
noch eines dt. Verwaltungsaktes zur Rückforderung der Beihilfe. Da D aber zur 
Rückforderung verpflichtet ist, ist die Ug X bereits durch die 
Kommissionsentscheidung unmittelbar betroffen. (Eine blosse Berechtigung des MS 
würde nicht ausreichen.)

• Individuelle Betroffenheit ist nach der Plaumann-Formel dann gegeben, wenn die 
Entscheidung den Kläger wegen bestimmter persönlicher Eigenschaften oder besonderer
ihn aus dem Kreis aller übrigen Personen heraushebender Umstände berührt und ihn 
daher in ähnlicher Weise individualisiert wie den Adressaten. Der EuGH bejaht ein 
individuelles Betroffensein v.a. dann, wenn die Zahl und die Identität der betroffenen 
Personen bereits im Zeitpunkt der Entscheidung feststeht und wegen bestimmter 
persönlicher – nicht gattungsmässiger – Eigenschaften danach nicht mehr erweitert 
werden kann. Bsp.: die Ug X ist auch individuell – da ähnlich wie Adressaten – betroffen. 
EuGH: „Eine Massnahme betrifft nur Personen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt einen 
Antrag gestellt hatten oder im Besitz einer bestimmten Lizenz waren.“
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Spezialfall der Schein-VO oder der VO mit Hybrid-Charakter

- Schein-VO: Eine Schein-VO ist eine Entscheidung im „Gewande einer VO“. Formell liegt eine VO vor, 
materiell handelt es sich aber um eine Entscheidung, da keine „allgemeine Geltung“, sondern sich an einen 
abgeschlossenen, bestimmbaren Personenkreis richtend, der nicht gattungsmässig, sondern durch 
persönliche Eigenschaften gekennzeichnet ist. 

- VO mit hybrid-Charakter: Gemisch zwischen Verordnung (sie ist nämlich abstrakt-generell) und 
Entscheidung (sie wirkt für einzelne Personen wie eine Entscheidung). Bsp.: Eine VO gestattet nur 
Schaumweinen aus bestimmten Herkunftsländern die Bezeichnung „Crémant“. Ein spanisches Unternehmen 
stellte seit 1924 „Cremant“ her und hat sich diese Bezeichnung auch als Warenzeichen eintragen lassen. 
Demgegenüber fehlt es an der individuellen Betroffenheit, wenn der Kläger nur in einer Eigenschaft betroffen 
ist, die jederzeit auf jeden zutreffen kann (Betroffenheit in der allg. Eigenschaft als Importeur).

Frage: Hemmer, N 617: Eine VO des Rates bestimmt, dass Sekthersteller, die nicht in der Champagne ansässig sind, auf den 
Flaschenetiketten nicht darauf hinweisen dürfen, dass der Sekt nach der „méthode champagnoise“ hergestellt sei. Eine Ausnahme 
besteht dfür die Dauer von acht Jahren für solche Sekthersteller, die traditionell berechtigt waren, eine entsprechende Etikettierung 
zu verwenden. 

Die dt. Sektfirma S, die ihren Sekt nach der Champagnermethode herstellt und ihre Sektflaschen seit jeher mit einer entsprechenden 
Etikettierung versieht, möchte gegen die zeitliche Beschränkung in der VO nach Art. 230 EGV klagen. 

Eine Individualklage nach 230 IV wäre nur dann zulässig, wenn es sich bei der zeitlichen Beschränkung der Ausnahmeregelung in 
der VO tatsächlich um eine Einzelfallregelung handeln würde, die den Sekthersteller unmittelbar und individuell betrifft. Die 
Zulässigkeit der Klage scheitert nach am unmittelbaren Betroffensein, da die zeitliche Beschränkung unmittelbar gilt und es 
hinsichtlich des Verbots keines staatlichen Durchführungsakts mehr bedarf. 

Problematisch ist indes das individuelle Betroffensein der S. Zwar können die von der zeitlichen Beschränkung betroffenen 
Sekthersteller möglicherweise der Zahl nach bestimmt und sogar namentlich benannt werden. Auch kann sich die Zahl der 
Betroffenen nach Erlass der VO nicht mehr erhöhen, da nur solche Sekthersteller von der zeitlichen Beschränkung betroffen sind, die 
traditionell entsprechende Etikettierungen verwenden. Dennoch hat die Bestimmung der VO allgemeine Geltung und stellt „kein 
Bündel von Einzelfallregelungen“ dar, da die Betroffenen in ihrer Eigenschaft als Sekthersteller nach allgemeinen Merkmalen und 
daher gattungsmässig erfasst werden. Daran würde sich auch dann nichts ändern, wenn die Firma S das einzige Unternehmen wäre, 
das traditionell zur Verwendung der Etikettierung berechtigt war. Eine Klage der S nach 230 IV wäre mangels individuellen 
Betroffenseins unzulässig. 

Meine Fragen: Wie vorgehen, wenn VO tatsächlich Primärrechtswidrig? 288 II? oder wohl eher 241!?Kein Widerspruch zu Crémant? 
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Erweiterung der Plauman-Formel ?

Ausgangslage: Kritik der Lehre an der Plauman-Formel
Vor nationalen Gerichten ist regelmässig kein effektiver Rechtsschutz zu erlangen, da es im Falle 

von europäischen „self-executing“-Normen an einem gerichtlich angreifbaren innerstaatlichen 
Vollzugsakt fehlt. Der Gang zu den europäicshen Gerichtsinstanzen ist den betroffenen 
Bürgern durch die restriktive Handhabung des Kriteriums der unmittelbaren und individuellen 
Betroffenheit verbaut, das der Gerichtshof bisher nur ausnahmsweise bei EG-VO bejahte. 

Soll die Plauman-Formel erweitert werden? 
• Unter Berufung auf das Gebot des effektiven Rechtsschutzes vertrat das EuG 2002 im Fall 

Jégo-Quéré die Auffassung, als unmittelbar und individuell betroffen müsse jeder gelten, 
dessen Rechtsposition durch die Aufehrlegung von Pflichten oder die Verkürzung von Rechten 
unzweifelhaft und gegenwärtig beeinträchtigt sei. 

• In dem wenig später entschiedenen Verfahren Union de Pequenos Agricultores (Abschaffung 
von Subventionen für Oliven) setzt sich der EuGH mit der gleichen Frage auseinander. Dabei 
betonte er die Grenzen seiner Kompetenzen sowie die Aufgabe der MS-Gerichte, für effektiven 
Rechtsschutz zu sorgen. Auf eine Auslegung des Art. 230 IV EGV im Lichte des Grundsatzes 
eines effektiven Rechtsschutzes dürfe nicht zum Wegfall ausdrücklich im Vertrag vorgesehener 
Voraussetzungen führen. Damit bleibt der EuGH bei seiner restriktiven Auslegung der 
individuellen Betroffenheit: Allein schon die Tatsache, dass man weiss, wer von einer 
Entscheidung miterfasst ist, heisst nicht, dass man auch individuell betroffen ist. 
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Die Nichtigkeitsklage nach 230 ist begründet, wenn mindestens einer der in Art. 230 II EGV 
genannten Klagegründe tatsächlich vorliegt:

• Unzuständigkeit
– Unzuständigkeitsprüfung umfasst sowohl Verbands- als auch Organkompetenz

• Verletzung wesentlicher Formvorschrift
– Erfasst werden neben Vorschriften, welche die äussere Form eines Rechtsakts regeln (z.B. 

253 f. EGV), auch solche, die das Verfahren regeln (z.B. 251 f. EGV). Wesentlich ist eine 
Formvorschrift dann, wenn deren Verletzung den Inhalt des Rechtsakts beeinflussen kann. 
Bsp.: Nichtbeachtung einer Anhörungspflicht. 

• Vertragsverletzung
– Vertrag umfasst auch ungeschriebenes Primärrecht (ARG: GR, RSP). Diesem Klagegrund 

kommt im Prinzip Auffangfunktion zu. 

• Verletzung von Sekundärrecht
– RL / VO = „eine bei seiner Durchführung anzuwendenden Rechtsnorm“

• Ermessensmissbrauch
– Ermessen ist weit zu verstehen und umfasst jeden Entscheidungs- und 

Beurteilungsspielraum. Einschränkend dann „Missbrauch“: Missbrauch umfasst zum einen 
der absichtlichen Verfolgung eines rechtswidrigen Ziels oder ein schwerwiegender Mangel 
an Umsicht (z.B. offensichtliche Fehler bei der SV-Feststellung). 

– Beachte Spezialregelung in Art. 229 ( unbeschränkte Ermessenskontrolle). 

II. Begründetheit der Nichtigkeitsklage (Art. 230 EGV)
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• Das Nichtigkeitsurteil beseitigt den angegriffenen rechtswidrigen 
Gemeinschaftsrechtsakt grundsätzlich mit Wirkung ex tunc et erga omnes, (Art. 231 
Abs. 1). 

• Soweit eine VO für nichtig erklärt wird, kann der EuGH anordnen, dass einzelne 
Bestimmungen als fortgeltend zu betrachen sind, Art. 231 II EGV. Die Vorschrift 
dient dem Interesse der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes. 

– Allerdings hat der EuGH in jüngerer Zeit entschieden, dass auch Bestimmungen 
einer RL, die für nichtig erklärt wurde, als fortgeltend zu betrachten sein können 
und Art. 231 II EGV analog angewendet. 

– Ähnlicher Gedanke in Art. 229, wo dem Gerichtshof ein eigener 
Gestaltungsspielraums zugestanden werden kann: Er kann dann den 
angegriffenen Rechtsakt nicht nur aufheben, sondern diesen auch selbst unter 
Ausübung eines eigenen Gestaltungsspielraums ändern. 

III. Urteilsausspruch (Nichtigkeitsklage)
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Charakter der Untätigkeitsklage, Art. 232 EGV

Die Untätigkeitsklage ist eine Feststellungsklage, die auf Feststellung einer 
rechtswidrigen Unterlassung gerichtet ist. Unzulässig wäre daher ein Klageantrag, 
der auf Vornahme der betreffenden Rechtshandlung lautet. 

Wichtig ist, dass die Untätigkeitsklage nach 232 gegenüber der Nichtigkeitsklage 
nach 230 subsidiär ist. Die Untätigkeitsklage ist demnach nur dann die einschlägige 
Rechtsschutzform, wenn kein mit der Nichtigkeitsklage anfechtbarer Rechtsakt 
vorliegt: So ist die Nichtigkeitsklage (und nicht die Untätigkeitsklage) einschlägig, 
wenn das betreffende Organ einen Antrag auf Erlass eines Rechtsaktes abgelehnt 
hat. Ist die Nichtigkeitsklage gegen die ablehnende Entscheidung begründet, hat 
das Organ nunmehr die betreffende Handlung vorzunehmen, Art. 233 I EGV. 
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I. Zulässigkeit der Untätigkeitsklage (Art. 232 EGV)

3. Klagegegenstand 

4. Klagebefugnis

(Klagegründe braucht es keine, wohl da Unterlassungsbeweis bereits eigene Überzeugung impliziert)

1. Zuständiges Gericht Grundsätzlich ist das Gericht 1. Inst. zuständig (Art. 225 I UA 1), wobei Art. 51 GHS (Gerichtshof-
Satzung) eine breite Zuständigkeit des EuGH begründet. 

2. Parteifähigkeit a) Aktive Parteifähigkeit
• Abs. 1: MS (nur Bund) und Organe (Art. 7 EGV)
• Abs. 3: nat. u. jur. Pers. (z.B. auch B‘Länder)
• Abs. 4: EZB

b) Passive Parteifähigkeit
• Organ(e) gem. Abs. 1, das 

untätig geblieben

Soweit es sich um eine Untätigkeitsklage der MS oder der Gemeinschaftsorgane handelt, ist Klagegegenstand das 
Unterlassen, einen „Beschluss“ zu fassen (232 I). Dieser Begriff ist weit auszulegen und umfasst auch unverbindliche 
Rechtsakte: Alle Massnahmen, deren Tragweite sich hinreichend bestimmen lässt, so dass sie konkretisiert und Gegenstand 
eines Vollzugs i.S.v. Art. 233 I EGV sein können (so z.B. auch Programme). 
• Anhaltspunkte zur Bestimmung des Beschlusses: Enthält der EGV eine derartige Pflichtung? Lässt sich diese Verpflichtung so 
beschreiben, dass vollstreckungsfähig (vgl. 233 I, z.B. Auskunftspflicht, Mitteilungspflicht). 
• Anhaltspunkte zur Bestimmung einer Unterlassung: Ein Beschluss muss materiellen Gehalt haben. Liegt eine Beschlussfassung 
bereits vor (z.B. wir geben keine Infos raus!), ist die Nichtigkeitsklage die richtige Rechtsschutzform. 

Bei Individualklagen können Klagegegenstand nur solche Rechtsakte sein, die nicht Stellungnahmen oder Empfehlungen sind. 
Es muss sich somit um verbindliche Rechtsakte handeln. 

• Privilegierte Klagebefugte sind per se klagebefugt und brauchen kein konkretes Rechtsschutzbedürfnis nachzuweisen. 
• Abs. 4: Natürliche oder juristische Personen müssen geltend machen, dass der unterlassene Rechtsakt „an sie zu 
richten ist“.  Damit kann es sich nur um Entscheidungen handeln. Obwohl der Wortlaut von 230 III abweicht, soll der 
Gedanke des effektiven Rechtsschutzes doch auch Klagen gegen an Dritte gerichtete Entscheidungen zulassen (sog. 
positive Konkurrentenklage; z.B. Kommission wird trotz Notifizierung nicht tätig. Dritter muss unmittelbar und individuell 
betroffen sein). 

Aufforderungsschreiben des Klägers – Ausbleiben einer inhaltlichen Stellungnahme innerhalb 2 Monaten (wenn 
ablehnende Stellungnahme: Nichtigkeitsklage). 

5. Vorverfahren

6. Klagefrist 2 + 2 = 4 Monate 
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Die Untätigkeitsklage nach Art. 232 EGV ist begründet, wenn das 
beklagte Organ gemeinschaftsrechtlich verpflichtet gewesen wäre, den 
begehrten Rechtsakt zu erlassen. Das Unterlassen muss auf einer 
Verletzung des Gemeinschaftsrechts beruhen. Keine 
Gemeinschaftsrechtsverletzung liegt grundsätzlich vor, soweit den 
Organen ein Ermessens- bzw. Beurteilungsspielraum zukommt, es sei 
denn, es läge ein Fall des Ermessensmissbrauchs vor. 

II. Begründetheit der Untätigkeitsklage (Art. 232 EGV)
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Ist die Untätigkeitsklage begründet, so stellt der EuGH fest (
Feststellungsurteil), dass es das beklagte Organe unter Verletzung des 
Gemeinschaftsrechts unterlassen hat, einen bestimmten Rechtsakt 
vorzunehmen. Das betreffende Organ hat die Massnahmen zu 
ergreifen, die sich aus dem Urteil des EuGH ergeben, Art. 233 I EGV 
(z.B. Vornahme der Handlung). In Betracht kommen zudem 
Schadensersatzansprüche gegen die Gemeinschaft, Art. 233 II i.V.m. 
288 II EGV.

III. Urteil der Untätigkeitsklage (Art. 232 EGV)
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Inzidenzrüge
Prüfungsmassstab eines Gemeinschafts-
rechtsaktes kann auch höherrangiges 
sekundäres Gemeinschaftsrecht sein. So muss 
z.B. eine DurchführungsVO der Kommission (211, 
4. Spiegelstrich i.V.m. 202, 3. Spiegelstrich EGV) 
mit der zugrunde liegenden VO, eine Entscheidung 
mit der ihr zugrunde liegenden VO vereinbar sein. 

VO

DurchführungsVOEntscheidung

Soweit der Kläger eine Entscheidung der Kommission angreift, zu deren Erlass eine VO 
ermächtigt, kann er auch die Rechtmässigkeit der VO im Rahmen der Nichtigkeitsklage 
bestreiten. Dieses sog. Verfahren der inzidenten Normenkontrolle ist in Art. 241 EGV 
geregelt. 

Die inzidente Normenkontrolle stellt keine selbständige Klageart dar, sondern schafft nur die 
Möglichkeit, eine VO innerhalb eines anderen Verfahrens (insbesondere 
Schadenersatzklagen nach 235, Vorabentscheidungsverfahren nach 234) auf deren 
Gültigkeit hin überprüfen zu lassen. Zweck der Inzidentkontrolle ist es, die 
Rechtsunterworfenen vor der Anwendung rechtswidriger VO zu schützen und einen gewissen 
Ausgleich dafür zu bieten, dass der Einzelne VO nicht unmittelbar angreifen kann. 

Soweit die Inzidenzrüge erfolgreich ist, wird der Bestand der rechtswidrigen VO dadurch nicht 
in Frage gestellt. Folge ist daher nicht die Nichtigkeit „erga omnes“, sondern lediglich die 
Unanwendbarkeit der VO „inter partes“. 

Art. 241 bezieht sich dem Wortlaut nach zwar nur auf VO. Der dahinter stehende allg. 
Grundsatz erlaubt es jedoch, die Rechtmässigkeit aller Rechtshandlungen, auf denen der 
angegriffene Rechtsakt beruht und die nicht isoliert mit der Nichtigkeitsklage nach 230 EGV 
angegriffen werden können, zu bestreiten. 

• Verdeckte Karteikarte !• Verdeckte Karteikarte !
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Charakter des Vorabentscheidungsverfahrens, Art. 234 EGV

- Keine Klage, sondern Antragsverfahren
- Ratio: Gewährleistung der einheitlichen Anwendung des Gemeinschaftsrechts
(Zudem auch eine Rechtsschutzfunktion zugunsten des Einzelnen, wobei er eine 
Vorlage an den EuGH nicht erwirken kann).
- Relevanz: In der Praxis ergehen die meisten Urteile des EuGH in 
Vorabentscheidungsverfahren. 
- Möglichkeit für innerstaatliche Gerichte, vom EuGH eine verbindliche Entscheidung 
über die Auslegung des Gemeinschaftsrechts oder über die Gültigkeit eines 
Gemeinschaftsrechtsaktes zu erhalten. 
- Wertvoller Dialog zwischen EuGH (Einheitliche Anwendung des 
Gemeinschaftsrechts) und den MS-Gerichten (Einfügung des EG-Rechts ins 
innerstaatliche Recht). 
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I. Zulässigkeit des Antrags auf Vorabentscheidung

1. Zuständiges Gericht Zuständig für das Vorabentscheidungsverfahren ist allein der euGH, vgl. Art. 225 

4. Entscheidungserheblichkeit „Erforderlichkeit“ bedeutet Entscheidungserheblichkeit. EuGH prüft i.d.R. nicht nach. 
Selbst bei Mangold (Slg 2005, I-9981; Parteien gleiche Rechtsauffassung) ok. 

2. Vorlageberechtigung Art. 234 II: nur Gerichte der MS. Der Begriff des Gerichts ist gemeinschaftsrechtlich zu 
interpretieren. Kriterien des EuGH: Ein Gericht ist ein Spruchkörper, der 
- unabhängig ist,
- zur Streitschlichtung vorgesehen wurde (≠ Führen von Registern…),
- auf der Basis von Recht entscheidet (≠ umfassende Billigkeitsentscheide),
- nach der Rechtsordnung des MS bindend entscheiden kann,
- ins innerstaatliche Rechtsschutzsystem (≠ Gerichtssystem) eingebunden ist, 
- als Schiedsgericht vom nationalen Recht vorgesehen ist (z.B. Nachbarrecht). 

3. Antragsgegenstand 

„Der Gerichtshof entscheidet a) über die Auslegung dieses Vertrags; b) über die Gültigkeit und die Auslegung der 
Handlungen der Organe der Gemeinschaft und der EZB“ (Art. 234 I a/b)
- Vertrag umfasst im Prinzip das gesamte primäre Gemeinschaftsrecht, so namentlich EGV, Zusatzprotokolle, ARG.
- „Handlungen der Organe“ umfassen Vorlagefragen über das gesamte sekundäre Gemeinschaftsrecht. Da die 
völkerrechtl. Verträge integrierender Bestandteil der Gemeinschaftsrechtsordnung sind (300 VII), zählen auch sie dazu.
- Auslegung des Gemeinschaftsrechts: Der EuGH entscheidet im Verfahren nach 234 nur generell-abstrakt über die 
Auslegung des Gemeinschaftsrechts. Es ist allein Sache des nationalen Gerichts, den Sachverhalt unter die vom 
EuGH ausgelegten einschlägigen Gemeinschaftsrechtsnormen zu subsumieren und auf den konkreten SV anzuwenden. 
Der EuGH kann jedoch an sich unzulässige Vorfragen umformulieren. Z.B.:Dt. Gericht: Ist Art. X BGB Gesetz mit Art. 28 
EGV vereinbar? EuGH: Ist Art. 28 EGV so auszulegen, dass Art. X BGB entgegensteht? 
- Die Gültigkeit eines Gemeinschaftsrechtsaktes bestimmt sich nach den in Art. 230 II EGV genannten 
Nichtigkeitsgründen. Prüfungsmassstab ist das gesamte Gemeinschaftsrecht, soweit es dem in Frage stehenden 
Rechtsakt im Rang vorgeht (primäres Gemeinschaftsrecht, höherrangiges Sekundärrecht). 

Der EuGH kann nicht mit einer Frage nach der Anwendung von Gemeinschaftsrecht auf einen konkreten Sachverhalt 
befasst werden – geschweige denn mit einer solchen nach der Auslegung von nationalem Recht. 
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1. Prüfungsmassstab sind allein die Gemeinschaftsgrundrechte, denn: Die 
Gemeinschaftsorgane sind beim Erlass von Rechtsakten nicht an die 
nationalstaatlichen Grundrechte (wie z.B. GG, BV) gebunden. 

2. Die Gemeinschaftsverträge enthalten bis heute keinen 
Grundrechtskatalog. Der EuGH entwickelt daher in seiner 
Rechtsprechung Grundrechte als ARG. In Art. 6 II sind mit den 
Verfassungsüberlieferungen der MS und der EMRK die wichtigsten 
Erkenntnisquellen genannt. Als weitere Erkenntnisquelle dient die Charta 
der Grundrechte der EU. Sie wurde am 7.12.2000 in Nizza proklamiert 
und ist kein unmittelbar rechtsverbindlicher Grundrechtskatalog. Wichtig: 
All diese Quellen haben die blosse Funktion von Erkenntnisquellen. Die 
Gemeinschaftsgrundrechte selbst ergeben sich als ARG unmittelbar 
aus dem Gemeinschaftsrecht. 

3. (Bei der Definition des Schutzbereichs des Gemeinschaftsgrundrechts 
kann ich mich an den schweizerischen Schutzbereichen orientieren.)

4. (Identifikation eines Eingriffs)

5. Dieser Eingriff müsste durch die dem Allgemeinwohl dienenden Ziele der 
Gemeinschaft gerechtfertigt sein, soweit verhältnismässig und den 
Wesensgehalt des Grundrechts nicht antastend. 

Typische Prüfungsfrage: Ist diese VO grundrechtskonform? 

• Verdeckte Karteikarte !

196

Regel: keine Direktwirkung, Umsetzung ins nationale Recht nötig

Ausnahmsweise Direktwirkung einer RL ?

Vertikale Direktwirkung: ausnahmsweise
Ausgehend von dem „Sanktionsgedanken“ (ein MS soll 
sich nicht seinen gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtungen 
entziehen können) und den „Rechtsschutzgedanken“ (das 
Ziel vieler RL besteht darin, dem Einzelnen 
Rechtsansprüche zu geben) geht der EuGH davon aus, 
dass eine RL ausnahmsweise eine unmittelbare Wirkung 
entfaltet, wenn 

- sie „inhaltlich unbedingt“ und (für Einzelfallanwendung) 
„hinreichend genau“ ist und die RL trotz Fristablaufes 
nicht in innerstaatliches Recht umgesetzt wurde. 

Wenn die RL ausnahmsweise eine unmittelbare Wirkung 
entfaltet, so gilt dies nur vertikal i.S.d. „vertikalen“, den 
Einzelnen begünstigenden „Direktwirkung“: Nur i.B.a. auf 
die durch die RL begünstigte Person ist die RL (v.A.w.) zu 
berücksichtigen (mind. solange mit RL-Schutzzweck
vereinbar, vgl. „Blasröhrchen“, Herdegen p. 162).

Horizontale Direktwirkung: niemals (jedoch Mangold)
Richtlinien können nur gegenüber dem Staat Rechte begründen 
(nicht jedoch gegenüber Privaten). Nur durch VO können 
allgemein geltende Pflichten für Einzelne geschaffen werden. 
Zudem würde die Annahme einer horizontalen Direktwirkung 
dem Sanktionsgedanken (gegen Versäumnisstaat) nicht 
gerecht und führte zu einer Rechtsunsicherheit unter Privaten.

Allerdings kommt stets eine indirekte horizontale Wirkung 
durch richtlinienkonforme Auslegung des nationalen Rechts in 
Betracht (aus EGV 10 wird allg. ein Gebot der gemeinschafts-
rechtskonformen Auslegung mitgliedstaatlichen Rechts 
abgeleitet). Die richtlinienkonforme Auslegung findet jedoch im 
eindeutigen Wortlaut einer auszulegenden Bestimmung ihre 
Grenzen (keine Auslegung contra legem). 

Von der „hor. D.“ zu unterscheiden ist die mögliche Berufung 
auf die allgemeine Unanwendbarkeit einer nationalen Rechts-
vorschrift wegen des Verstosses gegen eine Harmoni-
sierungsRL in einem Rechtsstreit zwischen Privaten. 

Ein besonderes Problem stellen Richtlinien mit Doppelwirkung dar. Sie verpflichten zwar den MS, diesen jedoch dazu, die 
Freiheit gewisser Privaten zu beschränken (z.B. Umweltverträglichkeitsprüfungen zu dulden). 

- Gegen die unmittelbare Anwendbarkeit solcher Richtlinien sprechen die „Verbindlichkeit von RL nur für MS“, die 
Rechtssicherheit sowie die Kompetenzordnung. 
- Für die deren unmittelbare Anwendbarkeit spricht der „effet-utile-“ sowie der „Sanktionsgedanke“. 

Nach der neuesten Praxis des EuGH ist danach zu unterscheiden, ob die Verpflichtung des Dritten unmittelbar in der RL 
vorgesehen (keine unmittelbare Anw.) oder nur „faktische Nebenfolge“ der Verpflichtung des MS ist (unmittelbare Anw. +). 

RL mit Doppelwirkung

Die Kommission kann ein Vertragsverletzungsverfahren nach Art. 226 EGV einleiten.

• Verdeckte Karteikarte !
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Vorlagerecht und Vorlagepflicht

234 II Alle Gerichte sind vorlageberechtigt. 

234 III Vorlagepflicht für alle Gerichte, deren Entscheidungen mit 
innerstaatlichen  (ordentlichen) Rechtsmitteln (z.B. Revision, Berufung; 
≠ Verfassungsbeschwerde) nicht mehr angefochten werden können 
( Entscheidungsmonopol des EuGH). 

Strittig ist, ob hinsichtlich der Qualifizierung des letztinstanzlichen 
Gerichts eine abstrakte oder eine konkrete Betrachtungsweise 
anzuwenden ist: 
- Nach der abstrakten Betrachtungsweise wären nur jene Gerichte 
vorlageverpflichtet, die an der Spitze der Gerichtshierarchie stehen. 
- Die h.L. und der EuGH wenden indes eine konkrete Betrachtungsweise 
an, welche danach fragt, ob gegen die vorliegende Entscheidung 
noch ein ordentliches Rechtsmittel zur Verfügung steht. Demnach sind 
in D z.B. auch Amtsgerichte vorlagepflichtig, deren Entscheidungen 
wegen Nichterreichens der Berufungssumme unanfechtbar sind. 

EuGH Der EuGH hat in richterlicher Rechtsfortbildung über den Wortlaut des 
Art. 234 III EGV hinaus entschieden, dass jedes MS-Gericht, das in 
einem Rechtsstreit von der Ungültigkeit eines Gemeinschaftsrechtsakts 
ausgehen will, zur Vorlage an den EuGH nach Art. 234 III EGV 
verpflichtet ist (Foto Frost-Entscheidung (Slg 1987, 4199) ). 
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Überschiessende Umsetzung 

Im Fall der überschiessenden Umsetzung entscheidet der EuGH über die 
Auslegung von nationalem Recht im Rahmen eines 
Vorabentscheidungsverfahrens: 

Das innerstaatliche Recht hat im Zuge der RL-Umsetzung noch weitere 
Regelungen im Gesetz vorgesehen und ist insofern über den RL-
Mindeststand hinausgegangen. 

Bsp.: Antidiskriminierungsrecht. Das europäische Antidiskriminierungsrecht 
sieht nur vor, dass die MS im Bereich des Wohnungszugangs 
Diskriminierung aufgrund von Rasse und ethnischer Herkunft verbieten. D 
hat diese Tatbestände ins innerstaatliche Recht umgesetzt, hat aber 
gleichzeitig die Anwendung des Diskriminierungsgesetzes auf weitere 
Tatbestände erstreckt (z.B. Religion, sexuelle Orientierung). 

Geht es nun in einem Rechtsstreitverfahren um diese zusätzlichen 
Tatbestände, so muss – obwohl nationales Recht – der Gerichtshof das 
nationale Recht auslegen, weil der Diskriminierungsbegriff nicht
merkmalsindividuell ausgelegt werden kann. 
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Vorlagepflicht beim BVerfGE

Das BVerfGE lehnt es bei Verfassungsbeschwerden ab, ein 
Vorabentscheidungsverfahren einzuleiten mit der Begründung, dass hier nur 
geprüft wird, ob der Beschwerdeführer in seinen nationalen Grundrechten verletzt 
wird. Insofern bestehe gar kein Raum für eine europarechtliche Würdigung. 

Damit ist aber unterstellt, dass überhaupt erst mal deutsche Grundrechte 
anwendbar sind. Soweit jedoch der Inhalt durch das Europarecht vorgespurt 
wurde, müssten auch europäische Grundrechte anzuwenden sein. Hier wäre ein 
Vorabentscheidungsverfahren i.S.v. 234 I b nötig. 

Bsp.: Europäischer Haftbefehl. Das BVerfGE prüfte zuerst, ob der 
Rahmenbeschluss noch Spielraum liesse und bejaht dies. Anschliessend 
qualifizierte es das dt. Gesetz als grundrechtswidrig, weil der dt. Gesetzgeber die 
verbleibenden Spielräume nicht grundrechtskonform ausgestaltet hat. 

Hier war also die Auslegung des Gemeinschaftsrechts eine Vorfrage, die dazu 
führt, dass das Verfassungsgericht zur Vorlage verpflichtet gewesen wäre. 
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Ausnahme von der Vorlagepflicht (und vom Vorlagerecht) 

Ausnahmsweise entfällt die Vorlagepflicht (und sogar das Vorlagerecht)

- Die aufgeworfene Frage wurde vom EuGH bereits entschieden. 

- Die in Frage stehende gemeinschaftsrechtliche Norm ist so klar, dass 
vernünftigerweise nur eine einzige Auslegung möglich ist (sog. „acte-claire-
Doktrin“, seit Cilfit (Slg 1982, 3415) vom EuGH ausdrücklich akzeptiert). Dies ist 
der Fall, wenn objektiv (und nicht subjektiv nach der Gewissheit des Richters) 
keine Auslegungsprobleme bestehen. Eine objektive Unklarheit liegt bereits dann 
vor, wenn die unterschiedlichen sprachlichen Fassungen des EGV voneinander 
abweichen oder wichtige Vertreter der Literatur verschieden Auffassungen 
vertreten. 

Acte calir doctrine gibt den Gerichten faktisch die Möglichkeit, unliebsame 
Fragen vom EuGH fernzuhalten (vgl. jüngstes Verwaltungsgerichtsurteil über 
die eingetragene Partnerschaft). Immerhin: Verbleibender Rechtsschutz über 
den Staatshaftungsanspruch (judikatives Unrecht). 
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Folgen der Verletzung einer Vorlagepflicht 

Soweit ein Gericht den EuGH entgegen seiner Vorlagepflicht nicht
anruft, stellt dies einen Gemeinschaftsrechtsverstoss dar. Die 
Kommission und die anderen MS können dann ein 
Vertragsverletzungsverfahren nach Art. 226, 227 EGV einleiten. 

Aus innerstaatlicher Sicht kann ein Verstoss gegen die Vorlagepflicht 
die Garantie des gesetzlichen Richters nach Art. 101 I S. 2 GG 
verletzen und eine Verfassungsbeschwerde gegen das betreffende 
Urteil begründen. • Verdeckte Karteikarte !
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Wirkungen der Vorabentscheidung

Sie sind nicht im EGV geregelt. Deren Zweck (Einheitlichkeit der
Rechtsanwendung sichern) erfordert zumindest die Bindung des 
vorlegenden Gerichts. Der EuGH wendet Art. 231 II EGV analog an.

Faktisch gibt sich aber eine erga-omnes Wirkung (acte-clair). 

• Verdeckte Karteikarte !
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Vorabentscheidungsverfahren im Rahmen der Dritten Säule 

Die bisher behandelten Klagearten fanden in der ersten Säule statt. 
Kraft 35 EUV gibt es auch in der Dritten Säule ein Vorabentscheidungsverfahren, wo der 
EuGH namentlich über die Gültigkeit und Auslegung der Rahmenbeschlüsse befindet. 
Anders als im Rahmen des EGV müssen die Staaten in der Dritten Säule die 
Zuständigkeit des EuGH anerkennen. Bisher haben 14 Staaten diese Zuständigkeit 
anerkannt. Es fehlen: 
- die neuen MS (ausser Tschechien und Ungarn, die bereits anerkennen) 
- UK, Irland und Dänemark. 

Die meisten dieser MS haben aber eine Erklärung nach II b abgegeben, wonach jedes 
innerstaatliche Gericht vorlageberechtigt ist. Nur Spanien hat eine Anerkennung nach II 
a abgegeben (alleinige Vorlageberechtigung letztinstanzlicher Gerichte). 

Von den Staaten, die nach Bst. b das Vorlagerecht aller Gerichte anerkannt haben, 
haben sich zahlreiche Staaten (u.a. D) vorbehalten, eine Vorlagepflicht für 
letztinstanzliche Gerichte zu begründen. Auf diese Weise würde freiwillig ein System 
geschaffen, das dem des 234 EGV entspricht: Vorlageberechtigung aller Gerichte, 
Vorlagepflicht des letztinstanzlichen Gerichte. 

Durch diese Unterwerfung wird es möglich, die genannten Rechtsakte im Rahmen der 
dritten Säule (vgl. Europäischer Haftbefehl) durch den EuGH überprüfen zu lassen. Dies 
ist ein erster wichtiger Schritt, die dritte Säule zu vergemeinschaften. Der Vertrag von 
Lissabon nimmt eine Ausweitung der Kompetenz des EuGH vor. 

• Verdeckte Karteikarte !
• Verdeckte Karteikarte !

204

Repetitionsfrage: 
Was bedeutet die „Pflicht zur normativen Umsetzung“ einer Richtlinie?

Dass der Mitgliedstaat eine Richtlinie gemäss den innerstaatlichen Vorschriften 
verbindlich so umzusetzen hat, dass sich die Normunterworfenen daran halten 
können. Nur die Anweisung an eine nationale Verwaltung, sich entsprechend der 
Richtlinie zu verhalten (Verwaltungspraktiken) ist nicht ausreichend (Rs. 
Kommission/Niederlande 1982).

Normativ bedeutet:    
- verpflichtend für alle Betroffenen
- Norm wird publiziert
- die Hoheitsgewalt muss offensichtlich dahinter stehen. 

• Verdeckte Karteikarte !
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Repetitionsfrage: 
Was bedeutet richtlinienkonforme Interpretation?

Innerstaatlich umgesetztes Recht ist im Lichte des Wortlauts und des Zwecks der 
gemeinschaftsrechtlichen Richtlinie(n) zu beurteilen (Rs. Colson und Kamann v. 
Land Nordrhein-Westfalen, 1981).

Ist eine richtlinienkonforme Interpretation nicht möglich, kommt der Anwendungsvorrang
zum Tragen. 
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Repetitionsfrage: 
Was bedeutet „Sperrwirkung“ einer Richtlinie?

Eine noch nicht rechtskräftig umgesetzte Richtlinie entfaltet insoweit eine Sperrwirkung,
als es dem nationale Gesetzgeber in einem MS untersagt ist, Massnahmen zu 
setzten, welche den Gegenstand oder den Zweck der Richtlinie vereiteln würden. 
Dies entspricht in völkerrechtlichen Verträgen dem Frustrationsverbot.

Auch aus Art 10 EGV, dem Loyalitätsgebot kann dieses Verbot abgeleitet werden. Eine 
der Richtlinie entgegenstehende aber bereits bestehende nationale Rechtslage muss 
jedoch erst mit dem Ablauf der Umsetzungsfrist angepasst werden bzw. darf dann 
nicht mehr beachtet werden. 
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Repetitionsfrage: 
Gilt eine Richtlinie in den Mitgliedstaaten unmittelbar?

Ja, bedingt durch die Rechtsprechung des EuGH („eigene Rechtsordnung“) gilt das 
gesamte Gemeinschaftsrecht in den Mitgliedstaaten unmittelbar 
(Anwendungsvorrang / unmittelbare Geltung). Im Gegensatz zur Verordnung wird 
durch die Richtlinie der Einzelne im Normalfall nicht direkt berechtigt oder 
verpflichtet, sondern der oder die Mitgliedstaaten. Nach Art 249 EGV ist die Richtlinie 
nur für den Mitgliedstaat verbindlich, an den sie gerichtet ist (vgl. auch die Rs. 
Marshall, 1986).

Die objektive bzw. subjektive unmittelbare und vertikale Wirkung von Richtlinien jedoch 
ergibt sich erst, wenn verschiedene Faktoren zusammenfallen (siehe unten). 
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Repetitionsfrage: 
Ist die Verleihung individueller Rechte durch eine Richtlinie eine Voraussetzung fuer
deren unmittelbare Wirkung bei nicht fristgerechter Umsetzung?

Nein, seit der EuGH – Entscheidung „Wärmekraftwerk Grosskrotzenburg“ ist dies nicht 
Voraussetzung, sondern Folge. 
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Repetitionsfrage: 
Was versteht man unter der „subjektiven unmittelbaren Wirkung“ von Richtlinien?

Einzelne können sich in Ermangelung von fristgemäss erlassenen 
Durchführungsmassnahmen und Bestimmungen einer Richtlinie, die inhaltlich 
bestimmt und hinreichend genau erscheint, gegenüber staatlichen Stellen auf diese 
nicht umgesetzte Richtlinie berufen, sofern diese Rechte festlegt, die dem Staat 
gegenüber geltend gemacht werden können (Rs. Becker, 1982).

Voraussetzung für die Prüfung ist:
- Fristablauf,
- unmittelbare Anwendbarkeit (dies ist dann gegeben, wenn die RL inhaltlich als 

unbedingt und hinreichend genau erscheint),
- Der Einzelne muss aus der RL gegenüber dem Staat Rechte geltend machen 

können, 
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Repetitionsfrage: 
Warum kann eine RL keine subjektive unmittelbare Wirkung bei Verpflichtung Einzelner 
entfalten?

Der EuGH hat in der Rs. Kolpinghuis (1987) ausgeführt, dass die Möglichkeit des 
Einzelnen, sich auf eine nicht fristgerecht umgesetzte RL vor innerstaatlichen 
Behörden und Gerichten zu berufen (Ableiten von Rechten) nicht gleichbedeutend 
ist, mit der Möglichkeit den Einzelnen aus einer nicht fristgerecht umgesetzten RL zu 
verpflichten (Umkehrschluss). 

Staatliche Behörden und Gerichte können sich daher nicht zu Lasten eines Einzelnen 
auf eine im Mitgliedstaat nicht fristgerecht umgesetzte RL berufen, wenn deren 
ordnungsgemässe Umsetzung in innerstaatliches Recht noch nicht erfolgt ist 
(Estoppel-Prinzip). Auch dann nicht, wenn die RL inhaltlich als unbedingt und 
hinreichend genau erscheint und dem Einzelnen bei ordnungsgemässer Umsetzung 
Verpflichtungen auferlegt. 

• Verdeckte Karteikarte !
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Repetitionsfrage: 
Was versteht man unter vertikaler Wirkung von Richtlinien?

Das Verhältnis zwischen Buerger und Staat. Werden durch Richtlinien subjektiv-
öffentliche Rechte für den Buerger begründet, und diese nicht fristgerecht umgesetzt 
und dem Buerger dadurch Rechte vorenthalten, so gelten diese subjektiv-
öffentlichen Rechte aus der Richtlinie direkt und unmittelbar zugunsten des 
Betroffenen. 
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Repetitionsfrage: 
Was versteht man unter horizontaler Wirkung von Richtlinien?

Die Wirkung von nicht fristgerecht umgesetzten Richtlinien zwischen Bürgern 
untereinander. Diese Wirkung ist nicht generell anerkannt. 

• Verdeckte Karteikarte !
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Repetitionsfrage: 
Was versteht man unter umgekehrter vertikaler Wirkung von Richtlinien?

Das Verhältnis zwischen Saat und Buerger. Ein säumiger Mitgliedstaat, der eine 
Richtlinie nicht fristgerecht umgesetzt hat, aber aus der Richtlinie Rechte für sich 
ableiten könnte, ist nicht berechtigt diese Wirkung für sich in Anspruch zu nehmen. 
Säumigkeit soll nicht belohnt werden oder der Staat aus der Nichtumsetzung einen 
Nutzen ziehen. Ein besonderes Schutzbedürfnis des Staates oder der 
Verwaltungsbehörden besteht nicht, da der Staat es ja selbst in der Hand hat, die 
Richtlinie umzusetzen (vgl. dazu z.B. die Rs. Fratelli Costanzo, 1989). • Verdeckte Karteikarte !
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Repetitionsfrage: 
Haben RL horizontale Wirkungen?

Nein, in der Rs. Faccini Dori hat der EuGH ausgeführt, dass die nicht fristgerechte 
Umsetzung einer RL in innerstaatliches Recht ausschliesslich das Verhältnis 
zwischen Staat und Buerger betrifft. Eine Ausdehnung der Rechtsprechung auf den 
Bereich der Beziehungen zwischen den Bürgern hiesse der Gemeinschaft die 
Befugnis zuzuerkennen, mit unmittelbarer Wirkung zu Lasten der Buerger 
Verpflichtungen anzuordnen, obwohl sie dies nur dort darf, wo ihr die Befugnis zum 
Erlass von Verordnungen  zugewiesen ist. Daher kann eine nicht fristgerecht 
umgesetzte RL zwischen den Bürgern (Privatrechtssubjekten) des Mitgliedstaats 
keine horizontale Wirkung entfalten, da der EuGH mit seiner Rechtsprechung nur 
erreichen wollte, dass der Staat selbst aus der Nichtbeachtung des 
Gemeinschaftsrechts keinen Nutzen ziehen kann.

Der EuGH hat in der Rs. Kampelmann (1997) ausgeführt, dass der Staat sich nicht 
durch Auslagerung von Hoheitsgewalten (Flucht in das Privatrecht) sich seiner 
Verpflichtungen aus dem Gemeinschaftsrecht entziehen kann. Erbringen „Private“ im 
Rahmen der ihnen übertragenen Hoheitsgewalt Dienstleistungen im öffentlichen 
Interesse und unter Aufsicht des Staates oder sind ihnen besondere Rechte 
verliehen, so kann die nicht ordnungsgemässe oder fristgerecht umgesetzte RL auch 
diesen gegenüber geltend gemacht werden. 
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Repetitionsfrage: 
Was bedeutet die objektive Wirkung von Richtlinien?

Richtlinien, die keine subjektiv-öffentliche Rechte oder Pflichten von Bürgern begründen, 
sondern nur den Behörden Pflichten auferlegen, gelten unmittelbar und verpflichten 
die Behörde zu richtlinienkonformen Verhalten gerade auch dann, wenn die
Richtlinie nicht ordnungsgemäss umgesetzt wurde. Die Anwendung der Richtlinie ist 
von Amts wegen wahrzunehmen. Beispiele für objektive Wirkungen von Richtlinien: 
Pflicht zur normativen Umsetzung, Handlungsermächtigung, Vorwirkungen von 
Richtlinien, richtlinienkonforme Auslegung, Verdrängungseffekt, Kontrollfunktion, 
Massstabfunktion. • Verdeckte Karteikarte !
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Repetitionsfrage: 
Was bedeutet die „unmittelbare objektive Wirkung von RL“?

Im Sinne des Artikels 249 EGV ist es dem Einzelnen nicht möglich, sich auf eine 
Richtlinie zu berufen, da diese sich an den Mitgliedstaat richtet. Ein Unionsbürger 
kann sich jedoch gegenüber einem Mitgliedstaat auf eine Richtlinie berufen, wenn 
der Mitgliedstaat als Hoheitsträger oder Arbeitgeber aus der Verletzung des 
Gemeinschaftsrechts einen Nutzen ziehen kann.

Nach Fristablauf der Umsetzung einer RL ist jeder im Staat, der staatliche Hoheitsgewalt 
ausübt, verpflichtet die Richtlinie anzuwenden. Wird ein Gesetzesentwurf zur 
Umsetzung einer Richtlinie zwar der Kommission vorgelegt, das Gesetz aber vor 
dem Ablauf der notwendigen Begutachtungsfrist der Kommission innerstaatlich in 
Kraft gesetzt, so dürfen sich nationale Behörden und Gerichte nicht auf dieses 
Gesetz berufen, weil die Vorschrift durch einen wesentlichen Verfahrensfehler 
entstanden ist.

In der Rs. Unilever Italia/Central Food führte dieser wesentliche Verfahrensfehler dazu, 
dass durch die Erlassung technischer Vorschriften die Verwendung bzw. die 
Vermarktung eines dieser nationalen Vorschrift nicht entsprechenden Erzeugnisses 
beeinträchtigt wurde. In diesem Fall muss die nationale Behörde oder das nationale 
Gericht auch in einem Zivilrechtsstreit zwischen Privatrechtssubjekten die mit einem 
wesentlichen Verfahrensfehler belastete nationale Norm unangewendet lassen. 
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Repetitionsfrage: 
Welche Folgen haben unmittelbare Wirkungen von Richtlinien, wenn sie den Buerger 
berechtigen und andere verpflichten?

Dieses Problem ist noch nicht geklärt. Wenn eine Richtlinie unmittelbare Wirkung 
entfaltet und den einen Buerger berechtigt, den anderen jedoch verpflichtet (sog. 
Dritt- und Doppelwirkung), so ist die Anwendbarkeit dieser Bestimmungen strittig 
(vgl. auch Rs. Faccini Dori, 1994). 

• Verdeckte Karteikarte !
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Repetitionsfrage: 
Kann sich der Unionsbürger auf eine ordnungsgemäss umgesetzte Richtlinie berufen?

Grundsätzlich nicht, vor allem da sich Richtlinien primär an die Mitgliedstaaten richten. 
Durch die ordnungsgemässe Umsetzung einer Richtlinie durch nationale 
Durchführungsbestimmungen ergeben sich die Rechte und Pflichten der betroffenen 
Unionsbürger sodann ausschliesslich aus dem nationalen Recht. 

• Verdeckte Karteikarte !

219

Repetitionsfrage: 
Muss sich der Mitgliedstaat an Richtlinien ohne unmittelbare Wirkung nach dem Ablauf 
der Umsetzungsfrist halten?

Auch an Richtlinien die inhaltlich nicht hinreichend genau bestimmt und damit nicht 
unmittelbar anwendbar sind hat sich der Mitgliedstaat an den sie gerichtet ist zu 
halten, wenn die Umsetzungsfrist erfolglos abgelaufen ist. Nationales Recht ist nach 
erfolglosem Ablauf der Umsetzungsfrist zumindest gemeinschaftsrechtskonform 
auszulegen (strittig). 

• Verdeckte Karteikarte !
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Repetitionsfrage: 
Kann sich der Nationalstaat durch Privatisierungen der unmittelbaren Wirkung von 
Richtlinien entziehen?

Nein, in der Rs. Kampelmann (197) hat der EuGH ausgeführt, dass, auch wenn eine 
vom Staat zu unterscheidende juristische Person besteht, es darauf ankommt, ob die 
juristische Person dem Staat gehört oder seiner Aufsicht unterstellt ist oder mit 
besonderen Rechten ausgestattet ist, die über diejenigen hinausgehen, die sich in 
den Beziehungen zwischen Privatpersonen ergeben. Eine „Flucht in das Privatrecht“
schützt daher den Mitgliedstaat nicht vor der unmittelbaren Wirkung von Richtlinien. 

• Verdeckte Karteikarte !
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Repetitionsfrage: 
Müssen alle Richtlinien veröffentlicht werden?

Nein, Richtlinien die sich nach Art 254 Abs. 3 EGV nur an einen Mitgliedstaat richten 
werden dem ständigen Vertreter des betroffenen MS zugestellt. Eine 
Veröffentlichung ist dann nicht unbedingt notwendig. Die Richtlinien werden jedoch 
regelmässig im Amtsblatt veröffentlicht. Bei einer Richtlinie die sich nur an einen MS 
richtet gilt jedoch die Zustellung an den ständigen Vertreter als Publikationsakt, nicht 
erst die Veröffentlichung im Amtsblatt. 

• Verdeckte Karteikarte !
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Repetitionsfrage: 
Wann tritt die Staatshaftung bei Nichtumsetzung einer RL ein?

Die Staatshaftung tritt ein, wenn:
- durch die RL dem Einzelnen Rechte verliehen werden;
- der Inhalt der Rechte auf der Grundlage der RL unbedingt und hinreichen bestimmt 

werden können,
- ein Kausalzusammenhang zwischen Falsch- oder Nichtumsetzung und der 

auferlegten Verpflichtung des Staates und dem entstandenen Schaden des 
Geschädigten besteht. • Verdeckte Karteikarte !
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Repetitionsfrage: 
Was bedeutet „präventive Sperrwirkung“ bei einer Richtlinie?

Folgt aus dem Loyalitätsgebot. Während der Frist, in der eine Richtlinie umgesetzt 
werden muss, ist es den Mitgliedstaaten verwehrt, Vorschriften zu erlassen, welche 
die Ziele der Richtlinie ernsthaft gefährden. Wird dies nicht berücksichtigt, kann 
vermutet werden, dass die Richtlinie nicht ordnungsgemäss umgesetzt wurde (EuGH 
in Rs. Inter-Environnement Wallonie, 1997).

• Verdeckte Karteikarte !
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Repetitionsfrage: 
Was bedeutet „präventive Sperrwirkung“ bei einer Richtlinie?

Folgt aus dem Loyalitätsgebot. Während der Frist, in der eine Richtlinie umgesetzt 
werden muss, ist es den Mitgliedstaaten verwehrt, Vorschriften zu erlassen, welche 
die Ziele der Richtlinie ernsthaft gefährden. Wird dies nicht berücksichtigt, kann 
vermutet werden, dass die Richtlinie nicht ordnungsgemäss umgesetzt wurde (EuGH 
in Rs. Inter-Environnement Wallonie, 1997).

• Verdeckte Karteikarte !


